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Theatrvm Evropaevm
oder außführliche und wahrhafftige Beschreibung aller und jeder

denckwürdiger Geschichten, so sich hin und wider in der Welt ... sich
zugetragen haben

... von dem 1660. Jahre anzufangen, biß in das 1665. Jahr denck- und
schreibwuerdig vorgegangen

Abelinus, Johann Philipp

Franckfurt am Mayn, 1672

Was in den vereinigten Niederlanden, vornemlich aber im Haage, in dern
Herrn General-Staten ihren Versammlungen, so wol bey Anhör- und

Abfertigung fremder Gesandten, als in selbsteigenen ...
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Denckwuͤrdiger Geſchichten .
Unter ſolchen Geſchaͤfften grieff man auch ward der Herr Abgeſandte / im Namen der

ſcharff nach den unruhigen Meutmachern und Generalitͤͤt / oder des geſambten vereinigten

gufruͤhriſchẽ Wirꝛgeiſterndes letzteen Anſchlags : Staats / durch den Herrn Secretarium be⸗

denn es wurden deren noch taͤglich mehr und willkommt ;und ihm die gewoͤhnliche Einholung
mehr offenbar / und erſtreckte ſich dieſe ſaubere wie auch die freye Bewirthung angebotten ; Er

Geſellſchafft auch biß in Jorckſchire / woſelbſt aber bedanckte ſich dafür / und hielt dargegenan /

man den Haupt⸗Aufwickler / mit Namen Georg daß er nicht / wie ſonſt das erſteinal gebraͤuchlich /

Blackborne / vonSuterfield bey Halifax / ſonſt durch Ihrer Hoch⸗Moͤg . Hofmeiſter / in Roter⸗

ein anſehentlicher Mann/ auch mit erwiſchte / und dam / empfangen und frey gehalten / wie auch nit

auf das Caſtell zu Jorckgefangen ſatzte ;Er aber / in das von Ihrer Hoch⸗Moͤg. fuͤr die außlaͤndi⸗

als er / nach hieſigerdLands⸗Gewonheit / durch 2. ſche Herren Abgeſandten verordnete Loſament

Zeugen der Verraͤtherey war uͤberfuͤhret wor⸗ allhie in Haage eingelegt / und darinnen die ge⸗

den / fiel daraufin Verzweiffelung / und ſchnitte woͤhnliche drey Tage uͤber frey tractiret werden

ihm ſelber den Halß ab / ehe es ſein eigener Sohn / moͤchte / dieweil er ſich noch etwas unpaͤßlich be⸗

der mit ihm in eben derſelbigen Kam̃er auf dem faͤnde ( dennes hatte ihn noch vor ſeiner Abreyſe

Caſtell lag / wie auch die zwo Schildwachten / zu Paris in dem Auguſtiner⸗Kloſter / alser mit

die ihn verhuͤttenſolten/ gewahr wurden / ſo daß ſeinem Herrn Bruder und Biſchoffe daſelbſt

man ihn erſt des Morgens todt fand⸗ Sprache gehaltẽ / ein ſtarcker Hund an ein Bein

Kurtz vorm Außgang dieſes Jahrs kamder gebiſſen ) nur ſolte man ihn und ſeine Leute auf

Herr Hannibal Seeſtaͤdt / als ein Koͤniglicher den zukuͤnfftigen Dienſtag / als den 2. Januarn
Daͤnemaͤrckiſcher Abgeſandter / von Calis her⸗(23. Decemb . )zu Mittag in Ryſwyck gaſtiren /
uͤber nach Londen / und hatte den dritten Tag her⸗ und dann durch Ihrer Hoch⸗Moͤg Herren De⸗

nach bey dem Koͤnig/ wie auch bey dem Hertzogputirte an der Hornbruͤcke empfangen und wie⸗

von Jorck Audtentz / jedoch ohneeintzige weitere der in ſeine Behauſung einbegleiten / und gleich
Ceremonien / ſo wol bey dem Einzuge / als bey den andern Tag draufin Ih . Hoch⸗Moͤg. Ver⸗
der Aufholung / als allein / daß er in des Koͤnigs ſam̃lung zur erſten Audtentz abholen laſſen / ohne

Caroſſe fuhr,Er reyſete aber noch mit dieſem al⸗ das gewoͤhnliche freye Tractament des Staats
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ten Jahr von hinnen wieder ab und nach Hau⸗ zu genieſſen .
ſe/nachdem er bey Sr. Maj aller guter atfection

Die Herrn General⸗Staten lieſſen ihnen ſol⸗
theilhafftig wordẽ / uñ mit ihm ſchwingt ſich nun ches wolgefallen / und gaben dem Hofmeiſter

auch zugleich die Hiſtoriſche Feder von hieſiger Heſſelt Befehl / daß er das begehrte Mitt ags⸗
Britanniſchen Inſul wiederum uͤber das Meer mahl aufdenbeſtimten Tag und an dem gemel⸗
hinuͤber auf das Fußveſte Land/ und zu beſehen / ten Orte zurichten laſſen / zuvor aber eine Ver⸗

zeichnuß aller Perſonen / ſo viel deren der Herr

derlanden / vornemlich aber im

Haage / in der Herrn General - Staten ihren

Verſammlungen / ſo wol bey Anhoͤr und Abfer⸗
tigung fremder Geſandten / als in ſelbſt eigenen
Angelegenheiten des Staats / ſo dann auch an⸗

derswo in allerhand anderen Faͤllen und Bege⸗
benheiten / dteſes 1663 . Jahr uͤber/ denck⸗

wuͤrdig vorgegangen .

3²
den allhie im Haage bereits anweſenden

gleichen Miniſtris fand ſich auch von dem

Koͤnige in Franckreich der Grafe von

Eſtrades , Sr . Majeſt . geheimer und Staats⸗

Rath / Ritter der Koͤniglichen Orden / wie auch

General⸗Leutenant bey dero Armeen / und Gou⸗

verneur zu Duynkirchen / um als ein Extraor⸗

dinar - Abgeſandten / an ſtatt des Herrns de

Thou , bey dem hieſigen Staat zu relidiren / all⸗

ſchon in dem zuruͤck gelegten Jahre / und zwar

eben den Tag / vor dem Chriſtfeſt / zu Schiffe /
allhie ein / aber damals nur unbekannter Welſe
maſſen er auch alſo in der Stille ſein gemiethetes
Loſament bezog/ und erſt darnach ſeine Ankunfft
dem Herrn Mulert / welcher eben zu der Zeit in
Ih . Hoch⸗M. der Hn. General. StatẽVerſam⸗
lung præſidirte / zu wiſſen thun ließ.

W. as in den veꝛeinigten Nie⸗ Abgeſandte bey ſich haͤtte/ fordern / undim uͤbri⸗

gen ſich ſeines fernern Verhaltens halben bey
den Hn. von Gent und Merode anmelden ſolte .

Hierbey wurden auch die committirte Hn . Raͤ⸗

the von der Provintz Holland erſucht / dem be⸗

ſagten Hofmeiſter zu dem Ende eine Summe
Geldes

von 600 . Guͤlden zuzuſtellen / damit al⸗

lesin guter Ordnung zugehen moͤchte. Uber das

ward noch dem Kammerchuͤtter / dem von Hete⸗
renbefohlen / ſo viel Caroſſen an Handzu ſchaf⸗
fen / als man / nach alter Gewonheit / zur Einho⸗

lung außlaͤndiſcher Geſandten zu gebrauchen

Geſandten / Reſidenten / Agenten und der⸗ pflegte . Alſo ward der Herr Abgeſandte denſel⸗
bigenDienſtag / nachgehaltenem Mitzagsmahl /
durch die Herren Ripperda zur Buirſe und Me⸗

rode / im Namen des Staats / an der Hornbruͤ⸗
cke

wol empfangen / und mit einer groſſen Anzahl

Caroſſen in ſeine Behauſung begleitet / auch als⸗

bald daſelbſt durch die Herren von Ommeren /
Goeree / von Nieburg / Staveniſſe / Reuswoude /

Glinſtra / Mulert und Isbrands bewillkommt /
des andern Tags aber durch die Herrn Freyber⸗

gen und Haren / um zwoͤlff Uhr / in der neuen ſehr

koſtbaren und praͤchtigen Staats⸗Caroſſe / wo⸗

bey abermahls eben ſo viel andere Kutſchen
waren / als wie bey dem Einzuge geweſen /
zur Audientz auffgeholt / worinnen derſel —
bige ſein Creditiv uͤberlieferte / und darbey

Hierauf eine Rede fuͤhrte / welche etlicher Maſſen

auff

1663 .
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auf den Muͤnſteriſchen Friedenſchluß zielte / und

im uͤbrigen meiſtens in Complimenten und

Verſicherungen guter Atfe ction beſtund : was
nun der Herr Abgeſandte weiter bey dem hieſi⸗

gen Staat zu werben und abzuhandlen gehabt
iſt beſter drunten nach den Innlaͤndiſchen Ge⸗

ſchaͤfften zu vernehmen / wenn zuvor / um beſſerer
Richtigkeit willen / erzehlet worden / was der

Staat innwendig mit ſich ſelbſten zu thun ge⸗

habt .
Staten Nicht lange hernach kamen von den Herrn

I 8605 Staten der Provintz Groͤningen und Om̃lan,
ningen be· den / wie auch von Burgermeiſtern uñ Rathe der

dancken Stadt Groͤningen ins beſondere Schreiben an

ſich beym den Staat / woriñen ſie ſich beyderſeits gegen die

Staat für Herrn GeneralStatenfuͤr deroſelben ſonderba⸗

Bii ren Beyſtand / zu Erhaltung der Ruhe uñ recht⸗

E f . mäſſigen Regierung ſolcher ihrer Provintz /
̃ ſchuldigſter maſſen bedanckten / mitBitte / daß ſie

noch fernerweit bey ſolcher ktfection gegenſie
beſtaͤndig verharren wollten ; Sie haͤtten nun⸗

mehr / unter der ſtarcken Hand dero Land Militz /

die vornehmſten Ruͤheſtöͤhrergeſtrafft / und wuͤr⸗

denanitzo weltere Mittel berahmet / wodurch des

Landes Ruhe fortgepflantzetwerden moͤchte.

Des Schu Denn der oben aufder 770 . Seyte gedachte
hu L .

ienburgs und geweſene General⸗ Staate / Herr Johann
Proceß Schulenburg gabdurch ſeine Fluchtllrſache / daß

geth zum ſein Proceſs deſtoſchleiniger zu Ende gieng / wie
Ende . er dann auch ſelber zuvorher ihm ſein eigenes

Verderben verurſacht hatte vermittelſt ſeiner

unbeſonnenen und ruchloſen Kipperey/ damit er

wieder in ſeinen vorigen Stand kommen moͤch⸗
te . Er war allgemach gefallen / und wolltezu
gehling wieder aufſtehen / ward aber daruͤber vol⸗

lends gar zu Bodengeſtoſſen . Er hatte im ver⸗
wiechenen Sommer gegen einen und andern

von der Regierung aufruͤhriſcheReden gefuͤh⸗
ret

/ als ob er die Zuͤnffte/ oder Buͤrgerſchafft an

ſeiner Hand haͤtte/ und leiten koͤnnte/ wie er wol⸗

te / maſſen es ſich damals auch außwieſe / daß ſie
alles mit ſeinem Vorwiſſen und Einrathen thaͤ⸗
ten . Alſo iſt Auffruhr und Widerſpan⸗
ſtigkeit keine Miſſethat / ſo lange die

Auffruͤhrer Meiſter bleiben , laufft es aber

anderſt hinauß / ſo iſt esauch anderſt / ja offtmals
ward auch das jenige ſtraffbar / was lange Zeit
eine freye Kunſt geweſen .

Schulen⸗ Dem fluͤchtigen Schulenburg nun dennoch

burg wird einen foͤrmlichen Proceſs zu machen / wurden
n dem Hn. Statthalter / Printz Wilhelmen vonSchwerdt N 8

verdamt . Naſſau / von wegen der Stadt Groͤningen/
zween Buͤrgermeiſter / ſieben Rathsherrn und

ein dyndicus , von den Ommlanden aber neun

Herrn Staten und auch ein Syndicus ,als Rich⸗
ter / zugeordnet und beeydiget / welche dann ne⸗

benſt den vier Advocaten / als Fiſcalen / alles ſo
zur Sache dienlich ſeyn / und etwas darbey thun
konnte / mit reiffem Rathe und Bedencken uͤber⸗

legten / examinirten und durchſuchten / und den

Beklagten aller / oben auff der 770 . Seyte / ein⸗

1663 .

1020 Beſchreibung
wuͤrde zu bekommen ſeyn / er durch den
Scharffrichter mit dem Schwerdte
vom Leben zũTode gebracht / und ſeine
Guͤtter conliſciret werden / der Frayen
ihre Guͤtter aber davon außgenoißen
ſeyn ſolten : weil aber das Erſte an ſei⸗
nerPerſon / in dem er fluͤchtig worden /
anitʒzo nit vollzogen werden koͤnnte/ ſo
ſollte ſolches an ſeinem Bildnuͤſſe / an
Ort uñ Stelle / woman Juſtitz zu hal⸗
ten pflegte / durch den Scharffrichter
außgeuͤbtwerden / zum Seichen / daß /
wenn er wůrde zu bekommen ſeyn / ihm

dergleicheu widerfahren ſollte .Uñ dieſes
Urtheil ward alſo gefaͤllt und außgeſprochen bey
offenen Thuͤren in dem Landhauſe auf dem

untern Saale inder Stadt Groͤningen/ den zo .
Decemb . 1662 .

Hierauf grieff der Rath auch fuͤr ſich des

Schulenburgs Anhaͤngern und Gehuͤlffen/ als
dem geweſenen Baumeiſter der achtzehẽ Zuͤnff⸗

te / Gerrit Herrmanns Warendorp / dem Advo⸗
caten D. Lucas Harckens / und dem Oldermaß
bey der Schweitzer⸗Zunfft Mr . Gerrit Udingh/

nach denKoͤpffen / und ſprachſolche / laut des am

16/26 . Januarit ergangenen dreyfachen Ur⸗

theils / allen dreyen ab / daß ſie dieſelbige vor dem

Henckers⸗Schwerdt verliehren ſolten / jedoch
wurden die Letztren beyde auf hohe Vorbitt noch

ſo weit begnadiget / daß ſie auß den ſieben vereie
nigten

Provintzien / und deren zugehoͤrigensLand⸗
ſchafften und Staͤdten / wie auch auß der Graf⸗
ſchafft Oſt⸗Frießland / gebannet ſeyn/ und ja nit

wieder darein kommen / oder noch die einmal de⸗

cretirte Strafe außſtehen ſollten .
Ins kuͤnfftige nun aller fernern Unruh / ſo⸗

viel moͤglich / vorzukommen / richtetenſolchem
nach die Buͤrgermeiſter / und der alte und neue

Rath / nebenſt den Beyſitzern und Geſchwor⸗
nen / auf Oommunication und Confirmation

der Herren General⸗Staten / etliche Puncten
auf / wornach ſich ein jeder Altermann und Buͤr⸗

ger forthin zu richten haben ſollte . Sie beſchloſ⸗
ſen uͤber das noch weiter / daß der alte Eyd ge⸗
druckt / und von Hauß zu Hauſe allen Buͤrgern/
Jung und Alt / außgetheilet werden ſollte / damit
ſie deſſelbigen wol eingedenck ſeyn/ und ſich ins

kuͤnfftige / der Gebuͤhr nach bezeigen moͤch⸗
ten .

Inm Februario kam auch von dem Vice⸗Ad⸗

miral de Reyter auß dem Mittel⸗Meere Nach⸗

richt ein / daß er die Regierung zu Tripoli noch

nicht dahin bringen koͤnnen/ daß ſie den mit Al⸗

gier und Thunis gemachten Accord angenom⸗
men haͤtte / welchesden Admiralitaͤten zuwiſſen
gethan ward ; und weil ermeldter Vice⸗Admiral

laͤnger nicht / als biß auf den May / verprovi⸗
antiret war / ſo ſchlugen die von Amſterdaln vor⸗

daß er moͤchte nach Hauſe entbothen / und

nichts deſtoweniger eine geringe Anzahl anderer

Kriegs⸗Schiffe dahin geſchickt werden / um

damit ſo wol den Tripoleſen entgegen zu gehen/
auch darum dahin verdam̃ten / daß / wenn er

Niederlaͤndiſcheß

1660
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als auch die andere / guß den beyden
gefuͤhrter Beſchuldigungen / ſchuldigerkannten /

Staͤdt⸗
DerV.
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Stadten / in guter Obſicht zuhalten / gleich wie
die Renegaden vor dieſem den Rath gegeben

haͤtten.
Hierauff wurden die ſaͤmptliche Admirali-

taͤts⸗Collegia, gegen den halben Februarium ,

nach dem Haage beſchrieben / und den Erſchie⸗

nenen einige Puncten zuerwegen vorgetra —

gen / welche dann zum Voraus ſchluͤſſig wur⸗

den / daß von Roterdam j . von Amſterdam

3 vom Nord⸗Guartier / . und von Seeland
guch 1. Kriegsſchiff nach dem Mittel⸗Meer

gehen/ da hingegen dem de Reyter zugeſchrie⸗

ben werden ſolte / daß er nach Hauſekommen
moͤchte.

Nachgehends relſolvirten ſie ſich auch auff

die üůbrige Puncten / und meynten unter ande⸗

ren / daß die mit denen zu Algier und Thunis

auffgerichtete und geſchloſſene Tractaten / ob

ſie ſchon nicht in allen und jeden Puncten mit

der dem Vice⸗Admiral de Reyter zugeſchickten
Inſtruction uͤberein kaͤmen / dennoch / weil ſie

gleichwol die vornehmſten Stuͤcke davon in

ſich hielten / wol ratiticicet werdenkoͤnten/ die

kechte Katitication aber koͤnte man doch noch

in naͤhereBerathſchlagung ziehen / wenn der

Vice⸗Admiral mit demwahren Original -Tra-
ctat wuͤrde nach Hauſe kommen ſeyn . Wenn

die Tractaten ratificiret worden / ſolte der Herꝛ
Mortaigne , geweſener Hofmeiſter / als ein Ge⸗

neral⸗Conſul / nach Algier geſchickt / der itzige

Conſul zu Algier / Andreas von der Burg ⸗
aber / als ein dubdelegirter / oder Neben⸗Con⸗

ſul deß Mortaigne ,nacher Thunis geſetzt wer⸗

den / und dieſe ſolten wol zuſehen / daß die von

Algier und Chunis ſieh keiner falſchen See⸗

briefe noch Commiſſionen deren zu Tripoli /
weil dieſe mit dem Staat noch keinen Friede

gemacht haͤtten / bedienen moͤchten. Was an⸗

langte die begehrte und von dem Vice⸗Admiral

verſprochene Geſchencke ; So moͤchtenIhre
Hoch⸗Moͤg. ſelbige ſo groß und viel machen /

wie es dieſelbige erfordern thaͤte/ und zwar ſol⸗
len ſie nicht geringer ſeyn / als die Engellaͤndi⸗

ſche geweſen / inſonderheit ſolten denenzu Al⸗
gier die zwo lange metallene halbe Carthaunẽ /

umb gewiſſer Inſichte willen / verehret / die 12 .

oder 14 . länge eyſerne Stuͤcke / 18 . Pf . Eyſen
ſchieſſend / aber / wie auch die 6000 . Kugeln /
welche die zu Thunis zukauffen begehrten /
freundlich abgeſchlagen werden / i Anſehung
ihrer mit den Tripoleſern habender Naͤchbar⸗

ſchafft / und wegen der imerwaͤhrenden Feind⸗
ſchafft / ſo ſie gegen deß Staats Freunde und

Bundsgenoſſen truͤgẽ/ wie auch umb der gan⸗

zen Chriſtenheit Beſtens willen / inſonderheit

aber / damit man die Frantzoͤſiſche Nation/ als
welche eine Zeit her ſehr groſſen Schaden von

den Raͤubern zu Algier und Thunis erlitten /
nicht beleidigen moͤchte . Neben dem ward auch

abgeredt / wie es mit Rantzionirung der ge⸗

fangenen Sclaven und Außfertigung der

Seebriefe gehalten werden ſolte .
Den 9. 19.April ſtellte ſich der Herꝛ Vice —

Denckwuͤrdiger Geſchichten. 1021

Admiral de Reyter mit dem Commandeur

de Wilde und noch vielen Kauffſchiffen / im

Texel / wieder ein / und that darauff im Haa⸗

ge den Herzen General - Staaten Relation

vondem / was die zwey Jaͤhre uͤber / ſo lange er

ſich in dem Mittel⸗Meere befunden / ſeine
Verꝛichtung geweſen / undzwar r . bezog er ſich
auff ſeine Schreiben / ſo er von Zeit zu Zeit an

Ihre Hoch⸗Moͤgabgehen laſſen / worinnenal⸗
les / was vorgegangen / enthalten waͤre. 2 Er⸗

zehlteer / daß die zu Tripoli gar durchaus nicht
geneigt waͤren / Friede zumachen / als mit die⸗

ſem Beding / daß die Niederlaͤndiſche Schiffe /
wenn ſie Ihrer Hoch⸗Moͤg , Unterthanen waͤ⸗

ren / ſich ſolten und muͤßten vilitiren laſſen .
3. Daß die zu Thunis den Friede gar gern ſo /
wie es ihre Hoch⸗Moͤg . haͤtten haben wollen /
angenommen und ſehr gebeten haͤtten / daß ih⸗
nen doch 12 . biß in 16. eyſerne Stuͤcke von 18 .

pfuͤndiger dadung / mit ihrer Zugehoͤr/ fuͤr ihr
Geld / uͤberſchickt werden moͤchten / umb ſolche

auff ihre Caſtele zulegen / wie auch / daß Ihre
Hoch⸗Moͤg . einen guten Conſul dahin ſetzen
wolten . 4 . Daß die zu Algier den Friede mit

Ihr . Hoch⸗Moͤg . ſo wie ihnen die Artickel vor⸗
geſchrieben worden / eingegangen haͤtten und

ſehr verlangten / daß die Niedeꝛlaͤndiſche Scla⸗
ven / als Ihrer Hoch⸗Moͤg . Unterthanen / mit

eheſtemgeloͤſet werdenmoͤchten/ ſintemalen ſie
nunmehr gar wenigen Dienſt und Nutzen von

ihnen haben wuͤrden ; Es wuͤrde einer mit dem

andern ohngefaͤhr auff 300 . Stuͤcke von Ach⸗

ten zuſtehen kommen : Siehaͤtten auch darumb
ſehr angehalten / daß ein guter Conſul dahin

geſtellt / und auch mit den Paßporten und See⸗

briefen / welche Ihrer Hoch⸗Moͤg . Untertha —
nen bey ſich fuͤhren wuͤrden / eine gute Ord⸗

nung gehalten werden moͤchte . F. Daß der

Baſſa zn Tripoli ſeine Niederlaͤndiſche Sela⸗

ven / deren etwan do . zuſammen ſeyn moͤchten /
und zwar einen jeden gemeinen fuͤr 225. Stuͤ⸗

cke von Achten / die Schiffer und Steuerleute

aber jeden fuͤr 300 . Stuͤcke von Achten loß ge⸗

ben wuͤrde . 6. Daß ihre Hoch⸗Moͤg . die gute

Anordnung machen wolten / damit der Wech⸗

ſelbrief / welcher auff ſein Wort uͤber Livorno

gezogen worden / auff der Generalitaͤt laſt wie⸗

der bezahlet werden moͤchte. 7. Daß er den Ca —

pitaͤn Iſaac Schweers nebenſt dem Herꝛn
Fiſcal Vyanen mit einè Compliment - Brief —
lein an die hohe Regierung zu Algier/ wieauch
ein anderes Schreiben an den daſelbſt ſitzenden

Conſul von der Burg / geſchickt haͤtte zur

Naͤchricht / wegen ſeines Abzugs / daß er nem⸗

lich / Ihrer Hoch⸗Moͤg .Ordrezufolge/ den

Schultz bey Nacht / Cornelis Tromp / auff⸗

—e

Mittel⸗

Verich⸗

1663 .
Admiral

de Reyter

thut von

ſeiner im

meere ge⸗
habten

tung Re⸗

lation .

ſuchen muͤßte. g. Daß / als er nach Cadix kom⸗

men / er J . Hoch⸗Moͤg .Befehl empfangen / daß
er / anſicht Briefes / nebenſt demCommandeur

de Wilde / ſich nach dem Vatterlande verfuͤgen

ſolte / worauff ſie /am 18 . 8. Mart . miteinander

von dannen abgeſegelt / und / umb 19 . 9 . April .
im Texel eingelauffen waͤren .
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1022 Beſchreibung
Ehe man aber die Gelder zu Außloͤſung der

gefangenen Sclaven zuſammen bringen / und
den ConſulMortaigne damit fortſchicken kon⸗

te / lief es dort bey den untreuen Barbaren
ſchon wieder auß einem andern Faſſe / und tra⸗

ten ſie die mehr erwaͤhnte Friedens⸗Artickel e⸗

ben ſobald unter die Fuͤſſe / wie gerne ſie ſolche
zuvor angenommen hatten/ allermaſſen ſie den

Engellaͤndern ja nicht beſſer Glauben hielten .
Denn es fielen immer andere Geſchaͤffte bey
der Generalitaͤt vor / wodurch dieſe ein wenig
uͤber die Zeit hindan geſetzt wurden .

Unter anderen ward den 2. 12. April. in der

Herꝛen General⸗Staaten Verſammlung an —

gezeiget / daß drauſſen vor dem Haage eine ge⸗

wiſſe Perſon von dem Groß,Fuͤrſten in der

Moſcau mit einem Schreiben an ihre Hoch⸗
Moͤg. zu Schiffe ankommen waͤre / und ſich
noch am Boort hielte / biß man zu ſeiner Em⸗

pfahung Anſtalt würde gemacht haben . Hier⸗
auff kriegte der Agent de Seyde Befehl / daß

er dieſen Abgeſchicktenbewillkommen / und in

einer mit zwey Pferden beſpannten Caroſſe in

eine gute Herberge fuͤhren/ und daſelbſt beydes
ihn und auch ſeine bey ſich habende Diener

koſtfrey tractiren laſſen ſolte / ſo / wie er mit dem

Wirthe ſich / zu deß Landes beſten Erſpahrung /
wuͤrde vergleichen koͤnnen / und das ſo lange /
biß man das mitgebrachte Schreiben wuͤrde

erbrochen / und auß deſſen Ableſung vernom⸗

men haben/ was der Abgeſchickte vorzubringen
haͤtte / auff daß manalsdann ferner thun koͤn⸗

Uberliefert
den HH .
General⸗

Staaten

von ſeinem
Groß⸗Fuͤꝛ⸗
ſten ein

Schrei⸗
ben .

wird über⸗

letzt .

Daſſelbige

te / was ſich geziemen wolte .
Zweene Tage nach der Einholung ward

der Abgeordnete durch den vorerwaͤhnten A⸗

genten in einer Caroſſe mit zweyen Pferden
auch auß der Herberge in Ihrer Hoch⸗Moͤg .

Ver ſammlung gefuͤhret / worinnener / nach

metſcher verdolmetſchte ; darnach uͤberliefer⸗

Nie derſitzen / nach empfangenen Gegen⸗Com⸗
plimenten / wie bey ſolcher Gelegenheit gezie⸗
mend / wiederumb auß der Verſammlung hin⸗
aus / und ward / wie zuvor auff⸗alſo auch wie⸗
der nach Hauſe gefuͤhret. Die Herꝛen Gene⸗

ral⸗Staatenſahen demnach fuͤrgut an / daß
das Schreiben auß der Ruſſiſchen Sprache in

die Niederlaͤndiſche uͤberſetztwerdenſolte ; Zu
dem Ende wurden die Herꝛen von Holland
erſucht / daß ſie ſich nach einer ſolchen Perſon /

die der Ruſſiſchen Sprache erfahren / umbſe⸗
hen wolten .

Auß dieſem Schreiben nun war ſo viel zu⸗

erſehen / daß der Uberbringer deſſen / Jermol
( oder Heermann ) Janovvitz Beykoff ( alſo

te er ſein mitgebrachtes Schreiben / verfaßt in
Ruſſiſcher Spraͤche / und gieng damit / ſonder

tes Schreiben lautete / nach der Uberſezung / 10

alſo :
Gott / den Allmaͤchtigen / der alles er⸗

ſchaffen hat / und alle Menſchen erhoͤlt/
denſelbigen GOtt ehren wir in Dreyfal⸗
tigkeit und Einigkeit der Perſonen ; Sei⸗
ne gnaͤdige Regierung / Krafft / Macht
und Heiligkeit wolle durch ſeine Goͤttli⸗
che Macht und Fuͤrſehung den Zepter
deß weitberuͤhmten groſſen Ruſſiſchen

ha⸗

Kaͤyſerthums und vieler neu⸗erworbener
Herꝛſchafften erhalten / und ſelbige durch
ſeine Goͤttliche Huͤlffe / in gutem griede /
ohne Unterdruͤckung / ewiglich bewah⸗
ren .

Wir / groſſer Herꝛ Czaar und Groß⸗
Fuͤrſt Alexcy Michailovvitz , ùber das gan⸗
tze Groſſe und Klein⸗Weiß⸗Rußland
Erbherꝛ / ꝛc. entbieten den Niederlaͤn⸗
diſch⸗Hollaͤndiſchen und anderen Fuͤr⸗
ſtenthůmern unſern Gruß : Edele / Freye/
Vereinigte / Achtbare und Erbare Re⸗
genten / Wir / groſſer Herꝛ und unſere
Czʒaariſche Maj . ſchicken zu euch / Acht⸗
bare Regenten / umb unſers Herꝛn und
der gantzen Gemeine Beſtens willen / un⸗

ſerer Czaariſchen Maj . Abgeſandte / und

zwar einen Dvvaremin und Erbgeſeſſenzu
Radomsko , den Bochdan Janovvitz Naſch -

ſchokin , und den Cantzler Abraham Coſch⸗

ſchoff , und zuvoran ſenden Wir zu Kuch /
Acht bare Regenten / mit dieſem unſerer
Czaariſchen Maj . Schreiben / unſere
Poſt / den Hermann Beykoff .

Derohalben wollen ſie / Achtbare Re⸗

Aiſchuf,

llefrh

ſetih
Mle
tiſchg

genten / erſtgedachte unſerer Czaariſchen
M . Groß⸗Geſandte mit Ehren empfa⸗

abgelegten Complimenten / wie die Moſcowi⸗
ter zuthun pflegen / vor den Herꝛen General⸗
Staaten ſeines Groß - Fuͤrſten weitlaufftige

Titul daher ſagte / welche ſein Tolckoder Dol⸗

hen und wieder abfertigen / wie auch in⸗

gleichem dieſe unſerer Tzaariſchen Poſt
an uns Groß⸗Herꝛn und Czaariſche M .
ohne Auff halten / wieder zurůck ſchicken .
Geſchrieben im Hofe unſerer Regierung
in der CzaariſchenReſident⸗StadteMo⸗
ſcau / im Jahre 7 ) 7o . nach Erſchaffung
der Welt / den 6 . Julij .

Die Außſchrifft / oder der außwendige Ri⸗
tul / hieß : Den Niederlaͤndiſch⸗Hollaͤndi⸗
ſchen und anderer Fuͤrſtenthuͤmer Ede⸗
len / Freyen / Vereinigten und Achtbaren

Niederlaͤndiſche
ſechs Perſonen bey ſich / und ſein mitgebrach⸗

deß ü

undiy

Schil⸗

Regenten . ]
Nach dieſem gaben die Herꝛen von Am⸗ Die M

ſterdam bey der Generalitaͤt ſo viel zuverneh , ſopalſ

men / daß die erwaͤrtige Moſcowitiſche Groß⸗
Ouſ

faͤhr ſechzig Perſonen / bereits in ihrer Stadt Anfen

angelanget waͤre / weßwegen alſobald fuͤr gut an.

befunden / und damitzugleich der Hofmeiſter
Heſſelt befehlicht ward / daß er ſich nach dem

Leydiſchen Thamme / oder der Gegend da —

hieß der Ruſſe) engentlich nurein Vorlauffer herum / wo die Herꝛen Geſandten ankommenn
und Ankuͤndiger einer noch nachfolgender wuͤrden/ verfuͤgen/ und ſelbige befragen ſolte/
groſſenGeſandtſchafft waͤre: Er hatte noch! ob ſie / wegen der itzigenUngelegenheit / da die

Schut /

1*5 ſandlſch
Geſandtſchafft mit ihrem Gefolge / von unge⸗ 100
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Schutten muͤßten herauff gezogen werden /
und man darumb mit den

810
und Pfer⸗

den zu ihrer Empfahung keine Ordnung hal⸗
ten könte/ hnen nicht wolten belieben laſſen/ an

ihrem itzigen Orte / wo ſie allbereits angelangt

waͤren/ biß auff den andern Tagzuverbleiben /
oder als unbekannt in den Haag zu kommen /
damit ſie alsdann gegen Morgen mit behoͤri⸗

en Ceremonien und einer anſehentlichen An⸗

jahl Caroſſen⸗ durch eintge Herꝛn Deputirte
auß Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verſammlung / ange⸗

nommen und eingeholet werden koͤnten . ÜUber
das ward dem Hofmeiſter Heſſelt noch wei⸗

ters aufferlegt / in Ihrer Hoch⸗Moͤg. Loſament
gebuͤhrende Anſtalt zumachen / umb die Herꝛen

Geſandtendaſelbſt / Lands⸗Gewonheit nach/
zu empfahen und zu tractiren .

Selbige nun einzuholen wurden die Herꝛen

Ripperdazur Buyrſe und von Merode dar⸗

zu verordnet / welches geſchahe zu Vorburg
den 8. May ( 28 . Apr. ) wobey der eine von den

Geſandten zuerſt zu reden anſteng / und ſo viel

andeutete / daß Se . Czaariſche Maj . dieſe Ab⸗

ſchickung thun wollen / umb Ihren Hoch⸗Moͤg.
alles gluͤckſeligesWolergehen anzuwuͤnſchen .

Auff den Abend waren die Herꝛen von Gm⸗

meren / Goerede / Kien und Glinſtra bey

den Herꝛen Geſandten / umb Ihnen bey der

Mahljzeit Geſellſchafft zuů leiſten . Dieſe erzehl⸗
ten dann bey der Generalitaͤt / daß die Herꝛen

Geſandten hoͤfliche deute waͤren/ jedoch aber ſie

nicht wieder biß an die Caroſſe begleitet haͤtten /

da ſie doch ſolches vorher zu Vorburg den

Herꝛn Ripperda und von Merode gethan ge —

habt. Die Herꝛen Geſandten / weil ſie beſorg

ten / dieſes moͤchte einigen Verdruß gegen ſie

erwecken / lieſſen deß andern Tages ſich deßwe⸗

gen damit entſchuldigen / daß es wider ihres
KaͤyſersHoheit wuͤrde geweſen ſeyn / wenn ſie

den Herꝛen Deputirten das Geleite biß an die

Caroſſe gegeben hätten . Die Herꝛen General⸗

Staaten lieſſen ihnen hinwiederumb zuwiſſen
thun / daß Kaͤyſerl . und Koͤnigl . Geſandten
den Committirten deß Staats das Geleite biß

an die Caroſſezu gebenpflegten/ und wofern ſie

ſich deſſen weigern wuͤrden / wolte man ſie nicht

frey tractirẽ laſſen . Hierauf lieſſen die Geſand⸗

ten zuruͤck entbieten / weil es allhie die Gewon⸗

heit alſo waͤre/ wolten ſie auch alſo nachfolgen .

Denr . rt. May ward fuͤr gut befunden / der

Moſcowitiſchen Geſandtſchafft auff den fol⸗
genden Tag in Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verſamm⸗
lung Audientz zu geben / und hierzu wurden die

Herꝛen Crommon / Amerongen und Rad⸗

bodus erſucht und committiret / daß ſie dieſel⸗

bige mit einer guten Anzahl Caroſſen / umb in .

Uhr abholen / und in die Verſammlung einbe⸗

gleiten ſolten . Es ward auch dem Agenten de
Heyde angeſagt / dafuͤrzuſorgen / daß ſo wol

von wegen der Generalitaͤt / als von wegen der

ProvintzHolland Botten gnug bey der Hand

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 1023

ſandtſchafft fuͤr Haußzins und freyes Tracta⸗

ment taͤglich 100 . Guͤlden zugeben / welche ſie
entweder ſelber / oder durch jemanden der ihri⸗
gen empfangen laſſen moͤchten / zu mehrern
Koſten wolten Ihre Hoch⸗Moͤg .ſichnicht ver⸗
ſtehen/ und dieſe Zulage der 100, Guͤldenſolte
ſich mit dem Tage anfangen / wenndas gewoͤn⸗
liche freye Traetament auffhoͤren würde . Die

Geſandten waren mit den 100. fl . nit zů friede /
umb ihrer groſſenHofſtattwillen / und begehr⸗
ten ein mehrers : Die Herꝛen Gen . Staaten

aber blieben beyihrer Reſolution . Sie wolten

auch nicht allein durch Ihrer Hoch⸗Moͤg .De⸗
putirte auß ihremdoſament gebůͤhrlich zur Au⸗

dientz abgeholet / ſondern auch uͤber das durch

andere Deputirte an der Treppe / und dann

zum dritten abermals durch Deputirte an dem

Eingange oder an der Thuͤre/ wo Ihre Hoch⸗

Moͤg. verſammlet waͤren / empfangen ſeyn ;

Man ließ es aber bey der alten Gewonheit ver⸗

bleiben . Alſo wurden ſie durch die Herꝛen

Crommon / Amerongen und Radbodus

mit einer groſſen Anzahl Caroſſen abgeholet /
und in der Herꝛen Gen . Staaten Verſamm⸗

lung geführet / allwo die beyden Herꝛen Ge⸗

ſandten / nachdem auff ihre Weiſe abgelegten
Gruſſe / ihr Creditiv , geſchrieben in Moſcowi⸗

tiſcher Sprache / uͤberlleferten/ welches zwar in

ihrer Gegenwart eroͤffnet / aber doch nicht ab⸗

geleſen ward ; Hierbeneben thaten die Herꝛen

Geſandten ſtehend ihre Propoſitiones , theils

můnd/theils auch ſchrifftlich / welche durch die

Tolcken in Lateiniſcher und Niederlaͤndiſcher

Sprache verdolmetſcht vurden / wobey die

Herꝛen Deputirte auß den relpective Provin⸗
cien auch allemahl auffſtunden / wenn deß

Czaars Titul erzehlet und verdolmetſcht wur⸗

de / als welche wol die meiſte Zeit wegnahmen /

im uͤbrigen war ihr Anbringen nur Compli⸗

menten . Der HerꝛGlinſtra / welcher eben zu

der Zeit in Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verſammlung

præſidirte / begegnete ihnen zur Antwort mit

dergleichen Complimenten / wie ſolche ſich zur

Sache ſchicken wolten . Nach geaͤndigter Pro -

poſition verehrte der Principal⸗Abgeſandte
Ihren Hoch⸗Moͤg . 17 . Zimmer Zobel welche
don den Botten / die ſolche getragen hatten /
auff Gabeln hoch in die Hoͤhe gehalten wur⸗

den / ſo lange die Propoſition und Antwort

waͤhreten. Hierauff wurden die Herꝛen Ge⸗

ſandtenwieder erlaſſen / und durch obgemeldte

drey Herꝛen Deputirte in eben derſelbigen Ca⸗

roſſe wiederumb in ihr doſament begleitet⸗ die
Herꝛen Gen. Staaten aber lieſſen die r/ . Zim⸗
merZobel in 2r . gleicheTherle abtheilen / nem⸗

lich fuͤr die Provintz Gelderland drey / fuͤr
Holland ſieben / und fuͤr eine jede der uͤbrigen

Provincien zwey ; Als dieſes geſchehen / ward

darumb geloſet / und dem Secretario zuvorher
auch eine Parthey davon præſentiret .DieHn.

Gen. Staaten befahlen auch das Creditiv auß

der Moſcowitiſchen Sprache in die Nieder⸗
ſeyn moͤchten / die mitgebrachte Præſentenzu⸗

1 — Mehr ward für gut befunden/ derGe⸗ laͤndiſchezu uͤberſetzen / damit alsdann / nach

Rrrer 1j deſſel⸗
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Creditiv

deß Groß⸗
Fuͤrſten in

Moſcau
an die HH.
General⸗

Staaten .

1024

deſſelbigen Ableſung / der Gebůhr nach / darauf

verfahren werden koͤnte . Solches nun lautete /

nach der Uberſetzung / alſo :

Gohtt / den Allmaͤchtigen/ deralles er⸗
ſchaffen hat / und alle Menſchen erhaͤlt /
denſelbigen GOtt ehren wir in Dreyfal⸗
tigkeit und Einigkeit der Perſonen ; Sei⸗
ne gnaͤdige Regierung / Krafft / und Hei⸗
ligkeit wolle durch ſeine Goͤttliche Nacht
und Fuͤrſehung den Zepter deß groſſen
und weitberuͤhmten Ruſſiſchen Raͤyſer⸗

thums und vieler neu darzu erworbener
Herꝛſchafften bewahren / und durch ſei⸗
ne Goͤttliche Gnade dieſelbige in gutem
Friede und ſonder Unterdruͤckung erhal⸗
ten ewiglich .

Wir / groſſer Herꝛ Czaar und Groß⸗
Fuͤrſt Alexcy Michailovvita ,in gantz Groß⸗

chan / Czaar zuSiberien / HerꝛzuPleſcau /
und Groß⸗Fuͤrſt in Litthauen / Smolens⸗

manland / Pernau / Weatkken / Bolgarin
und an anderen Orten ; Herꝛ und Groß⸗
Fuͤrſt zu Novogorod deß niedrigen Lan⸗

des / zu Czernichov / Reſan / Polorzko/ Ro⸗

dorien / Condinien / Witepsky / Mſtislof
und der gantzen Nord⸗Seyte Gebiethi⸗
ger / auch Herꝛ deß Nveriſchen Landes /
der Carthalinſchen und Gruſinſchen
Czaaren und deß Cabardinſchen Landes /

der Czirkaſſiſchen und Gorſiſchen Fuͤr⸗
ſten und vieler anderer Laͤnder und Herꝛ⸗

Norden Vaͤtter⸗ und Groß⸗Vaoͤcterlicher

Erbe / Herꝛ und Beherꝛſcher / entbiethen
den Niederlaͤndiſch⸗Hollaͤndiſchen und

anderer Fuͤrſtenthuͤmer Regenten un⸗

ſern Gruß .

Edele / Freye / Vereinigte und Achtba⸗
re Regenten / Eueren Achtbarheiten iſt
bewußt / welcher geſtalt zwiſchen unſerm
Herꝛn Vatter / dem groſſen Herin Czaar

Erbherꝛn uͤber gantz Rußland / und zwi⸗
ſchen Euch / Achtbare Niederlaͤndiſch⸗
Hollaͤnd . Kegenten / eine gute Freund⸗
ſchafft / Wolgewogenheit und Affection

geweſen ; und nach dem im Jahre 3645 .
den jꝛ . Tag Mon. Jul . unſer Her : Vatter /
der groſſe Herꝛ Czaar und Groß⸗Fuͤrſt /
Michaile Federobvitz , Erbherꝛ uùͤber gantz
Rußland / durch den Willen Gottes / ʒu

ſterben kommen / und alſo durch den Tod

auß allen ſeinen Herꝛſchafften und Kaͤy⸗
ſerthůmern hinweg geriſſen worden / ſo
hat er ſolche ſeine Moſcowitiſche und alle

andere Kaͤyſerthůmer und Ruſſiſche Herꝛ⸗
ſchafften / nebenſt ſeinem Segen / Uns /

Beſchreibung

Klein⸗ und Weiß⸗Rußland / Erbherꝛz
zu Moſcau / Ryov / ladimerov / Nova⸗
gorod / Czaar zu Caſan / Czaar zu Aſtra⸗

ko / Tweer / Volhinien /Podolien / Inger⸗

ſtof / Jereaslav / Beloſerien / lIldorien / Ob⸗

ſchafften mehr gegen Oſten/ Weſten und

und Groß⸗Fuͤrſten Michaile Federovvitz ,

Niederlaͤndiſche
ſeinem Sohne / dem Groß⸗Herꝛn / nach⸗
gelaſſen / und durch Gortes Höͤlffe und
unſers Herꝛn Vatters / deß Groß⸗Herm /
Segen / ſind wir Alexey Michailovvitz ,
Groß⸗Herꝛ / Czaar und Groß⸗Fuͤrſt/uͤber
gantʒ Groß⸗Klein⸗ und Weiß⸗Rußland
Erbherꝛ / zu der Erbſchafft und Regie⸗
rung der Moſcowitiſchen Kaͤyſerthuͤmer
und vieler anderer Ruſſiſcher Herꝛſchaff⸗
ten kommen ; Nachdem nun wir / Groß⸗
Herꝛ / in unſerm groſſen und weitberuͤhm
ten Ruſſiſchem Kaͤyſerthume zu einem
Groß⸗Herrn / Czaarn und Groß⸗ Fuͤrſten
uͤber gantz Rußland beſtaͤttiget worden /
ſo ſind wir Groß Herr unſerer Czariſchen
Maj . eingedenck geweſen / und weil wir

von unſerm Herrn Vatter hochloͤblicher
Gedaͤchtnus her / dem Groß⸗Herrn /

Czaar und Groß⸗Fuͤrſten / Michaile Fede -

rovvitz , Erbherrn uͤber gantz Rußland /
uns der mit euch / Achtbare Niederlaͤn⸗
diſch⸗Hollaͤndiſche Regenten / gepfloge⸗
nen Freundſchafft / guter Wolgewogen⸗
heit / Affeckion und Beſuchung durch Ge⸗

ſandtſchafften erinnert / ſo ſind wir /

Groß⸗Herr / gleichsfals begierig / dieſel⸗
bige Freundſchafft / gute Wolgewogen⸗
heit und Aflection , wie auch die Beſu⸗
chung durch Geſandts / wie vor dieſem /
mit E . Achtb . noch zu unterhalten / ind
ſolche Freundſchafft zubeſtaͤrcken .

Zu dem Ende haben wir / im Jahre
J646 . unſern Kaͤyſerl . Groß⸗Geſandten
zu euch / Achtbare Niederlaͤndiſch⸗Hol⸗
laͤndiſche Regenten / geſchickt / und dem⸗

ſelbigen ( unſerm Kaͤyſerl . Groß⸗Geſand⸗
ten ) in Befehl gegeben / Eueren Achtbar⸗

heiten unſere Freundſchafft und gute Zu⸗
neigungzuvermelden / auch ſie wegen Ab⸗

ſchickung einiger Geſandſchafft / anzu⸗

mahnen : Hierauff iſt im Jahre 3648 . im

Monat Junio/anuns/Groß⸗ Herrnund

Czaariſche Maj . der Achtbaren Nieder⸗

laͤndiſch⸗ollaͤndiſchen RegentenAbge⸗
ſandter / Conrad Buͤrg / mit einem

Schreiben / abgefertiget worden / in wel⸗

chem von EE . Achtb. an uns Groß⸗
Herrn / abgelaſſenem Schreiben / wie

auch durch den Abgeſandten ſelbſten / in

ſeinem muͤndlich gethanen Vortrage /
nach unſerer / deß Groß⸗Herrns / Geſund⸗
heit / und nach dem Wolſtande unſers
groſſen und weitberuͤhmten Ruſſiſchen
Kaͤyſerthums gefraget ward .

Dieweil dann Wir / Groß⸗Herr und

Czaariſche Majeſt . dieſer EE . Achtb .
an uns / Groß⸗ Herrn / abgegangener
freundlichen Geſandtſchafft und Beſu⸗
chung noch eingedenck ſind / ſo ſchicken

wir hinwiederumb zu EE .Acht b. unſerer
Czaariſchen Maj . Groß⸗Geſandten / den

Dvvyaremin und Erbgeſeſſen zu Radoms -
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—Staats⸗Geſchaͤfften .

KO, Bogdan Janovvitz Naſzokin , und den

CantzlerA braham Coſchoff , und habẽ den⸗

ſelbigen befohlen / mit EE . Achtb . von

dieſer unter uns gegeneinander tꝛagender
Freundſchafft und gurer Zuneigüng zu

reden / und ſie derſelbigen durch dieſe Ab⸗

ſchickung zuetinnern . Wenn nun dieſer
unſerer Czaariſchen Maj . Groß⸗Geſand⸗
te werden bey EE . Achtb . wie auch bey

dem groſſen Printzen von Uranien / an⸗

kommenſeyn / ſo werden EE . Achtb . ih⸗
nen belieben laſſen / denſelbigen / ſonder

Auffenthalt / bey ihnen Audientzzuverlei⸗

hen / uvnd wenn ſie ſolches ihr Anbringen
werden beantwortet haben / ihnen ihren

Abſchied zu geben / und ermeldte unſere

Abgeſandte wie der zu uns / dem Groß⸗

Herꝛn/ nach ihrem Bellieben / verꝛaͤiſen zu⸗

laſſen . Gegeben im Hofe unſerer Regie⸗
rung/ in der Caariſchen Reſidengʒ⸗Stadt
Moſſcau / im Jahr nach Erſchaffung der

Welt 7770 . am 6 . Tage deß Monats Jul .
Dieſes waren die Moſcowitiſche Compli⸗

menten ; der Geſandten Vortrag kam eben auf
4 dergleichen Schlag . Das Gegen⸗Compli⸗

7600 ſboz.

im Namen der geſampten Generalitaͤt / gegen

die Herꝛen Geſandten / in ſeiner Niederlaͤndi⸗

5 Sprache / vorbrachte / lautete alſo :

ſuürblch “ Meine Zerꝛen :
lunert Die Hoch⸗Moͤg . Hn . General⸗Staa⸗

ſſ hreſt·den der freyen vereinigten Niederlande⸗

luten in Staaten der Fuͤrſtenthumer / Graff⸗

505 ſchaften / Herꝛlichkeiten und Landen von

unden Selderland / Holland/ Seeland/ lltrecht⸗
Juſamm, Srießland /G ber⸗Yſel / Groͤningen / Gm̃⸗

lugauff landen und Drenthe / wie auch eines groſ⸗

0 0 ſen theils deß Hertzogthums Braband uñ

Slſrdt , derGrafſchafft Flandern / Schutzherꝛen
ſhaft vieler benachbarten Landſchafften / Be⸗

dontag . ſitzer vieler Gegenden und Roͤnigreiche in

umb der Kuͤrtze willen allhie nicht zu mel⸗

den / erwvarten erſtlich mit groſſem Ver⸗

langen die gute Diſpoſition und Leibs⸗

Geſundheit derDurchleuchtigſten Groß⸗
maͤchtigſten Czaariſchen Maj . deßglei⸗
chen deß Durchleuchtigſten jungen Herꝛn
Printzens gluͤckliches Wolergehen / wie

auchder geſampten Lande / Leute und

wovon Ihre Hoch⸗MNoͤg. das Beſte zu

hoͤren verhoffen .
Sie laſſen ihnen dabenebenſt auch ſonderlich

wolgefallen / datz hoͤchſtgedachte Surchleuch⸗
tigſte Großmaͤchtigſte aariſche Majeſt . ihre

olgewogenheit ʒu dem Staat dieſer verei⸗

nigten Niederlande noch ferner fortſetzet in⸗

dem ſie eine ſo anſehendliche Geſandſchafft an

ſterſchiedliche Raritaͤten und Geſchencke mit⸗

beingen und dero Czaariſchen Rx.guteLeibo⸗

Denckwůrdiger Geſchichte.
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Geſundheit /wie nichtwenigerderdEndund 166z ,

ment / oder die muͤndliche Antwort / welche der
Herꝛ Glinſtra , als damahliger Præſident /

Indien / deßgleichen auff der Ruͤſte von
Africa und Guinea und anderer mehr / ſo

Unterthanen Wolſtand zuvernehmen /

Ihre HochMoͤg. abgehen / ſelbigen auch un⸗

Ceute gluͤckliches Wolergehen muͤndlich an /

deuten laſſen wollen : Ihre Hoch⸗Moͤg . wůn⸗

ſchen / daß Gott der Allmaͤchtige ſie noch lange
darbey erhalten / in allem Wolſtande ſtaͤts be⸗

wahren und vor allem Unglück und Wider⸗

waͤrtigkeit beſchirmen wolle.
Ihre Hoch⸗Moͤg . haben und tragen keine

wenigere Intention und Affection zu hoͤchſtge⸗
meldter Durchleuchtigſter Großmaͤchtigſter
CʒaariſchenMaj . langwůriger Regierung und

Lebens⸗Friſt / wie auch zů deroſelben gutem
Wolſtande und Beſtaͤndigkeit Ihrer Czaar⸗
ſchafften / Reiche und Lande und Wolfahrt Ih⸗

rer lünterthanen / worinnen Ihre Hoch⸗Mdoͤg.
bereit und erbietig ſind / allezeit und ohne Ver⸗

aͤnderung zu continuiren / alldieweil ſte anitzo
mehr / als zuwor / bequaͤm und maͤchtig darzu
ſind / und alles zum beſten mit beybringen koͤn⸗

nen / nachdem ſie auff den langwührigen und

ſchweren Krieg mit dem Großmaͤchtigſten
Soͤnige in Spanien zu einem glůcklichen und

ehrlichen Friede kommen / ſich auch Frafft der

vielen Bůndnůͤſſe und Freundſchafften / mit den
gröſſeſten Kaͤyſern / RXoͤnigen und Potentaten
auff der gantzen Welt verknuͤpfft haben / ſo daß

dannenhero mit ihrem Staat deſto ſicherer alle

Unterhandlung und Correſpondentz gemacht
und unterhalten werden kan ; Maſſen auch Ih⸗
re Hoch Moͤg entſchloſſen ſind / ſolche inſon⸗
derheit mit hchſterwaͤhnter Durchleuchtig⸗
ſten Großmaͤchtigſten Czaariſchen Maj . auff⸗
richtig und treulich fortzupflantzen .

Kuere Excellente Perſonen ſind ingleichem
abſonderlich Ihr . Hoch⸗Moͤg angenehm / und

ſie erfreuen ſich über deroſelbigen gluckliche
und geſunde Ankunfft / und wollen nun weiter

erwaͤrten / was ſie ferner weit im Namen der

höͤchſtanſehendlichẽ Surchleuchtigſten Groß⸗
maͤchtigſten Czaariſchen Majeſt . werden vor⸗

bringen wollen / worauff Ihre Hoch Moͤg.
nach aller Billichkeit und ihrem aͤuſſerſten Ver⸗
möͤgen Vergnugen zugeben ſuchen werden.

( Alſo antwortete der Herꝛ Præſident )

Canzler / durch den Commiſſarium Spronſ⸗
ſen / eingehaͤndiget werden ſolten / damit ſelbt⸗

ge / wann ſie wuͤrden nach Hauſe kommen ſeyn/
die Sachen dahin richten koͤnten / daß Ihre
Hoch⸗Moͤg . in allen offentlichen Handlungen
ins kůnfftig / derGebůhr nach/ qualificiret und

geehret werden moͤchten. Ferner ward der

Staats⸗Rath erſucht / demGeſandten / biß auf
weitern Beſcheid 1000 . Güld. reichen zulaſſen .

wie gemeldet / nichts anders / als ein bloſſes ſcowiti⸗

Herꝛen noch wol geht/ iſt es gut : Magni cona- ſondten

nig darhinder . Alles ihr Thun war eſſen und nur ein

trincken / und bißweilen lieſſen ſie bey Ih. Hoch⸗ Compll⸗

Moͤg. Verſamlung nach deroſelbẽ Geſundheit ment .

fragen . Sie wurden auch/ auff ihr Begehren /
duꝛch denCommill. Spronſſen umheꝛ gefüͤh⸗
ret / die Raritaͤten zu Leyden und in anderen

Rrur iij naͤchſt⸗

Den 5. T5y. May ward das naͤchſtvorherſte⸗S 8
hende überſetzte Moſcowitiſche Creditiy in Genrten

Niederlaͤndiſcher Sprache / in der Herꝛen Ge⸗ Staaten

neral⸗Staaten Verſammlung abgeleſen / und wollen don

darauff fuͤr gut befunden/ daßauchIhr . Hoch⸗Moſcau

8 * 2 5 en
* Befſ . dte 1 d auch reſpeMoͤg . Titul dem Ruſſiſchen Geſandten und

calret ſihn

Das gantze Werck dieſer Geſandſchafft war/ Set Mo⸗

Compliment / Si vales , bens eſt , wenn es den ſchen Ge⸗

tus,magnar nuge, eingroſſesGeſchrehund we . Saagenſt
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1026 Beſchreibung iſche

1663 .

men vondẽ

HH. Gen .

Staaden
wieder Ab⸗

ſchied .

Rectedi -

tiv· ſchrei⸗
ben der

HH Gen .
Staaden

fuͤr die

Moſcowi⸗
tiſche Ge⸗
ſandſchafft

naͤchſt anligenden Orten zubeſehen . Ob nun

wol ſie ihres theils nichts anders vorzubringen
hatten / ſo kamen jedoch Kauffleute von Am⸗

ſterdam klagend ein / daß man ihre deute und

Kauffmañſchafft ſo wolzu Archangel / als an

dem Moſcowitiſchen Hofe ſelbſtẽ / uͤbel tractir⸗

te . Dieſe Klage ward der Geſandtſchafft durch

einige derHerꝛenGeneral⸗Staaten Commit-
tirte vorgetragen / und darbey begehret / daß

dergleichen entweder gar abgeſchafft / oder ge⸗

mildert werdenmoͤchte / undſie / On. Geſandte /
zu Hauſe davon Bericht abſtatten wolten . Sie
aber gaben zur Antwort / ſie waͤren umb keiner

andern Urſache willen daherkommen / als eine

Ehren⸗ und Freundſchaffts⸗Vilite abzule⸗

gen / und haͤtten zu dergleichen keinen Befehl .

Deſſen ungeachtet waꝛd ihnen doch deß andeꝛn
Tages die Klagſchrifft / durch den Commilla -

rium Spronſſen uͤberbracht :Sieaber ſagten /

ſie doͤrfften ſolches nicht mitnehmen / und wenn

ſie das nicht thaͤten / wuͤrdenſie in die hoͤchſte
Ungnaͤde fallen . Der Commiſſarius antwor⸗

tete : So wuͤrde auch er in gleiche Ungnade ge⸗

rathen/ wenn er es wieder mit ſich zuruͤckbraͤch⸗
te / und ließ es alſo auff dem Tiſche ligen . Sie

aber lieſſen dennoch nachſagen / ſie wuͤrden es

Sie neh⸗ ‚
nicht mit nehmen .

Als ſie nun zur Wiederabraͤiſe fertig / wur⸗

den ſie am 9 . 19 . May abermals mit einer groſ⸗

ſen Anzahl Caroſſen / durch die Hn. von Crom⸗

mon / Renswoude und Kann / als Ihrer
Hoch⸗Moͤg . Deputirte / uꝛ Audientz abgeholet /
allwo ſie / vermittelſt ihrer Dolmetſcher / von

Ih . Hoch⸗Moͤg . Abſchied nahmen / und denſel⸗
bigen ihꝛe Moſcowitiſche Complimenten mach⸗
ten / welchen dann der Herꝛ von Schrieck / als

der zu der Zeit præſidirte / mitGegen⸗Compli⸗
menten Gluͤckzur vorhabenden Raͤiſe wuͤnſch⸗
te . Ehe die Geſandten noch auß der Verſamm⸗
lung hinweg giengen / erinnerten ſie zuvor die⸗

ſes / daß ſie vermeint gehabt / ſie wuͤrden nebenſt
dem Abſchiede auch zugleich Ihrer HochMoͤg.
Recreditiv in dieſer Verſamiung empfangen :
Man wieß ſie aber zur Gedult an / daßdaſſelbi⸗

ge / wegen Kuͤrtze der Zeit/ noch nicht haͤtte koͤn⸗

nen rein abgeſchrieben werden; wenn ſolches
geſchehen / wolte man ihnen nochmals eine be⸗

ſondere Audientz darzuerſtatten . Damit trat ,

ten ſie ab / und wurdendurch die vorgemeldte
Hn . Deputirte in der Caroſſe wiederumb biß
in ihre Behauſung begleitet / nachgehends aber

mit einem Recreditiv verſehen / alſo lautend :

Durchleuchtigſter / Großmaͤchtigſter /
Groß⸗Herꝛ / Czaar und Groß⸗Fuͤrſt / Ale .

xey Michailovvitz , ùber gantʒGroß⸗Klein⸗
und Weiß⸗Rußland /ꝛc . ( NB. der Titul von

Wort zu Wort / wie oben in dem Moſcowiti⸗
ſchen Creditiv befindlich . )

Wir General⸗St aaten der loͤbl freyen
vereinigten Niederlande / nemlich der re⸗

ſpective Fuùrſtenthůmer / Graf⸗und Land⸗
ſchafften / Gelderl . uñ Zůtphen / Holland

und Weſt⸗Frießland / Seeland / Utrecht /

melande / Drenthe / Wedde / Weſterwal⸗
dingerland der Grafſchafft Sronhofe
und der Landſchafften Fackenburg / Da⸗
lem und Hertzogenrade ůber der Maaſe /
wie auch eines guten theils deß Hertzog⸗
thums Braband und der weitberuͤhmten
Grafſchafft Flandern / auch Einhaber
vieler vornehmer und groſſer Koͤnigrei⸗

che in den Oſt⸗ Indien / deßgleichen in A⸗
ſia / Africa / America und Guineg / ꝛc.

Haben E . Czaariſchen Maj . Schrei⸗
ben / gegeben in deroRegierungs⸗Hofein
der Czaariſchen Reſidencz⸗Stadt Mo⸗
ſeau / im Jahre / nach Erſchaffung der
Welt 7570. den 6. Tag deß Monats Jul .
nach dem Ruſſiſchen Calender / auß E .
Cʒaariſchen Mai . Abgeſandtens / deß
DPvvaremin und Erbgeſeſſens zu Kadoms -
ko , Bogdan Janovvit⁊ Naſaokins , und deß
Cantzlers Abraham Koſchoffs , Haͤnden / in
unſerer Verſammlung wol empfangen /
und auß demſelbigen / wie auch auß ihrem
můndlichen Vor⸗und Anbringen mit ſon/
derbarem Vergnuͤgen vernommen / wie

daß E . Czaariſche Majeſt . nach dem loͤbl.
Exempel dero Hn . Vatters / weyl. Groß⸗
Herꝛn / Czaars und Groß⸗Fuͤrſtens / Mi⸗

chailo Federovvitz , in ſeinem Leben Erb⸗

herꝛns uͤber gantz Rußland / ꝛc. nunmehr
unſterblicher Gedaͤchtnůs / gemeinet und

entſchloſſen ſey / mit uns die alte Freund⸗
ſchafft / Alfection , Wolgewogenheit und

Correſpondentz / ſo allezeit zwiſchen E .

Cʒaariſchen Maj . und dem Staat hoch⸗

gedachter vereinigter Niederlande gewe⸗
ſen und noch iſt / weiter fortzuſetzen. Nebẽ
dem haben ermeldte Herꝛen / der Abge⸗
ſandte und Cantzler / uns E . Czaariſchen
Maj . ſehr angenehme Czaariſche Prælen⸗

ten von Peltzere yen uͤberliefert : Dannen⸗

hero haben wir nicht unterlaſſen wollen /
ſondern im Gegentheile fuͤr gut befundẽ /

E. Czaariſchen M . dafuͤr mit dieſem von

gantzem Hertzen und Gemůthe allerhoͤch⸗
ſten Danck zuſagen / ſie auch ziwerſichern /
daß wir unſers theils je und allwege / ſon⸗
der einige Veraͤnderung / die oberwaͤhnte
alte Freundſchaft und Correſpondentz nit

allein aufrichtig und getreulich unterhal⸗
ten / ſondern auch je mehr und mehr fort⸗
pflantzen / vermehren und anwachſen laſ⸗
ſen wollen / beyderſeits reſpective Raͤyſer⸗
thuͤmern/ Koͤnigreichẽ / Fuͤrſtenchuͤmern/
Landſchafften / Herꝛſchafften und Henꝛ⸗
lichkeiten zum beſtẽ / wie auch zur Befor⸗
derung der freyen Handelſchafft / Schiff⸗
fahrt und Wolſtands der Unterthanen
und lieben Einwohner ſo wol ; E . Czaari⸗

ſchen M . als deß mehr hochged . Staats

der vereinigten Niederlande / uñ wir hier⸗
von / bey allen voꝛf allenden Gelegenheitẽ
wuͤrckliche Proben geben werden / wobe)

wir

Niederlaͤndiſch —

Frießland Gber⸗Fſel/ Groͤnngen / Gm⸗/
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wir E . Czaariſche M. gantʒ freund⸗nach⸗
bar⸗ und ernſtlich erſuchen / daß ſie ſich auf

dieſe unſeꝛe·Erklaͤruugveſtiglich verlaſſen
wolle / und zweiffelt uns nicht / es werden

die erwaͤhnten Herren / der Abgeſand⸗
te und Kantzler / Euerer Czaar . Maj . die
rechte Warheit vorbringen / daß wir

ihnen / in Anſehung E . Czaar . Maj .
ſchleinige und guͤnſtige Audientz verli⸗

hen / und alles gutes Tractament und

Auffwarten wiederfahren laſſen / ſie
auch / ſo bald es nur einiger maſſen můͤg⸗
lich geweſen wiederumb abgefertiget /

und ihnen dieſe unſere Antwort haben
einhaͤndigen laſſen . Uber das koͤnnen
wir E . Czaar . Maj . nicht bergen / daß
wir zwar geneigt ſind / eine anſehentliche
Geſandtſchafft dahin abzuſchicken / und

aber zu derſelbigen Gewißheit ſo bald

nicht entſchliſſen koͤnnen / alldieweiln

darzu der Edlen Moͤgenden Herren
Staaten in dieſen retpective vereinigten
Niederlaͤndiſchen Provintzien gutbefin⸗
den erfordert wird / unter welchen der

mehrere Theil ordinar deß Jahrs nur ein⸗

mal pfleget Staats⸗Weiſe zuſammen
zukommen / auff daß alles mit deſto beſ⸗
ſerer Ordnung und mehrerm Anſehen ge⸗
ſchehen moͤge. Und dieweil mehrge⸗
meldte Herren / Abgeſandter und Rantz⸗
ler / ſich / die Zeit ihres Verbleibens all⸗

hier / weißlich / fuͤrſichtig und gantʒ be⸗
ſcheidentlich verhalten / ſo haben wir ſie
auch nicht wollen zuruͤct kehren laſſen /

ohne dieſes Seugnuͤß mitzugeben / daß
wir ſie gerne geſohen haben / ſie auchuns⸗
ſo in Anſehung E. Czaar . Maj . als umb
der guten Gualitaͤten willen / ſo wir an

ihnen verſpuͤhret haben⸗ zum hoͤchſten
angenehm geweſen / maſſen auch alle die⸗

ſemge ſeyn werden / welche E . Czaar .

Maj . noch ins kuͤnfftige an uns ab⸗

ſchicken werden . Womit / ꝛc.

Gegeben im Haage / den 36. Junii /
1663 .

Nebens dieſem Recreditiy ward die gantze

Geſandſchafft / vermoͤge der Herren General⸗

Staaten relolution , auch mit anſehentlichen
Gegen - Præſenten verehret / und zwar der

Principal - Abgeſandte mit einer guͤldenen
Kette und einer dran hangenden Medaille ,

zuſammen vier tauſend Guͤlden werth / der

Kanßler mit einer von drey rauſend / deß
Abgeſandten Sohn mit einer von fuͤnff hun⸗
dert / deß Abgeſandten Vetter mit einer von

drey hundert und fuͤnff und zwantzig / der
obgedachte vorangeſchickte Vorlauffer mit ei⸗

ner von vierhundert und vierzehen / der

Secretarius von deß Groß- Fuͤrſten geheimer
Kantzeley mit einer von drey hundert / die bey⸗
den Dolmetſcher jeder mit einer von zwey

hundert und fuͤnffzig und der Ruſiiſche
Pfaff oder Prieſter mit einer von hundert
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U

1027

Gülden . Mehr ward beſchloſſen / daß dem

Herꝛn Abgeſandten und dem Kanzller / jedem
abſonderlich / durch den Commiſſarium

Spronſſen / drey hundert Guͤlden ſollen zu⸗
geſtellt werden / Lebens⸗Mittel dafüͤr einzu⸗
kauffen / ſo viel ſie deren zu ihrer Raͤiſe nach
Oldenburg wuͤrdenvonnoͤthen haben : denn

ihr Weg ſtund anjetzo auff dahin / und ſie hatten
auch ein Creditiy an den Herren Grafen bey
ſich . Die Herren General⸗Staaten wurden
noch weiter ſchluͤſſig / daß einem jeden von den

beyden auch ein halb Oxhooft Branntewein /
und ein Oxhooft Frantzwein / deßgleichen ei⸗

nem jeglichen zwo Thonnen Bier / und ſo viel

Waſſer / Jeuer und Liecht verehret werden / als

zu dieſer ihrer Raͤiſe noͤthig ſeyn wolte .

1663 .

Ehe ſie aber noch von hinnen abraͤiſeten / Es gehen
gieng ihnen ein Polniſcher Grafe / oder einer / ihnen etli⸗

ſo in Polen gedienet und naturaliſiret / das iſt/
zu einem Polen gemacht worden und ein Vet⸗
ter deß Abgeſandten war / deßgleichen ein Ca⸗
pitaͤn mit ſeinem Diener und einem Polnt⸗
ſchen Tolck / beyde der Roͤmiſchen Religion
zugethan / durch / nachdem auch ſie zuvorhero
ihre Præſenten empfangen hatten . Wie die

Geſandten ſolches hoͤrten/ fuͤhrten ſie groſſe
Klage beydes bey Ihrer Hoch⸗moͤg . Preſt ,
denten und auch bey demRaths⸗Penſionario /
und ſagten außdruͤcklich / ſie wuͤrden/ deßwegen
ihre Koͤpffe verlihren muͤſſen/ wofern ſie die

entlauffenen Polackẽ nicht wieder in Noſcau
braͤchten ; darum begehrten ſie / man ſollte ſel⸗
bige genau ſuchen / und ihnen wieder zur

Hand bringen . Man hielt hieruͤber Ver⸗

ſamlung / und Ihre Hoch⸗Moͤg erſuchten die

Herren von Holland deßwegen ; Man fand
aber Schwerigkeit in dieſer Sache : Auff der
einen Seyte ſahe man nicht gern / daß die Ge⸗

ſandte umb ihre Koͤpffe ſpringen ſollten ; und

auff der andern war zu bedencken / daß / wenn
man die Polen lieferte / ſie auch gar leichtlich
ihre Koͤpffe verlierenduͤrfften / und gleichwol

faͤnde mã in ihrem Weglauffen ſo groſſesVer⸗
brechen nicht / zu dem/ ſo ware es auch thoͤricht
gethan / daß die Geſandte ihre Leute / als wie

die Schlaven / tractiren wolten / auff ſolchen

Fall muͤßten ſie dieſelbige / als Hunde / an

Ketten halten / und in einem freyen Lande

nicht ſo frey laͤngſt den Gaſſen gehen laſſen :
der Czaar ſolte weiſer ſeyn / als ſeinen Geſand⸗
ten ein ſo ſcharffes Geſetz auffzulegen / umb

dadurch das Weglauffen ihrer Bedienten zu

verhindern / oder er muͤßte ſie laſſen ihre deute
an Ketten und Banden bey ſich fuͤhren/ darum
waͤre nicht zu glauben / daß der Czaar ſie ſolches
mit dem Halſe wuͤrde bezahlen laſſen . Alſo

muthmaßte man allhie / daß ihr lamentiren
und klagen allein darauff angeſehen waͤre / weil
ein jeglicher von den entlauffenen Polen ein
Præſent empfangen / und ſich damit auff die

Seyte gemacht hatte / ſo daß es ihnen mehr
um die Præſenten / als umb die Perſonen /
zuthun waͤre . Sie blieben gleichwol ſtaͤts

Rrur iiij bey
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bey threm klagen und ſchryen immer fort / ſie
waͤren Kinder deß Todes / wenn ſie die Weg⸗

gelauffene nicht wieder mitbraͤchten . Man

ließ ihnen durch die Herren Tulp / Crommon

und Royer zu wiſſen thun / wie fleiſſig man

ůberall / ja auch ſo gar in deß Polniſchen Reſi⸗
denten Behauſung / nachgeſucht haͤtte . Sie

aber ſagten : Man haͤtte nicht wol / oder ge⸗

nug / nachgeſucht ; die Hollaͤndiſche Kauff⸗
leute in der Moſaau wuͤrden deſſen entgelten

muͤſſen. Die Hn. Deputirte aͤnderten hierauff
auch die Sprache / und redten etwas haͤrter :
denn ſolche Redens⸗Art muß man bey ſolchen
Leuten gebrauchen / und nach dem gemeinen
Spruͤchworte gehoͤrt auff einen harten Knor⸗

ren ein harter Keyl . Unter andern ſagten die

chen reproche nicht verſehen ; Man haͤtte je
alles gethan / ja mehr / als man ſchuldig gewe⸗

ſen : Man waͤre hier zu dande nicht gewohnt /

freye Leute auff ſolche Weiſe außzuſpaͤhen.
Hierauff ſprachen die Geſandten etwas ſach⸗
ter / und daß ſie ſolches nicht von Ihren Hoch⸗
Moͤg . ſondern von ihren Offictrern / geredt

haͤtten.
Damit nur die Herren General⸗Staaten

ſehen laſſen moͤchten / daß es ihnen ein Ernſt
waͤre / ward den 15 . 25 . Junüũ beſchloſſen / daß
deß Herꝛn de Bye , als deß Koͤnigs in Polen
Reſidentens / Hauß nochmals mit aller Be⸗

ſcheidenheit durchſucht werden ſollte / ob et⸗

wann der eine oder andere vonden weggelaͤuf⸗
fenen zu ertappen ſeyn moͤchte. Aber ſie wa⸗

ren und blieben einmal weg / und hatte ihnen
der Koͤnigl . Spaniſche Geſandte nach Bra⸗

band fortgeholffen .
Uber das kriegten die Geſandten noch ein

Bancquerot : denn der Grafe von Olden⸗

burg ließ ihnen anſagen / daß er / umb ſeiner
Geſundheit willen / in das warme Vad zihen
muͤßte / und darumb der Herren Geſandten
nicht erwarten koͤnnte . Hierauff wurden ſie
raths / über See wieder nach Hauſe zukehren /

und grades Weges nach der Narva / zu ſegelnz
zu dem Ende ward / den 17 . 27 . Junii / in der

Herren General - Staaten Verſamlung fuͤr
gut befunden / daß dem Principal⸗Abgeſand⸗
ten und dem Kantzler / und zwar einem jeden
abſonderlich durch den Commiſſarin Spronſ⸗
ſen noch fuͤnf hundert Reichsthaler zu

Einkauffung der zu ihrer See⸗Raͤiſe benoͤthig⸗
ter debens Mittel / eingehaͤndiget/ wie auch ein

jeglicher mit einem Oxhooft Branntwein /
und vier Oxhooften Frantz⸗Wein / deßgleichen
ein jeder mit 6 . Thonnen Bier und mit ſo vie⸗

lem Waſſer / Feuer und Liecht verehret werden
ſollte / als ſie zu der vorhabenden Raͤiſe noͤthig
haben moͤchten. Es ward auch in dieſer der

HerrenGeneral⸗Staaten Verſammlung vor⸗

gebracht / daß die ſechs Hof⸗Junckern / ſo ſich
unter deß Herren Abgeſandten und Kantzlers
Suite befaͤnden / anhielten / daß ſie gleicher
Weiſe / von wegen deß Statts / mit einem

Beſchreibung

Herren Deputirte : Sie haͤtten ſich einer ſol⸗

idiſcheNiederlaͤndiſche

Gedaͤchtnůffe angefchen werden moͤchten/ und
hierauff beſchloſſen / daß ein jeglicher von den
ſechſen mit einer Medaille , oder guͤldenem
Schau⸗Pfennige / hundert Thaler werth/
verehret werden ſollte . Damit machte ſich
die gantze Geſandtſchafft / am 21. Junii (J. Ju⸗
lit ) auf den Weg / und ward von einigen Pe⸗
putirten / auß Ihrer Hoch⸗Moͤg . Mittel / mit

etlichen Caroſſen / biß an die Hornbruͤcke
hinauß begleitet .

Hierzwiſchen lieffen von deß Staats⸗Con ,
ſulzu Algier ſchreiben ein / daß die hohe Res

gierung ünd gantze Gemeine daſelbſt ſehr uͤbel
zu frieden waͤre / daß Ihrer Hoch⸗Moͤg.
Schiffe mit den verſprochenen Præſentenund
Geldern / die Niederlaͤndiſche Chriſten⸗
Schlaven dafuͤr außzuloͤſen / ſo lange auß⸗
blieben ; worauff / den 16 . 26 . Maij / dahin
geſchloſſen ward / daß man ihnen die zwwey
Metallene Stuͤcke doppel ſchicken / auch einen
fontem , oder Geld⸗ſatz / erfinden und anſtel ,
len ſollte / wovon die Contules unterhalten
werden koͤnnten . Die von der Admiralttaͤt
zu Amſterdam wurden erſucht / die Præſen ,
ten herbey zuſchaffen ; Sie aber entſchuldig⸗
ten ſich deßwegen .

Gleich zur Stund kam Zeitung / daß diezu

Algier ein Seelaͤndiſches Schiff / S. Johañ /
der Evangeliſt / genannt / mit Wolle und

Bahrſchafft geladen / hinweg genommen / und
als ſie es nach Algier gebracht gehabt / das

Schiff wieder loß gegeben / die raͤiſende Per⸗
ſonen aber zu Schlaven gemacht haͤtten. Alſo⸗
bald ward dem Conſul zu Algier ganz ernſt⸗
lich zugeſchrieben / daß er von allemſchleinige
Reſtitution und Capital⸗Straffe an den Ver⸗

brechern begehren ſollte . Aber im Julio kam

die Zeitung noch ſchlimmer / daß nemlich die

Algteriſche Raͤuber je laͤnger je ſtaͤrcker fort⸗
fuͤhren / die Niederlaͤndiſche Schiffe zu viſiti⸗
ren und gar auffzubringen : darumb ward

dem Schout bey Nacht / Trompt / und dem

Capitaͤn Schey / welche um dieſe Zeit die

Convoyen von Livorno auß verrichteten /
Ordre zugeſchickt / daß / wenn ſie die bey ſich
habende Kaufffahrdeyſchiffe biß an das Capo
S . Vincent wuͤrden gebracht haben / ſie zwi⸗

ſchen dem beſagten Capo und der Baye von

Cadix bleiben / und biß gegen den 1 . ( J. )
Novemb . kreutzen / die Kaufffahrdeyſchiffe
dieſer Lande in ſelbiger Gegend wider allen An⸗

fall in Schutz nehmen / und auff die Ankunfft
der bewußten Spaniſchen Silber⸗Flotte war⸗

ten / und dann die davon beladene und hieher
gehoͤrige Schiffe nach dem Vatterlande con⸗

voyiren ſollten .
Uber das ward / den 1x . 21 . Julii / wider

die zu Algier fuͤr gut befunden / daßdie gante
Flotte deß Staats / ſo ſich jetziger Zeit auff
der Kuͤſt von Portugall auffhielte / mit undſgegen
nebenſt dem Schout bey Nacht / Trompen /
und dem Capitaͤn Schey / unter dem Haͤupt⸗
befehl deß Vice - Admirals Cortenaers / vor
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die Haͤven zu Algier und Thunis ( wofern die

zu Thunis auch wieder den juͤngſt gemachten
Tractat gehandelt haben moͤchten ) geſchickt
werden ſolte / umb/ im Namen und von wegen

der Herꝛen General⸗Staaten / daſelbſt alles /
was genommen worden / wieder heraus zu be⸗

gehren / und den erlittenen Schadenerſetzen

zulaſſen / wol zu verſtehen / wenn nemlich deß⸗

wegen mit denen zu Algier und Thunis kein

Vergleich getroffen werden koͤnte / daß als⸗

dann gedachter Vice⸗Admiral mit ſeiner Flot⸗
te denen zu Algier und Thunis allen erdenck⸗

lichen Abbruch thun ſolte / umb ſie alſo durch
die Waffen zu deß Staats Intention kraͤffti⸗

glich zu vermoͤgen / welches alles demſelbigen
durch die reſpectiye Admiralitaͤts⸗Collegia
zugeſchrieben werden ſolte . Neben dem ſolte
auch der bereits ernannte General⸗Conſul /
Johann Bertram von Mortaigne , zuſampt
dem Fiſcal , Gilbert de Vyanen / mit benoͤ⸗

thigter Inſtruction , auff dahin zu derſelbigen

Flotte geſchickt werden . Zu dem Ende ward
an die Admiralitaͤt zu Amſterdam geſchrie⸗
ben / daß ſie einen Entwurff zur Inſtruction

fuͤr den beſagten Mortaigne auffſetzen / wie

auch aufs ſchleinigſte die bewußten Præſenten
fuͤr die zu Algier und Thunis fertig machen
wolten / damit man ſie dem Conſul Mortaigne
mit geben koͤnte / ohne daß ſie dißfalls etwas

an ſich ermangeln laſſen/ oder einige rellexion

nehmen wolten / daß ihnen darzu einige Gelder

von hinnen zugeſchickt werden ſolten . Es

wurden auch die geſampte Admiralitaͤten

ſchrifftlich erinnert / daß eine jededieihr zuſte⸗
hende und bey vorerwaͤhnter Flotte befindliche
Schiffe / auff die bequemſte Art und Weiſe /
mit Lebensmitteln / Munition und anderen

Nothdurfften / dieſes Vorhaben außzufuͤhren /

verſehen wolte . Und die zu Algier befindli⸗
che Niederlaͤndiſche / wie auch die außlaͤndi⸗
ſche und in Niederlaͤndiſchen Schiffsdienſten
gefangene Sclaven deſto eher außzuloͤſen/ hat⸗
te man vor / eine Collecte , oder freywillige
Beyſteuer von den Kauff⸗ und Handelsleuten
in den Provincien hin und wieder einzuſam⸗
len/ dieſe aber / ſonderlich die Amſterdam
und anderswo in der Provintz Holland hat⸗
ten nicht groſſe Luſt / viel beyzutragen / und

wandten vor / daß es haͤtte eher geſchehen / und

den Raͤubern zu Algier / durch ſolchen Ver⸗

zug nicht Urſache gegeben werden ſollen /
Schiffe und Wahren hinweg zunehmen / wel⸗

chesvielen / die ſich auff die Tractatenverlaſ⸗
ſen / und ihre Schiffe und Guͤter auff guten
Glauben in See geſchickt haͤtten / zu unauß⸗
ſprechlichem Schaden außgeſchlagen waͤre .

Holland und Weſt⸗Frießland entſchul⸗
digten ſolches mit der Langſamkeit der ande⸗

ren Provincien / die ihren Beytrag nicht zu

rechter und ſolcher Zeit gethan / da es ſich ge⸗

buͤhret haͤtte .
Nichts deſtoweniger ward den 12 . 22 . Se⸗

ytembris / die fuͤr den Herꝛn General⸗Conſul

Mortaigne , und den Fiſcal von Vyanen / ent⸗

worffene Inſtruction , in der HerꝛenGeneral⸗

Staaten Verſammlung / voͤllig beſchloſſen/
darauff ins Reine gebracht und ihnen zuge⸗
ſtellt / umb ſich nach dem Innhalt derſelbigen
gantz genau zurichten . Es ſolte aber der Herr

Mortaigne ſoſche Raͤiſeund die Zeit uͤber / ſo
er auff deß Landes Flotte ſeyn und mit denen

zu Algier in Handlung ſtehen wuͤrde / als ein
Commiſſarius deß vereinigten Staats be⸗

trachtet werden / und ſolchem Ampte zu Folge /
gleich wie andere vor ihmgehabt / deß Tages
18 . Carols⸗Guͤlden zu genieſſen haben/ ſo lan⸗

ge ſolch ſein Commiſſariat waͤhren wuͤrde; da⸗

mit gieng er in dem folgenden October in

Goeree unter Segel .
Den F. 15 . Octobris ward in der Herꝛen

General⸗Staaten Verſammlung fuͤr gut be⸗

funden / daß die hier zu dande Eingeborne und

zu Algier und Thunis ſizende Sclaven von

der jenigen Provincien ihren Mitteln / darin⸗

nen ſie gebohren worden / und wonhafft gewe⸗

ſen waͤren ; Die Außlaͤndiſche aber / ſo auff
deß Landes Schiffen genommen worden / und

deren Rantzion ſich unge faͤhr auff dreymal
hundert tauſend Guͤlden belauffen moͤchte/
vonder Generalitaͤt / oder der geſampten Pro⸗

vincien Mitteln geloͤſet werden ſolten: Dar⸗
umb wurde der Staats⸗Rath erſucht / zu Auff⸗
bringung der dreymal hundert tauſend
Guͤlden / eine Petition auffzuſetzen / damit

ſolche den geſampten Provincien zugeſchickt
werden koͤnte / jedoch alles mit dem Verſtande /

daß durch das Außſchreiben dieſer Petition

die Provincien in ihreꝛ Freyheit / umb die Con -

ſenten zu ſolcher Petition herbey zu tragen /

nicht vernachtheiliget werden ſolten . Alſo
ward den 9 . 19 . Novemb . die vom Staats⸗

Rathe auffgeſetzte Petition ; , in Ihrer Hoch⸗
Moͤg. Verſammlung / abgeleſen / und darauff
in Abſchrifft den reſpective Provincien zuge⸗
ſchickt / mit dem Erſuchen / daß ſie ihren Con⸗

ſens darzu geben / und ihre Quoten mit eheſtem
dem General⸗Einnehmer Doubletheinliefern
wolten . Theils der von den relpectiye Pro⸗
vincien anweſenden Herꝛen Deputirte willig⸗
ten gleich alſobald / im Namen ihrer Herꝛen
Principalen / in die beſagte Petition , theils a⸗

ber wolten zuvor noch naͤhere Vollmacht von

Hauſe einholen .
Im December kamen abermals einige De⸗

putirte von den Admiralitaͤten im Haage zu⸗

ſammen / umb ihr Gutachten einzugeben /
was fuͤr Mittel wider die Algieriſche See⸗

raͤuber anzuwenden / und ſchlügen vor / daß
Achtzehen gute Kriegsſchiffe in See ge⸗—

bracht werden ſolten . Dieſer Vorſchlag
ward dem Herin Huygens und anderen

von Ihren Hoch⸗Moͤg. zu den See⸗Sachen
committirten Herꝛen Deputirten zu examini -

ren und zu uͤbergebenauffgetragen / und nach
derſelbigen angehoͤrtem Berichtfuͤrgut befun⸗
den / daß zu beſſerer Befoͤrderung der ſichern

Schiff⸗

1663 .
General⸗

Conſul
nach Algier

Vorſchlag
wie die
Sclaven

zu Algter
und Thu⸗
nis zuloͤſen

Anſtalt
wie die

Schifffart
im Mittel⸗

meer wider
die See⸗
rauber frey
zuhalten .
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Meecre / wieauchzu Außtilgung aller Tuͤrcki⸗

ſchen Seeraͤuber / wegen Außſchickung der

vorhabenden Flotte / die Koͤnige in Franck⸗
reich und Spanien / ſolches Zuges halben /

verſichertund erſucht werden ſolten / daß Ihre
M . Maj . ihren Gubernatoren zu Toulon und

Cadix / auch allen anderen Commendanten

und Befehlshabern am Ufer deß Mittel⸗

Meers / befehlen wolten/ daß ſie den Kriegs⸗

ſchiffen dieſer Republic freyen Zugang in al⸗
len Haͤven und auff allen Reeden verſtatten

ſolten / umb Lebens⸗Mittel und andere Noth⸗

durfften einzunehmen / ſonder Zoll und andere

Beſchwerung / deßgleichen das ihre frey und

ungehindert am Lande außzuladen / und wie⸗
der an Boort zubringen / und ferner in allen

anderen Begebenheiten allen Beyſtand und

behuͤlfflicheHand zů bieten / in Betrachtung /

daß ſolches wider die allgemeine Seerauberey
angeſehen . Ebendergleichen ſolte auch bey

dem Groß - Hertzog zu Florentz / bey dem

Groß Meiſter zu Maltha / und bey der Repu⸗
blie Genua geſucht / und noch ũber das bey den

Koͤnigen in Spanien / Franckreich und

Engelland ſchrifftlich angehalten werden /

daß auch ſie / nach Ihrer Hoch⸗Moͤg. Exem⸗

pel / gegen das Vorjahr / eine anſehentliche

Anzahl guter Kriegsſchiffe außruͤſten und in

See gehen laſſen wolten / umb darmit Separa-
tion und abſonderlich ( ein jeder unter ſeiner

eygenen Flagge) zu Erloͤſung der armen Chri⸗

ſtenSclaven / wider dieſer barbariſcheRaͤu⸗
ber mit Nachdruck zu agiren .

Dieweil auch Ihre Hoch⸗Moͤg . von dem

Hn Boreel / als ihrem Geſandten in Franck⸗
reich / wie auch vondem Herꝛn Niclas Hein -

lio und Jacob le Maire, Reſidenten in Schwe⸗
den und Daͤnemarck / ſoviel Nachrichtkrieg⸗
ten / daß zwiſchen denſelbigen Koͤnigen / oder

deren Unterthanen / allesErnſtes dahingear⸗
beitet wůrde / wie die Oſt⸗und Nordlaͤndi⸗

ſche Commercien / waͤre es muͤglich / auß den

vereinigten Niederlanden zu verleiten und zu⸗

ziehen / und dargegen an die Einwohner und

Unterthanen ihrer Reichezubringen / zu wel⸗

chem Ende ſchon einige Vertraͤge auffgerich⸗
tet worden / und noch andere mehr unter der

Hand waͤren ; So hatten die Herꝛen General⸗

Staaten / als Ober Auffſeher der vereinigten

Niederlande / ſcharffe Auffſicht hierauff / und

ordneten etliche Herꝛen Deputirte auß ihrem
Mittel an / dieſe Sachen auffs genaueſte zu

examiniren / und ſolchem nach alle erſinnliche
Mittel auffs Papier zubringen/ wodurchder⸗

gleichen Practiquen unddas beſorgteUnheyl/
und die Hemmung der Commercien dieſer

Lande hindertrieben werden moͤchten. Auch

ſolte den Miniſtern dieſes Staats auſſer Lan⸗

des / und zwar an denſelbigen Ortenbefohlen
werden / dieſes Werck und alles / was deßhalben

vorgehenmoͤchte/ zubeobachten/ und Ih . Hoch⸗
Moͤg treulich Bericht davon zuuͤberſchreiben .

Indem nun die Herꝛen General⸗Staaten
fuͤr die Europaͤiſche Schifffahrt und Handel⸗

ſchafft / ihren Einwohnern und Unterthanen

zum Beſten / ſo dands⸗vaͤtterlich ſorgten ; So

kamen im Julio / auß einem andern und ſehr
weit entlegenem Theile der Welt / gantz hinter

Aſia / auß den Oſt⸗Indiſchen Eylanden /
und zwar von Batavia / die oben auff der 845.
Seyte / benamte acht Rerour. Schiffe / ſampt
der Jagt / der Mayen⸗Baum genannt / ſo
von Cochin ( oder Couchin ) der Hauptſtadt

auff der Kuͤſt Malabare / abgefahren / gluͤcklich

heim / uͤber deren mitgebrachtenſehr groſſen

Reichthum und angenehme Zeitung ( daß

nunmehr dieſelbige gantze Kuͤſte ſampt den

drauff ligenden veſten Orten von den Portn⸗

gieſen gereiniget / und unter der Niederlaͤn⸗
diſch⸗Oſt⸗Indiſchen Compagnie Bott ,

maͤſſigkeit waͤre ) die Theil dran habende ſich

zum hoͤchſten erfreueten .
Mit dem folgenden Auguſto folgten dieſen

acht Oſt⸗Indiſchen Rerour Schiffen und

der Jagt noch zwey ketour·Fluyten / Neu⸗

port und das rothe Hertz genannt⸗ gluͤcklich
nach / welche den 20. 30 . Jan . dieſes Jahrs /

von Batavia abgegangen waren / mit nachge⸗

ſetzter dadung :

92930 . Pf . Siamiſch Sappanholßz .
24627 . Pf . Cauris .

569 . Pf. Aloe.
20109 .Pf . Cauvva de Mocha .

3125. Pf. Kadix Chinæ .
13720 .Pf . Gommi dack .

zz. Kaſten Japoniſche Porcelleynen .

25 . Piecesoder Stuͤcke Japoniſche Lack⸗

wercke .

588 . Pieces ſeydene Watten .

218008 . Pf . Salpeter .

3175 . und ein halb Pf . Cardemom.
72. Pf . Florett⸗Garn .
591691 . Catty Pfeffer .

NB̃ . Ein Catty iſt ( wie mehr gemeldet) ein

Pfund und einFuͤnfftheil .
Es fand ſich hierzwiſchen auch derjenige

Caper und Ober⸗Commendant ( mit Namenſ

Hubert Hugo ) welcher ( wie oben auff der

851. Seyte Meldung geſchehen ) mit anderen

Gehuͤlffen / auff dem Schiffe der ſchwartze
Adler genannt / unter Frantzoͤſ . Commilſion ,

in dem roten Meer / auff die Mohren gecapt

hatte / in Soeland ein / umb ſein Weib uñ Kind

heim zuſuchẽ / gieng aber bald wieder duich / weil
man von ſeinẽ boͤſen Thaten ſchon Wiſſenſchaft
hatte; Nichts deſtowenigeꝛ wurden nocheinige

ſeiner deute ergriffen und gefangen geſetzt . Als

dieſes außbrach / trieb das boͤſe Gewiſſen auch

die uͤbrigenMit⸗Rehder(das iſt Außrüſter

und Verleger deß beſagten Raubſchiffs ) auf

die Flucht / und lieffen derſelbigen dreh auß

Seeland nach Antwerpen uͤber / und ꝛu

Amſterdam machte ſich auch ein gar bekan⸗

ter Kauffmann deßwegen unſichtbar : Der
Monl . la Garde , ein Frantzöſiſcher Kauff
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mann / aber / welcher ſo eylends nicht auff die

Seyte kominen konte / mußte fuͤr ſeine Perſon /
biß auff weitern Beſcheid / 10o0οoο . Güuͤld.

Buͤrgſchafft ſtellen .

Zu Dordrecht aber hatte man den Schif⸗
fer / oder Capitaͤn deß Raubſchiffs / Lorentz
Davids genannt / eingebornen und ſeßhafften
Buͤrger allda / ſelbſtenveſt ſitzen / auß welchem
man dann den gantzen Handel allen Umbſtaͤn⸗
den nach / vom Anfange biß zum Ende / gruͤnd⸗

lich erfuhr / maſſen er von den Edelen Herꝛen
Gerichten der Stadt Dordrecht / auſſer Pein
und eyſernen Banden / nach und nach gutwil⸗
lig bekante :

Daß er / neben anderen Einwohnern dieſer
Lande / zu Serdam / ein Fregattſchiff bauen

/
und mit dreyſſig Stuͤcken Geſchuͤtz außrũſten /
auch in Amſterdam darzu die beduͤrfftige
Munition kauffen / und dareinallein einige Le⸗
bens⸗Mittel / einwand / Meſſer / Beylchen /

Schellen und andere dergleichen Dinge laden

laſſen / umb dafuͤr ( wieer geſagt ) von den

Mohren einige Erfriſchungen einzutau⸗

chen.
Daß er auff ſelbigem Schiffe Mit⸗Rehder

geweſen auff ein Achttheil / welches ſich uͤber die

8ooo. Guͤlden belauffen / die er auch wuͤrcklich
beygetragen .

Daßihm und allen Rehderen wiſſend gewe⸗
ſen / daß ſolches Schiff wider die Mohren auff

die Cap außgehen ſolte / und er von den Reh⸗
deren ins geſampt fuͤr Capitaͤn angenommen /
und ihm an ſtatt deß Soldes / von allem / was
er den Mohren abnehmen wuͤrde ( die Koſten
voraus abgezogen )vier vomHundert verſpro⸗
chen / und daruͤber ein Contract gemacht wor⸗

den .

Daß ihn damals / wie er nicht gern in See
fahren wollen / zu Amſterdam der Hubert
Hugo / ein Mit⸗Rehder und folgends auch ge⸗

weſener Commendant auff demſelbigenSchif⸗
fe / in einem Schreiben / zuVollziehung der vor⸗

habenden Raͤiſe/ angefriſchet haͤtte/ worauffer
in ſolchem Ampte / als ein Capitaͤn / mit mehr⸗
gedachtem Schiffe in See gegangen / und die

vorgenommene Raͤiſeangetretten .

Daß ihm / als Capitaͤn / umb die Mohren
im rothen Meere zu beſchaͤdigen / vom Her⸗
tzoge von Vendoſme , als Admiraln von

Franckreich / eine Commiſſion auff ſeinen
(CLorent ;z Davids) ] Naͤmengerichtet / durch
den Hubert Hugo und Wilhelm Bellin de la

Garde, zugeſtellt worden / ſo gegeben geweſen
den 24 . May / 1661.

Daß er / im Auguſto deß erwaͤhnten Jahrs /
mit mehrgedachtemSchiffe / damals die ſie⸗
ben Provincien genannt / in derCommiſtion
aber der ſchwartze Adler tituliret / auß dieſen
Landen / nach Hayre de Grace , in Franck⸗
reich / außgelauffen / und als er dahin kom⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichten.

von Indien kommend / nachgeſegelt / und ſel⸗

men / anders nichts / als einige Lebens⸗Mittel
und Mannſchafft eingenommen / und ſolchem
nach/ den zr . Auguſti / mit 7ꝛ. Seelen / weilen

—
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ſie deren mehr nicht kriegen koͤnnen/ da ſie ſonſt
willens geweſen waͤren / auff to0 . Mann anzu —

nehmen / von dannen in See gelauffen / und
unterweges zu Tourbay in Engelland und
Isle de May angelandet / von daͤr aber weiter

biß nach Madagaſcar , und von hinnen nach
dem rothen Meere geſegelt haͤtte / deß Vor⸗
habens / auff die Mohren zu capen ;

Daß ſie unter waͤhrender dieſer Raͤiſe das

Wapen der vereinigten ſieben Provincien /
womit das Schiff noch von Hayte de Grace

abgefahren / abgebrochen / und nachdem ſie un⸗

gefaͤhrvierzehen Tage blind gefahren / andeſ⸗
den ſchwartzen Adler mahlen

laſſen ;

Daß ſie an der Ecke deß Capo Babelmande
ein Mohriſches Schiff / kommend auß den

Maldiviſchen Eylanden / angetroffen / und

von demſelbigen 2000 . Ducaten Rantzton ab⸗
gefordert / auch noch darzu zehen Stuͤcke Ge⸗

ſchuͤtz ſampt anderer Kriegs Munition dar⸗

aus genommen / und den Schiffer biß zur ab⸗

geſtatteten Rantzion bey ſich behalten haͤtten .
Daß ihnen etwan ſechs oder acht Tage her⸗

nach ein anderes Schiff / kommend von der⸗

Kuͤſte Malabare / begegnet und fuͤr Furcht an

Strand gelauffen waͤre / welchem ſie mit dem

Booth an Boort gefahren / und die Arbeiter /
ſo auff dem Schiffe geblieben / ſamptetlichen
Ballen Reis / zu ihrer Proviſion / abgenom⸗

men haͤtten ;
Daß ſie noch einem Schiffe / von der Kuͤſt

biges erſt auff dem Wege gegen Mocha bekom⸗

men haͤtten / welches mit unterſchiedlichen
Wahren beladen geweſen ;

Daß ſie eben denſelbigen Tag eine Bracque
mit einem Maſte angetroffen / angehalten / und

gegen zdo . Ducaten Rantzion wieder erlaſſen
haͤtten;

Daß ſie mit dieſen drey genommenen

Schiffen und der Bracque nach Mocha ge⸗
fahren / und allda anhalten laſſen / daß etliche
Perſonen / welcheihnen auff der Inſul Biron

entlauffen / ihnen zuruͤck geliefert werden

moͤchten / worauff die in derStadt ein Booth
mit einem weiſſen Faͤhnlein und drey Perſo⸗
nen an Boortgeſchickt / ſie aber haͤtten zwey

Perſonen davon / weil ſie ihre begehrte Leute
nicht mitgebracht gehabt/ beyſich behalten / und
denen zu Mocha ſagen laſſen / daßſie die bey⸗
den Perſonen ſo lange an Boort behaltenwol⸗
ten / biß ſie ihre deute und Booth wieder zuruͤck
bekommen haͤtten/ ungeachtet nicht geſtanden
worden / daß die entlauffene Perſonen in Mo⸗

cha waͤren;
Daß / weil die zuvor bedungene Rantzions⸗

Gelder nicht erſchienen / noch jemand von

der Kuͤſte Malabare nach demſelbigen Schiffe
gefragt / ſie das Volck an Land geſetzt / und das

Schiff ſampt der Barcque / vor Mocha / das

andere von der Indiſchen Kuͤſte gekommene
Schiff aber / auff der Arabiſchen Kuͤſte ver ,

brannt

1663
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brannt haͤtten / nachdem ſie vorher etliche Bal⸗
len Kleider und andere grobe Waaren darauß

genommen gehabt ;
Daß eines unter den genommenen Mohri⸗

ſchen Schiffen von einem Engellaͤndiſchen /
und ein anderes voneinem Hollaͤndiſchen Oſt⸗
Indiſchen Compagnie Comptoir Paß ge⸗

habt / frey und ungehindert zu fahren .
Daß der Gubernator zu Mocha / umb ſie

zů vertreiben / einKriegsſchiff mit14. Stuͤcken
und muthmaſſentlich mit 200 . Mann / wie auch

noch 7. Barcquen / jede / ſeiner Meinung

nach / mit 50 . Perſonen beſetzt/ außgeruͤſtet

gehabt / ſie aber / ſo bald ſie derſelbigen anſich⸗

tig worden / auff ſolche loß gegangen / und ſie

vom Lande abzuſchneiden getrachtet / ſichauch

darauff in einen ſolchen Scharmützel einge⸗

laſſen haͤtten / daß ſie das Schiff gegen die

Klippen und die Barcquen an Strand ge —

jagt haͤtten / da dann das Volck / biß auff z.
Mann / vom Schiffe an Land geflohen / ſie

aber das Schiff an Boort geholet / das Ge —

ſchuͤtz/ die Munition und diez . Perſonẽ herauß

genommen / und das Schiff in Grund ge⸗

vorher geſagte Criminal - Klage / im Ramen
und von wegen der hohen Obrigkeit der Pro ,
vintz Holland und Weſt⸗Frießland / dahin
condemnirt und verdammt / daßer 30. Jah⸗
re /ii leinem wolverwahrten O rte/gefa n⸗

gen ſitzen / und / nach verfloſſener dieſer
Zeit / auff ewig auß der Stadt Dordrecht

ind der Provincz Holland und Weſt⸗drieß ,
land verbannet ſeyn / ſeine Guͤter aber /

der hohen Lands⸗G brigkeit zum beſten /

confiſciret werden ſollten / und dieſer Auß,
ſpruch geſchahe / den 16 . 26 . Septembris / die⸗
ſes 1663 . Jahrs .

Beſchreibung Niederlandiſch

Eben zu der Zeit ließ ſich zu Amſterdam
die gifftige Seuche der Peſtilentz etlicher maf⸗
ſen mercken / indem die gewoͤhnliche Anzahl der

Todten Wochentlich umb die Helffte zunahm/
und immer hoͤher ſtieg / bißſie / im November/
auff 413 . Perſonen kam / ſo die hoͤchſte Zahl
war : denn die andere Woche verminderteſtef
ſich ſchon wieder biß auff 346. die dritte Woche /

biß auff 326. die vierdte / biß auff 28). die fuͤnff
te / biß auff 80. und die ſechſte und letzte Wo⸗

che/ biß auff 262. Leichen / und waren deren das

fenckt / auch den Tag hernach mit 17 . Mann

an Strand gefahren / und die Barcquen mit

Feuer verbrannt haͤtten / und das alles auß

keiner andern Urſache/ als/ oberwaͤhnter Com⸗

miſſon zu folge / die Mohren / ſo viel muͤglich
/

zů beſchaͤdigen und Beutezumachen ;

Daß ſie auch die Faͤhrleute auff dem ro⸗

then Meere angepackt / und ihnen einige

Ziegen und Hämel abgenommen ;
Daß ſie von den jenigen Mohren / ſo ſie

vor Mocha und anderswo angehalten / einen

an der Inſul S . Helena außgeſetzt / und 4 .

derſelben mit in Europam gebracht haͤtten;
Daß ſie auch die Zeit uͤber/ ſo ſie im rothen

Gebete niemals gethan haͤtten ;
Daßſie auff der Ruͤckraͤiſe/ bey der Inſul

ſche Flaggen wehen laſſen / montirt mit rz .

Stuͤcken und 8. Mann / auffhabend 5. biß in

2600 . Stücke rohe Leder / genommen / und

der Commendant auff dem Schiffgen ihnen

tig waͤren / deſſen ungeachtet haͤtten ſie doch

einige Mannſchafft von den ihrigen darauff

geſetzt / und ſelbiges mit nach Havre de Gra -

ce bringen laſſen ;
Daß ſie ferner unter Martenico etliche

Ballen gegen Lebens⸗Mittel und Schiffs⸗

geraͤthe vertauſchet / und folgends bey und

unfern der Inſul S . Chriſtoffel / oder 3. Naͤch⸗

te in Arbeit geweſen / daſelbſt auch einige Bal⸗
len Guͤter außzuladen .

Wie nun die Edele Gerichte der Stadt

Dordrecht dieſes alles fuͤr Sachen von ge⸗

faͤhrlicher Folge / ſo in einem Lande / worinnen

Gerechtigkeit wohnte / nicht geduldet / ſondern
andern zum Exempel / geſtrafft werden muͤß⸗
ten / hielten ; Alſo ward der Gefangene / auff

in Engelland und Franc

Meere geweſen / die gewoͤhnliche Schiffs⸗
te Zeit / von 4. biß in 6 . Wochen / ligen bleiben

Martenico / nochein Schiffgen / ſo Engellaͤndi⸗

geſagt haͤtte/ daß ſie zu Liſabon wohnhaff⸗ die eigentliche Beſchaffenheit und den auß⸗

gantze Jahr uͤber / beydes in⸗und auſſer der

Stadt herumb / ſo weit ihre Bothmaͤſſigkeit ge⸗

het / zuſammen 9752 . ,begraben worden / wel⸗
ches in Anſehung der groſſen Menge von Men⸗

ſchen / welche Amſterdam in ihrem Zirckel
begreifft / von den Einwohnern eigentlich fuͤ
kein Sterben gerechnet ward .

Gleichwol gab das Geſchrey hiervon der

Schifffahrt und Handelſchafft allſchon ei⸗

nen empfindlichen Stoß ; Maſſen die An⸗

ſterdammiſche und auch alle andere Schiffe /
ſo zu Amſterdam Ladung genommen hatten/

kreich die Qua⸗

rantaine halten / daß iſt / an gewiſſen Orten
auff den Stroͤhmen und Reeden / eine beſtimm⸗

mußten / ehe ſie die Guͤter außladen durfften .

Die Herren General⸗Staaten nahmen ſich/
auff Zuſchreiben der Herren Provintzial —
Staaten von Holland und Weſt⸗Frieß⸗
land der Sache ernſtlich an / und ſchrieben/
unter dem z. 13. Decembris / an beyde Koͤnige

geſchryhenen Peſtilentzialiſchen Zuſtand der

Stadt Amſterdam / und daß dahero keine boͤſe
Folge zu befahren / und Ihre Majeſtaͤten/ wie

auch die ihrige / davon nicht wol unterrichtet

waͤren / ſondern dieſer Ruff vielmehr von fol⸗

chen Leuten herkaͤme/ welche dieCommerclen

deß Staats mit ſchelen und mißguͤnſtigen Au⸗

gen anſaͤhen / darumb Ihre Majeſtaͤten jn

nicht zu geben wollten / daß durch eine ſothane

allzuweit geſuchte Vorſichtigkeithier zu Lande

vieler Einwohner Schaden und Verderbeln

indirectè geſucht werden moͤchte .

Dieſes Schreiben war kaum fortgeſchickt /

ſo kam dargegen ein Brief von dem Heren

Statthalter in Frießland / Printz Wilhel⸗

men von Naſſau / an die Herren General⸗
Staaten /
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Staaten zur Nachricht / daß die Biſchofflich⸗
Moͤnſteriſche Voͤlcker die Eyder⸗Schan⸗

tze in Oſt⸗Frießland eingenommen und be⸗

ſetzt haͤtten /voraus dem Staat / ohne die biß⸗

her erzehlte ſelbſt eygene innerliche Lands⸗

Sorgen / noch andere von auſſen zu wuchſen /
wiewol Ihre Hoch⸗Moͤg . zu Vollkommung

ſolcher militariſchen Execution ihnen nun

ſchon einige Jahre her ( wie bey allen Jahren
dieſes Neunten Theils unter den Nieder⸗

laͤndiſchen Staats⸗Geſchaͤfften Mel⸗

dung geſchehen ) gar ſehr hatten angelegen
ſeyn laſſen / die zwyſpaͤltige Gemuͤther deß
Fuͤrſtl. Hofes und der Herꝛen Landſtände in

Oſt⸗Frießland in der Guͤte zu vereinigen/⸗
welches ſie auch noch dieſes Jahr durch biß

auffdie lezte Stunde / theils durch freund⸗

nachbarliche Ermahnungs⸗Schreiben / theils
durch ihre anſehentliche Herꝛen Deputirte /
alles Fleiſſes geſucht hatten / wie die nachfol⸗

gende Erzehlung mit mehrerm zu vernehmen
ibt .

Hiemit endigen ſich fuͤr dieſes Jahr die

innlaͤndiſche Sachen / ſo der Staat inn und

mit ihm ſelbſten zuthun gehabt ; Hierauff nun

kompt weiter vor / was derſelbige auch mit

anderen ſo wol weit abgelegenen / als nahe
benachbarten Potentaten / Fuͤrſten und Staa⸗

ten zu ſchlichten und abzuhandeln gehabt /
worunter dann die vorerwaͤhnte Oſt⸗Frieß⸗
laͤndiſche Strittigkeiten mit zurechnen /

und hieſiges Ortes einzufuͤhren / weil die

Gelegenheit ſie alſo an die Hand gegeben
at .
W0 ſo gar weit noch die entzweyte Gemuͤ⸗

ther deß Fuͤrſtl. Hofes und der Herꝛen Land —
ſiten wer⸗ſkaͤnde in Oſt⸗Frießland / beym Außgange

deß zuruͤck gelegten Jahrs / voneinandet ge⸗
ſtanden / kan droben auff der 766 . Seyte Be⸗

fnaminßben richt eingeholet verden ; Dieſe nun wieder
cuffetra⸗zuſammen zubringen / ſo uͤbergaben die Her⸗

ren General⸗Staaten / gleich zum Anfange

dieſes Jahrs / dem Herꝛn von Gmmeren
und anderen ihren zu dieſen Oſt⸗Frießlaͤn⸗
diſchen Sachen ernannten Herꝛen Deputir⸗
ten die zuvorher von dem Fuͤrſten und den

Staͤnden / deßgleichen von Buͤrgermeiſtern
und Rath der Stadt Embden eingelauffene
Schreiben / umb ſolche wol zu erwegen / wie

auch ein Memorial , welches der Herꝛ Aitze -

ma , Reſident der Hanſe⸗Staͤdte / eingegeben

hatte / umb zu verſuchen / daß Ihre Hoch⸗Moͤg .
ihnen belieben laſſen wolten / alle gute freund⸗
nachbarliche Dienſte anzuwenden / damit die

ſelbiger Orten entſtandene Mißhelligkeiten
wiederumb geſchlichtet / und die Gemuͤ —

ther befriediget werden moͤchten / und zu dem

Ende einige Commiſſarien dahin abzuord —

nen .

Den 2x1. 31 . Januarij / thaten die vorer⸗

waͤhnte Herꝛen Deputirte in der Herꝛen Ge⸗

neral⸗Staaten Verſammlung von den uͤber⸗

gebenen Schrifften Bericht / worauff alsbald

1663 .
und die
Staͤnde

zur Einig⸗
keit .

Rath gehalten und fuͤr gut befunden ward/

daß den Fuͤrſten und den Staͤnden / wie auch
den Buͤrgermeiſtern und Rath zu Embden
hinwiederumb zugeſchrieben werden ſolte /

daß ſie doch noch verſuchen wolten / die ent⸗

ſtandene Mißhelligkeiten in der Guͤte nieder

zulegen und abzuthun / oder bey Anſtehung
deſſen/ ihre Deputirte / gegenden halbenApril /
Neuen Calenders / daher in den Haag zuſchi⸗
cken / und zwar mit vollkommener Gewalt /

Vollmacht und Inſtruction , ſolche Mißhel⸗
ligkeiten / auff Ihrer Hoch⸗Moͤg . Commiſſa⸗
rien Gutbefinden und Interceſſion endlich
und gaͤntzlich abzuthun . Die Staͤnde / wie auch

derFuͤrſt ſelber / ſchrieben hierauff zuruͤck/ und
hielten umb naͤhere guͤtliche Tractaten und de⸗

ren Abhandlung an .

Inſonderheit bedanckte ſich der Fuͤrſt gegen Der Foͤrſt
die Herꝛen General⸗Staaten fuͤr ihre zu Wie⸗ eibietet ſich

derbringung deß innerlichen Friedens tragen⸗ deßwegen
de Sorgfaͤltigkeit / mit Verſicherung / daß jaudlage
er einen allgemeinen Landtag außſchreiben /
und / damit Ihre Hoch⸗Moͤg . mit dieſer Sa⸗

che forthin nicht mehr beſchweret werden

moͤchten/ ſich auff demſelbigen / ſo viel immer

muͤglich / mit ſeinen Land⸗Staͤndenverglei —
chen wolte . Daß wir aber ( proteſtirte der

Fuͤrſt gleich alſobald darbey ) uns von un⸗

ſeren Land⸗Staͤnden / unter allerhand
prætexten / in unſere Hoheit⸗und Gerech⸗
tigkeiten / die wir von der Roͤm. Kaͤyſerl.

Majeſt . und dem Heiligen Reiche her ha⸗
ben / allzuweit Eingriff thun laſſen ſol⸗
ten / ſolches wuͤrde uns vor demſelbigen
und unſern Nachkommenden unverant⸗

wortlich fallen / und wollen uns wol ver⸗

ſichert halten / daß E . Hoch⸗Moͤg . hier⸗
innen unſeren Land⸗Staͤnden nicht Pa-
trociniren werden .

Der Landtag ward zwar von dem Fuͤrſten / Der kand⸗

verſprochener maſſen / außgeſchrieben ; Die tag hat kei⸗

Herꝛen Staͤnde aber dauchte der Ort / wel⸗ nen Fort⸗

cher war die Stadt Aurich / fuͤr ſie nicht ſi⸗ gang.
cher genug zuſeyn / darumb wolten ſie nicht er⸗

ſcheinen . Alſo klagten beyde Partheyen ,
übereinander bey den Herꝛen General⸗Staa⸗

ten / und ſuchten ihr Recht in Schrifften auß⸗
zufuͤhren .

Die Herꝛen General⸗Staaten wurden am Der Fuͤrſt

17. 27. April / ſchluͤſſig/ daß nochmals an den und die

Fuͤrſten / die Staͤnde und Stadt Embden 8981
geſchrieben werden ſolte / daßſie reſpectiye nach dem

ihre Deputirte mit gnugſamer Vollmacht / Haagebe⸗
gegen dennaͤchſtkuͤnfftigen 25 . May / Neuen ſchrieben.
Calenders / daher in den Haag ſchicken wol⸗

ten / umb die noch uneroͤrterte ſtrittige Pun⸗
eten / auff Ihrer Hoch⸗Moͤg. Deputirten Gut—⸗
achten / in der Guͤte/ wo muͤglich/ oder ſonſt auff
derſelbigen Deciſion , den vorigen Vertraͤgen
gemaͤß / beyzulegen : Und falls / wider Ver⸗
muthen / die eine oder andere Parthey / zu

der beſtimmten Zeit / nicht erſcheinen moͤchte/
ſo ſolte dennoch auff der erſchienenen Parthey

1＋ . Sſſſ anhal⸗
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1663 .

Der Fuͤrſt
entſchuldi⸗

get ſich zu⸗

erſcheinen .

de aber

ſtellen ſich
ein .

Die Staͤn⸗

anhalten / die Sache / auff erſtbeſagte Weiſe
entſchieden werden .

Der Fuͤrſt entſchuldigte ſich / unter dem

10 . May / ſchrifftlich / daß er ſeine Deputirte
nicht ſchicken koͤnte / weil er ſeiner Raͤthe zu

Hauſe vonnoͤthen haͤtte wegen eines mit dem

Fuͤrſten von Lichtenſtein / viele Jahr her /

an dem Kaͤyſerlichen Hofe gehabten Proceſ⸗

ſes / die Herꝛſchafften Eſens / Stedesdorp
und Witmond betreffend / welcher nun⸗

mehr / uͤber alles Vermuthen / dergeſtalt wi⸗

der ihn außgefallen / daßer / auff deß Paͤbſtli⸗
chen Nuncii vermeynte Abſolution und Loß⸗
zehlung eines auff Seyten deß Fürſten zu

Lichtenſtein beſchworenen Contracts / wi⸗

der den letzten Kegenſpurgiſchen Reichs⸗
Abſchied / von Anno 1654 . und andere in den

Rechten wolgegruͤndete Exceptiones , uͤber⸗

wunden / und in eine ſehr anſehentliche Sum⸗

ma Geldes condemniret worden/ und ſolchem
nach ( ungeachtet ſeiner in puncto executio -

nis habender wichtiger Urſachen und anderer

gethaner billicher Anerbietungen ) auch all —

ſchon einer ſcharffen Execution / die der Herr
Biſchoff zu Muͤnſter verrichten ſolte / unter⸗

worffen wãre / wovon er den Herren Staaden

von Gelderland / als Lehnherren beſagter
Herrſchafften / alſobald vollkommenen Be⸗

richt uͤberſchriebenhaͤtte.
Nichts deſtoweniger erſchienen die Staͤn⸗

de und die Stadt Embden / durch ihre De⸗

ſen blieben / beklagten ſie ſich bey den Herren
General⸗Staaten daruͤber / und hielten aber⸗

mals an / daß jemand auß Ihrer Hoch⸗Moͤg .

Der Fuͤrſt
ſchickt end⸗

lich ſeine
Geſandten

auchnach .

Mittel nach Oſt⸗Frießland geſchickt werden

moͤchte .
Der Fuͤrſtliche Miniſter hielt noch biß auff

den 27 . (17. ) Junij umb Auffſchub an ; Die

Herren General⸗Staaten aber blieben bey ih⸗
rer gefaßten Reſolution / und gaben Ordre /

daß mit den erſchienen Staͤnden und denen

von Embden in Conferentz getreten werden

ſolte : und dieſes ward dem Fuͤrſten ſchrifftlich
zuwiſſen gethan /worauff endlich im Julio die

Herren Ketteler / Stamler und de Groot /
als Fuͤrſtl. Abgeſandten / daherkamen. Die⸗

ſe nun wurden den rr . 2r . Julij durch die Her⸗
ren von Gmmeren und Cant / in Ihrer
Hoch⸗Moͤg . Vertreck - Kammer empfangen /

und von dar in derſelbigen Verſammlung
eingefuͤhret . Als ſie ſich daſelbſt auff die ge⸗

woͤhnliche Stuͤhle nieder geſetzt hatten / leg⸗
ten ſie / Krafft ihres den Tag zuvor uͤberge⸗
benen Creditivs / ihre Propoſition beydes
muͤnd⸗ und auch ſchrifftlich ab / worauff der

Herr Crommon / ſo zuder Zeit præſidirte /
den Herren Geſandten mit geziemenden Com⸗

plimenten antwortete . Alſo traten dieſelbige
wieder ab / und wurden durch vorgedachte bey⸗
de Herren Deputirte biß oben an die Treppen
begleitet ; Ihre Propoſition aber ward den

Herren von Gmmeren und anderen Ihrer

Beſchreibung

putirte / im Junio ; und weil die Fuͤrſtl . auſ⸗

Niederlaͤndiſche
Hoch⸗Moͤg. zu den Gſt⸗Frießlaͤndiſchen

Sachen ernannten Deputirten / zu durchſe⸗
hen/ zu uͤberlegen und denn Bericht davonzu ,
thun/ eingehaͤndiget .

Den 6. Auguſti (27. Julijj legten diezu den
Oſt ⸗Frießlaͤndiſchen Sachen ernannte

Herren General⸗Staaten Verſammlung ab⸗/
was nemlich fuͤr Strittigkeiten noch zwiſchen
dem Fuͤrſten zu Oſt⸗Frießland / als auff

ei⸗(D

ner⸗ und derſelbigen Landſtaͤnden / als auff
der andern Seyte ; wie auchzwiſchen hochge,
dachtem Fuͤrſten / als auff einer / und den Buͤr⸗

germeiſter und Rath der Stadt Embden /
als auff der andern Seyte / offen ſtuͤnde/ wor⸗
aus ſo viel in obacht genommen ward / daß die
noch obſchwebende ſtrittige Puncten von un⸗

terſchiedlicher Art / und zwar Fuͤnffe derſelbl⸗
gen gnugſam inſtruiret waͤren / daß ſie durch
Ihrer Hoch⸗Moͤg. Deputirte entſchiedenwer⸗
den koͤnten / die anderen aber zuvor in Oſt⸗
Srießland wuͤrden examiniret werden muſ

ſen / ehe ſie mit gnugſamer Erkantnus der Sa⸗
chen abgethan werden koͤnten .

Hierauff nun ward fuͤr gut befunden / die

anweſenden Fuͤrſtlichen Herren Abgeſandten /
wie auch der Staͤnde und der Stadt Emb⸗

den Herren Deputirte wiederumb nach Hau⸗
ſe zu ihren relpectiye Herren Principalen ge⸗
hen zu laſſen .

Neben dem wurden Ihrer Hoch - Moͤg .De,
putirte / ſo viel als hierzu noͤthig ſeyn wolte /

zu Folge Ihrer Hoch- ⸗Moͤg. den 15 . Martij
1662 , ergangenen Reſolution / von neuem

committirt undbevollmaͤchtiget / dieerſt ange⸗
regte inſtruirte und ſtrittige Puncten mit ehe⸗7
ſtem vor die Hand zunehmen und zu entſchei⸗

den / wenn dieſes geſchehen / ſolte alsdenn der

Sententz und Außſpruch zu Papier gebracht
und verſiegelt werden / und durch die Deputir ,
te auß Ihrer Hoch⸗Moͤg . Verſammlung / na⸗

cher Oſt⸗Frießland mitgenommen werden ;
Sie aber ſolten denſelbigen doch nicht eroͤff⸗

nen / ehe und bevor ſie zwiſchen den relpectire
ſtrittigen Partheyen den Weg der Einigkeit

verſucht haͤtten: In Anſtehung deſſen ſolte als⸗

dann der concipirte Sententz nicht allein er ,

oͤffnet/ ſondern auch pronuncüret / und ſeinem
Innhalt nach / exequiret werden / mit und ne⸗

benſt anderen Puncten mehr / welche / Krafft
deß / im verwichenen 1662. Jahre / den 19 . 9 .
Junij / allhie im Haage geſchloſſenen Ver⸗

trags / allbereits abgethan worden . Mehrſol /
ten die dorthin geſchickte Herren Deputirte
auch die noch uͤbrige ſtrittige Puncten erwe⸗

gen / und entweder durch einen guͤtlichen Ver⸗

gleich / beyzulegen und zuſchlichten / oderin An⸗
ſtehung deſſen / den Oſt⸗Frießlaͤndiſchen
Aecorden und Vertraͤgen gemaͤß/ zu decidiren

und zu entſcheiden traͤchten .

Es traffen aber die fůnff voͤllig inſtruirte

auch ſubnuttirte Puncten das Juſtit⸗Weſen

an /
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an / und zwar der 1. die Evocir/oder Aufffor⸗
derung der Unterthanen auß den Herr⸗

chafften ; Der⁊. ob Kantzler und Raͤthe/ ſo
wol ins geſampt und collegialiter / als ein jeder

inſonderheit / nicht vor das Hof⸗Gerichte
zur Juſtitz gezogen werden duͤrfften ; Der 3.

betraff die judicatur uͤber die Vollmachten /
und inſonderheit deren von Embden ; Der

4. die Evocirung der Buͤrger / umb Zeugnuͤs

zu geben/ und der 5. die Recognitions⸗Gelder /

welche die Stadt Embden dem Fuͤrſten zu er⸗

legen ſchuldig waͤre .

Deß andern Tages brachte der Herꝛ
Royer / als welcher zu der Zeit bey den Her⸗
ren General⸗Staaten præſidirte / in der Ver⸗

Firten j0 ſammlung / vor / daßdie Lichtenſteiniſche
b⸗

ſudiſtunternommen werden / worauff fuͤr gut befunden
Execution mit militariſcher Macht wuͤrde un⸗

ward / die Herꝛen Cant und andere Ihrer
Hoch⸗Moͤg. zu den Oſt⸗Frießlaͤndiſchen
Sachen ernannte Deputirte zu erſuchen / daß
ſie die Mühe auffſich nehmen / und deßwegen
mit einigen Herꝛen Committirten auß dem

Staats⸗Rathe / welche ſie ſelber darzu ernen⸗
nen moͤchten/ in Conferentz und Berathſchla⸗
gung treten und bedencken wolten / wieweit der

Staat darbey dixectè oder indirecte Nach⸗
theil leiden / und durch was fuͤꝛMittel man ſol⸗
chem vorkommen koͤnte. Es ward nachge⸗
hends auch den zu Embden und in anderen

daherum befindlichen Schantzen und Veſtun⸗
gen ligenden Stadiſchen Commendanten zu⸗

geſchrieben / daß ſie ein wachſames Auge auff
ſolche vorhabende E&xecution halten/ und alles /
was deßwegen vorgehen moͤchte/ an Ih . Hoch⸗

Moͤg. und den Staats⸗Rath von Zeit zu Zeit
umbſtaͤndlich berichten ſolten .

Weiters ward fuͤr gut befunden / daß Ihrer
Hoch⸗Moͤg. Herꝛen Deputirte / ſo nach Oſt⸗
Frießland gehen wuͤrden/ ſich den letzten Au⸗
guſti / Neuen Calenders / zuSroͤningen / und
den Tag hernach an dem Orte / wo die ſtreiten⸗
de Partheyen / oder deroſelben Bevollmaͤch⸗
tigte beyeinander ſeyn wuͤrden / finden laſſen
ſolten / damit ſie alsdann mit jenen in Berath⸗
ſchlagung tretten koͤnten: Und der Herꝛ Præ⸗
ſident Koyer ward erſucht / von den anweſen⸗
den Fuͤrſtl. Herꝛen Abseſandten / wie auch von

der Herꝛen Staͤnde und der Stadt Embden
Deputirten zuvernehmen / an welchem Orte
ihnen die bewußte Zuſammenkunfft am an⸗

nehmlichſten ſeyn moͤchte . Es wurden aber

zu dieſer Abſendung nach Yſt⸗Frießland auß
der Herꝛen General⸗Staaten Verſammlung
eygentlich dieſe Herꝛen Deputirte Cant /
Staveniſſe / Glinſtra / Royer und Ger⸗

lach / ernennet und mit dem gewoͤhnlichen
Eyde wider Gifft und Gaben beleget . Der

Herꝛ von Gmmeren wuͤrckte ſich mit Ent⸗

ang von ſolcher Commiſſion noch
oß .

Dieſe Herꝛen Committirte raͤiſeten am 1z .

23. Auguſtiauß dem Haage ab / und kamen
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21 . 31 . Aug . nach Groͤningen / allwo ſie von

dem Droſt Eck und dem Herꝛn Rettler /
im Namen deß Fuͤrſtens / und von dem Se⸗
cretario Weſtendorp / im Namen der

Staͤnde / bewillkompt wurden / welcheſchon
zu Delfziel ein Schiff zu der Herꝛen Com⸗

miſſarien Uberfahrt beſtellt hatten / worin⸗

nen ſie deß andern Tages biß nach Embden

fuhren / und daſelbſt / bey Außtrettung auß
dem Schiffe / mit Loͤſung der Stuͤcke / und

von der im Gewehr ſtehenden Beſatzung / deß⸗
gleichen auch von dem Fuͤrſtl. Stallmeiſter
und anderen Fuͤrſtl . wie nicht weniger die

Herren Staͤnde und deß Stadt⸗Magiſtrats
Deputirten / angenommen / empfangen /
undmit etlichen Caroſſen nach der Burg ge⸗

fuͤhret / und deß Mittags Fuͤrſtlich tractiret

wurden .

Den z. Septemb . ( 24 . Auguſti ) fuhren ſie
zu Schiffe auf [ Kyp / weil die Wege auff
dahin unbrauchbar waren / und von dar in

zweyen Fuͤrſtl . Caroſſen und mit einigen Waͤ⸗

gen nach Aurich / allwo der Fuͤrſt in Perſon
ſie eine halbe Meile von der Stadt empfteng /
und in ſeinen Hof einbegleitete . Auff den

Abend hielten die Herten Commiſſarien dem

Fuͤrſten vor / daß die Zuſammenkunfft zu

Embden ſeyn moͤchte ; der Fuͤrſt aber be⸗

ſtund ſteiff auff Aurich : doch deß andern

Tages war er damit zu friede . Unter ande⸗

ren Diſcourſen allhie ward auch gedacht / daß
der Herr Biſchoff zu Muͤnſter das Eyder⸗
land begehrte : denn ehe die Herren Commiſ⸗
ſarien ins dand kamen / waren der Herr Bi⸗

ſchoff und der Fuͤrſt in eygenen hohenPerſo⸗
nen einsmals beyſammen / und da ſchlug der

Herr Biſchoff beſagtes Eyderland als einen

Tauſch gegen die Lichtenſteiniſche Schuld⸗

forderung vor / wie bereits droben auff der 875 .

Seyte / Meldung geſchehen . Aber die Her⸗
ren Commiſſarien (weil ſie vermeynten / daß
man ſolche Ubergabe im Haage durchaus
nicht fuͤr gut befinden wuͤrde) riethen dem

Fuͤrſten davonab / und ſatzten ſich darwieder .
Es ward auch geredt / daß die Biſchoff⸗
liche Proceduren das Dictum und den

Innhalt der Kaͤyſerlichen Sententz excedir⸗

ten .

Alſo erhuben ſich die Staatiſchen Herren
Commiſſarien wieder nach Embden / und

den J . 17 . Septembris / kam auch der Fuͤrſt
ſelber mit der Fuͤrſtl. Frau Gemahlin in die

Stadt . Deß andern Tages gab Se. Fuͤrſtl .
Gn . den Herren Commiſſarien die Vilite ,
und drey Taͤge hernach communicirte Sie

ihnen den mit dem Herrn Biſchoffe getrof⸗
fenen Vergleich / wovon der Innhalt dro —

ben auff der 875 . Seyte kuͤrtzlichmit eingeruͤckt
worden . Die folgende Tage nahmen ſie un⸗

terſchiedliche Gravamina und Klagen / ſo wol

die Juſtitz / als andere Sachen betreffend / vor/
und thaten ſelbige ab / deßgleichen die / anlan⸗

gend das jus indigenatus ; Sie riethẽ auch dem

1663 .
rien raͤiſen
dahin ab /
und

Kommen
an den

Fuͤrſtl. Hof
nach Au⸗

rich .

Thun etli⸗

che Grava
mina ab .

Sſſſti Fuͤr⸗
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1663 . Fuͤrſten ernſtlich / ſparſam zuſeyn / und die vie⸗

le unnoͤthige Tractamente und Hofbediente
abzuſchaͤffen .

Den 20. 30. Septembr . gieng die rechte Zu —

ſammenkunfft der beyderſeits ſtreitendenPar⸗
theyen / und zugleich auch der Streit wegen

Viſitirung der Vollmachten an : Es ward

aber fuͤr gůt befunden / alle / ſo erſchienen / zu

dieſem mahle / ohne Examinirung / zuzulaſſen .
Darnach trugen die Herꝛen Commiſſarien in

dieſer Verſammlung vor : 1. Zu Bezahlung
deß bewußten Termins gnug ſame Mittel zu

verſchaffen ; 2. Obes nicht billich waͤre/ bey
dieſer ſchweren Beſchaffenheit der Lichten⸗

ſteiniſchen Schuldforderung / und weil der

Fuͤrſt ſich ſo redlich erwieſen haͤtte / ihm ein

Real - Compliment / oder würckliche Vereh⸗

rung / zu thun ? Die Herꝛen Staͤnde erklaͤr⸗

ten ſich dann auff das letztere / daß ſie / we⸗

gen Abzahlung deß bevorſtehenden Termins

an den vereinigten Staat / dem Fürſten dieſes

Jahr kein Real - Compliment geben koͤnten :

und wenn ja etwas geſchehen ſolte / muͤßte

ſolches zu Abtragung der Lichtenſteiniſchen
Schulden angewendet werden ; daß allſchon
vor viertzig Jahren von den Grafen verſpro⸗
chen worden / daß die Aempter allein an

Einwohner ſolten verlihen werden ; daß
der Fuͤrſt in dem mit dem Biſchoffe zu Muͤn⸗
ſter getroffenem Vergleiche auch gantz
Oſt⸗Frießland verbunden und verpfaͤn⸗
det haͤtte/ und endlich / daß ſie fuͤr das Real⸗
Compliment einigen Vortheil bedingen wol⸗

ten .

Nachgehends kamen den Herzen Commiſ⸗

ſarien noch unterſchiedliche andere Klagen

vor / welche ſich zwar ſehr bemuͤheten/ alles bey⸗

zulegen / ſolches aber doch nicht darzu bringen

konten / darumb lieſſen ſie ſich vernehmen und

ſtellten ſich auchalſo /als ob ſie wieder davon

zihen wolten .

Unterdeſſen legte der Her : Staveniſſe /
einer von den Staatiſchen Herꝛen Commit⸗

tirten / ſolche ſeine Commiſſion und zugleich
dieſes zeitliche Leben durch Sterblichkeit ab/

und ſtarb den 21 . Septembr . (1. Octobr . ) deß
Morgens fruͤh umb z. Uhr / nachdem er nur

drey Tage kranck gelegen . Nichts deſtowe⸗

niger fuhren die anderen Herꝛen Commiſſa —
rien mit den Landsgeſchaͤfften doch fort / und

traffen den 2. 12. Octobr. mit den Fuͤrſtl . Her⸗
ren Raͤthen einen Vergleich / wie es forthin
mit Unterhaltung der von dem verſtorbenen
Fuͤrſten nachgelaſſener beyder Princeſſinnen

gehalten werden ſolte / und ſolte der itzt regie⸗
rende Fürſt einer jeglichen biß ſie das Zehen⸗
de Jahr erꝛeicht haͤtte / jaͤhrlich zwoͤlff hun⸗
dert / und vom zehenden Jaͤhre an / biß auff
das ſechszehende / einer jeden jaͤhrlich ſechs⸗
zehenhundert Reichsthaͤl . geben .

Darnaͤch ermahnten die Herꝛen Commit⸗

tirte die Herꝛen Stande / daß ſie das Keal -

Compliment /oder Præſent / der dreymal

Beſchreibung
hundert tauſend Guͤlden biß auff den gan7

Niedeylängsie
Niederländiſche
—

zen Termin der hundert und fuͤnff und

dreyſſig tauſend Reichsthaler verhoͤhen/
und darzu anticipiren / oder voraus geben wol⸗

ten ;Die Staͤnde aber entſchuldigten ſich mitſle
ihrer Unvermoͤgenheit ; und daß den Fuͤrſten
gebuͤhrte / die Eingeborne den Fremden / in
ſeinen Rathsſtellen vorzuziehen ; daß auch die
Einwohner im Gber⸗Eyderlande von Ab,
ſtattung der Beypachten / als von Gaͤnſen
Lämmern /ꝛc. entſchlagen / und der Ritter ,
ſchafft ihre Jagten gelaſſen werden ſolten
Endlich verwilligten ſie doch noch die drey⸗
mal hundert tauſend Guͤlden / Hollaͤndi,
ſchen Werths / in dreyen Jahren /mit dem

166J. anzufangen / zu Ablegung der Lich⸗
tenſteiniſchen Schuld / Sr . Fuͤrſtl. Gn.

döltzuſtellen / jedoch unter anderen vornemlich
mit dieſem Bedinge und Vorbehalt / daß
Se . Fuͤrſtl . Gn . in die Huldigungs⸗Rerer⸗
lalien mit einſetzen laſſen wolte ) daß ins
kuͤnfftige zu der Lands⸗Regierung und
in Lands⸗Sachen Einhenniſche und
nicht Außlaͤnder gebraucht werden ſol⸗
ten .

N

Der Fuͤrſt gab den Herꝛen Staͤnden eini⸗

terſchafft damit / indem er ihnen das Jagen
zuſtund / den andern aber damit weil er

ihnen einige Freyheiten zu ließ . Damitbe⸗
gaben ſich die Staatiſche Herꝛen Commiſſa⸗
rien wiederumb auff die Ruͤckraͤiſe / und wur⸗
den am 5. 15. Octobr . in deß Fuͤrſten Caroſſe
von zween ſeiner Raͤthe und einer groſſen An⸗

zahl der Staͤnde und der Stadt Embden
ihrer Deputirten / unter dem knallen und

prallen der Stuͤcke und Mußqueten / an
Boort gebracht / und von dar durch zwey
Fuͤrſtl. Committirte / durch den Herꝛn Hoff⸗
Richter und andere von den Staͤnden und der

Stadt Embden darzu Deputirte / wie auch
durch den Secretarium Weſtendorp / biß
nach Groͤningen begleitet und frey gehal⸗
ten .

Deß andern Tages fuhren ſie auff unter⸗

ſchiedlichen Waͤgen nach dem Haage fort/
und thaten den 19 , 29 . Octobris von ihren

gehabten Verꝛichtungen Bericht . Man ſag⸗
te ihnen fuͤr ſolche Muͤhwaltung geziemenden
Danck / und der Agent de Heyde mußte
auch bey dem Herꝛn Aitzema ein dergleichen
Danck⸗Compliment ablegen fuͤr die Unkoſten

und Hoͤflichkeiten / ſo die Staͤnde in Oſt⸗
Frießland auffwenden und erweiſen wollen /
indem ſie nicht allein die Medicos und Artze⸗

neyen bezahlet / ſondern auch ein Trans .

port - Schiff gedinget haͤtten / den todten

Leichnam deß Heren Staveniſſe uͤber zu⸗

bringen .
Bald hernach ließ der Fuͤrſt beym Staat

anhalten / daß ihm die bewußte Summa /
zu Abtragung der Lichtenſteiniſchen
Schuld / gegen gebuͤhrende Zinſe vorgeſchoſſen
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6 . werden moͤchte; Solches aberverweilete ſich/
0 wegen der Obligation, noch etwas / jedoch

Ioſh, ward inzwiſchen an den Herꝛn Biſchoff zu

lond Muͤnſtergeſchrieben zur Nachricht / daß Ih⸗
Aenten , re Hoch⸗Moͤg. auff ernſtliches Suchen und

hollök Anhalten deß FuͤrſtenzuOſt⸗Frießland / im

Wercke begriffen waͤren / demſelbigen / gegen

gebůhrende Verſicherung/ die mehrgemeldte
hundert und fuͤnff und dreyſſig tauſend

Reichsthaler zu Abzahlung deß erſten Ter⸗

mins der Lichtenſteiniſchen Schuldforde⸗

rung / zu verſchaffen / welches / allem Anſehen

nach / in kurtzer Zeit wuͤrde geſchehen koͤn⸗

nen ; Dannenhero wolten Ihre Hoch Moͤg.

zu ſeiner ( deß Herzn Biſchoffs ) gewoͤhnli⸗

chen Dilcretion und Beſcheidenheit ſich deſ —

ſen unfehlbar verſehen / daß er ſich in ſolcher
Zeit der angedroheten Execution enthalten
wuͤrde .

Oir
Har Der Herꝛ Biſchoff antwortete / unter dem

Aſchoff . Novemb . ( 29 . Octobr. ) den Herꝛen Gene⸗
ſt mtt der ral⸗Staaten auff das obige / daß der Fuͤrſt zu

fuultion , O ſt⸗Frie ßland ihm allbereits vor dem Em⸗

ſohnrück pfang Ihrer Hoch⸗Moͤg . Schreibens “ von

ſolcher ſeiner Intention vertrauliche Nach⸗

richt gegeben / und durch eine eygene Abſen⸗

dung umb Verguͤnſtigung einiges Auffſchubs

re anhalten laſſen : Wiewol nun die ihm

auffgetragene Commiſſion in puris terminis

executionis beſtůnde / ſo getrauete er ihmdoch
ſolchen dem Fuͤrſten nachgelaſſenen Auff —

ſchub / an gehoͤrigem Orte / wol zuverantwor⸗

ten .

der Fürſt In Saage aber eylete man mit dem Geld⸗

uol . zehlen ſo ſehr noch nicht / und wolte man zu⸗

Rlellund vor die Obligation von dem Fuͤrſten in Oſt⸗
icde Frießland dergeſtalt eingegangen haben /bemStaat Jh “ ! 3

geld /die wie ſie ihm war vorgeſchrieben worden .

abzuwen⸗ Miniſtri , am 13. 23 . Novembr . dahin / daß
hen. ihr Fuͤrſt die Obligation gut hieſſe und bereit

waͤre / ſie bey Darzehlung der Gelder auß⸗

liefern zulaſſen / nur allein koͤnte er ſich zur

Beſetzung der Eyder⸗Schantze und deß

Jemmingummer⸗Zwingers / umb aller⸗

hang nachdencklicher Urſachen willen / nicht
reſolviren / ſintemahlen die itzt ſtehende Ey⸗
der ⸗Schancze der Jemmingummer⸗
Zwinger / und alſo itziger Zeit mehr nicht /

hals eine Schantze / vorhanden waͤre . De —

rohalben / wenn Ihre Hoch - Moͤg. darbey
eine neue Schantze bauen laſſen wolten / ſo
wuͤrden zu derſelbigen Jaͤhrlichem Unterhal⸗
te überaus groſſe Koſten erfordert werden /
maſſen dieſe Orte / zur Winters⸗Zeit / ganiz

unter Waſſer ſtüͤnden / und dannenhero die

Fortificationes daran allemahl groſſenScha⸗
den leiden wuͤrden / welcher in kurtzen Jahren

mehr als das izt vorzuſchiſſende Capital auß⸗

tragen doͤrffte .
In Erwegung deſſen hätte ihr gnädigſter

Cheution Endlich erklaͤrten ſich die anweſende Fuͤrſtl .
duren / als die von demſelbigen / unerach - wachen

das durch die Beſatzungen zu Lieroort / und

in anderen daherumb ligenden Plaͤtzen ſchon

gnugſam verſichert waͤren ) vorzuhalten und

zu wiſſen zu machen / daß er die Eyder⸗
Schantze / worunter der Jemmingum⸗
mer⸗Swinger verſtanden wuͤrde / ſelber mit

mehrerm Volcke beſetzen laſſen wolte / damit

Ihre Hoch⸗Moͤg . und das gantze Land ja

auſſer aller Gefahr und Furcht ſeyn moͤchten ;
Oder aber / dafern je wider alles Verhoffen /
Ihre Hoch⸗Moͤg . der Meinung ſeyn ſolten /
der beſagten Jemmingummer⸗Swinger
beſetzen zulaſſen / waͤre Se. Fuͤrſtl . Gn . deß
Erbietens / ſolche Schantze / auff ihre eyge⸗

ne Koſten / auff den zukünfftigen Frühling /

wiederumb auffbauen / und mit Baraͤcken

verſehenzulaſſen . Indeſſen zweiffelte Se .

Fuͤrſtl. Gn . keines weges / Ihre Hoch,Moͤg .
wuͤrden / VermoͤgeIhrer hochbegabten Di⸗—
ſcretion , noch fuͤr dieſes mahldarbey beru⸗
hen/ und den Puncten von den Schantzen biß
auff eine nähere Conterentz außſetzen / und im⸗

mittelſt die 1z35000 . Reichsthaler auff die uͤbri⸗

ge in der Obligation und Verſicherung conci -

pirte Conditiones , propter motæ periculum ,
je eher je lieber ( weil die Zeit / welche der Bi⸗

ſchoff zu Muͤnſter zum zweyten mahl verwil⸗

liget / uͤber zwoͤlffTage verfloſſen waͤre) gegen

Außlieferung der Original - Obligation ,groß⸗
gůnſtig zehlen laſſen .

Mit ſolchem Zaudern ſtrich auch dieſe ver Die axe⸗

guͤnſtigte Friſt abermals vorbey / worauffſcution
dann die angedrohete militariſche Execution geht doch

erfolgte / wie bereits droben auff der 876 . Sey⸗ fort.
te außfuͤhrlich berichtet worden .

Als die Nachricht hiervon in den Haag Die HH.
kam / hioß man dieſes deß Heren Biſchoffs General⸗

Verfahren unfoͤrmliche und unartige Proce⸗ Staaten

tet deßhoͤflichen Zuſchreibens / ſo Ihre Hoch⸗ 1
Moͤg. deßwegen an Ihn abgehen laſſen / den⸗

noch vorgenommen worden : Daͤrumb wur⸗

den die von Ihren Hoch Moͤg. zu dieſer Sa —

che ernannte Herꝛen Deputirte erſucht / ſolche

( wie gedaͤcht) unfoͤrmliche Proceduren dem

HerꝛnFriquet / als der Roͤm. Kaͤyſerlichen
Majeſt . Rathe und Extraordinar - Deputirten
bey dem vereinigten Staat / vorzuhaͤlten / da⸗

mit ſie zu deſſelbigen Nachricht dienen moͤch⸗
ten .

Es ward auch zugleich der Staats - Rath
erſucht / eine gnugſame Anzaͤhl Compagnien

zu Roß und Fuß auffzuzeichnen / damit / wenn

es deß Landes Nothdurfft und Dienſt erfor⸗
dern ſolte / man ſie bey der Hand haben / und

nach der Sachen Beſchaffenheit / ſo und wo

man ihrer beduͤrfftig ſeyn wuͤrde / gebrau⸗
chen koͤnte / und alle dieſe Macht ſolte Se .

Fuͤrſtl . Gn . Printz Wilhelm von Naſſau 4
Statthalter in Frießland und Groͤningen/

Fürſt und Herꝛ ihnen ſchrifftlich anbefohlen /
jůr deh

—

ſolches Ihren Hoch,Moͤg . ( als welche ohne
——

als General / anfuͤhren / wofern der Herr
Biſchoff die eingenommene und beſetzte

Schan⸗
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Der Koͤn.
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tritt mit
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Sein An⸗

gewiſſen
Deputir⸗

ben .

deß Stats

Deputirtẽ

ſuchen wiꝛd

ten uͤberge⸗

1038

Schantze / gegenAbſtattung deßerſten Ter⸗
mins / nicht in der Guͤte raͤumen laſſen wuͤrde :

Denn es war dem Staat ohne das verdaͤch⸗

tig / daßauff deſſen Graͤntzen / und zwar ſo

nahe / frembde Kriegsvoͤlcker / und zwar eines

ſolchen Printzens / der / wegen Borckelo und

ſonſt noch viel zu prætendiren und zu fordern
gedaͤchte / ſtehen ſolten / zumahlen derſelbige
an Franckreich einen maͤchtigen Patron

haͤtte / maſſen deß Herꝛn Grafen d ' Eſtrades ,

Koͤnigl . Frantzoͤſiſchen Extraordinar. Abge⸗

ſandtens allhie in Haage / Reden und Schrif⸗
ten ein ſolches gnugſam ſpuͤhren lieſſen / indem
er gleich in ſeiner erſten Conterentz unter an⸗

deren auch deß Herꝛn Biſchoffs zu Muͤnſter

Prætenſion auff die Herrſchafft Borckelo mit

recommendirte .

Denn ſobald der Herr Geſandte ſeine of⸗
fentliche Audientz bey den Herren General —
Staaten / oben Eingangs dieſer Niederlaͤn⸗

diſchen Staats⸗Geſchaͤffte erzehlter maſ⸗
ſen gehabt hatte / hielt er umb eine particulare

an / worzu ungeſaumt die Herren von Gent /
Merode / Kien / Renswoude / Glinſtra /
Mulett und Ißbrands ernennet wurden .

Vor dieſen nun brachte er ſein Gewerbe auff
die Bahn / welches antraff 1. die Wiederab⸗

trettung der hier zu dande gelegenen und dem

Ritterlichen Orden von Maltha zugehoͤriger
Guͤter ; 2. Die wieder das Haus Leuth ver⸗

uͤbte Kxecution , und den wegen deß Grafen
von Flodorp / auff deß Hertzog von Neuburg
in dem Lande Ravenſtein gelegene Guͤter

und Herrſchafften geſchlagenen Arreſt ; 3. Die
Prætenſiones deß Herrn Biſchoffs zu Nuͤn⸗

ſter auff die Herꝛſchafft Borckelo ; 4 . Die
Klagen deß Herrn Churfuͤrſtens von Coͤlln

wegen der von dieſem Staat in ſein Souverai -

nes Recht und Jurisdiction ,ſo ihm uͤber Stadt
und Ampt Rheynbergen zuſtuͤnde / gethaner
Eingriffe ; 5. Die Außwechſelung beyderſeits
Ratificationen / uͤber denjuͤngſthinzwiſchen
ſeinem Koͤnige und dieſem Staate gemachten
Tractat / und 6 . Die Ankuͤndigung der Trauer /

wegen Abſterbens der Koͤnigl. Princeſſin von

Franckreich .
Hierauff ward in der Herren Gen . Staa⸗
ten Verſammlung / nach angehoͤrtem Bericht
erſt erwaͤhnter ihrer Herren Deputirten/ fuͤr
gut befunden / daß der erſte Punet / betreffend
die Maltheſer⸗Guͤter und was darzu gehoͤ⸗
rig / den Herrn von Gmmeren und anderen

Ihrer Hoch⸗Moͤg . Deputirten zu uͤberſehen/
zu examiniren und Bericht davon zuthun / uͤ⸗

bergeben / die anderen drey Puncten aber mit

ihrer Zugehoͤr den Herren von Gent und an⸗

deren Ihrer Hoch⸗Moͤg . eben auch zu durch⸗
ſehen / zu examiniren und Bericht davon zu⸗

thun / eingehaͤndiget werdenſolten : Und uͤber

das ward beſchloſſen / daß ein Condolent⸗
oder Leid⸗Schreiben an den Koͤnig wegen der

verſtorbenen Princeſſin abgelaſſen werden

ſolte .

Beſchreibung e
[ Wegen Außwechſelung der Natificationenf 0
wurde dem Herrn Boreel / deß Staats Ordi - Den

nar - Abgeſandten in Franckreich zugeſchrie⸗Bunnf
ben/ daß er den Koͤnigl. Miniſtris , wenn ſie bey wübnh
ihm anhalten wuͤrden / daß der Kauff der Ve⸗ Kauch
ſtung Duynkirchen mit in der General - Cua . 1
rantie begriffen ſeyn moͤchte / zu wiſſen thun delt
ſolte / daß Ihre Hoch⸗Mög . alleweil daruͤberſwehſen
rathſchlagten / und ihn / ſobald immer muͤg⸗Fer laß
lich / darzu inſtritiren und bevollmaͤchtigen uom
wuͤrden : Nichts deſtoweniger ſolte er ihmſien
an Orten und Enden / wo es der Nothdurfft
ſeyn würde / muͤglichſten Fleiſſes angelegen
ſeyn laſſen / daß beyderſeyts Ratificationes ,
den abgehandelten Tractat betreffend / je eher
je lieber außgewechſelt / und ſolche Außwech ,
ſelung nicht an die erwaͤhnte Guarantie ge⸗

knuͤpffet werden moͤchte / als welche keine Ge⸗

meinſchafft damit haͤtte. Neben dem wur —

den die Herren von Gent und andere Ihrer
Hoch⸗Moͤg . zu der Frantzoͤſiſchen Sachen
ernennte Deputirte erſucht / ſich deßwegen mit

dem Herrn Ambaſſador d ' Eſtrades , zu unter⸗

reden / daß er ſeines theils ſolche Ihrer Hoch⸗
Moͤg. gute Meinung und Intention bey dem

Koͤnige befoͤrdern / und die beſagte Auß—
wechſelung der Ratificationen beſchleinigen
wolte .

Den 5. 15 . Februarij thaten erſtgemeldteſderil
Herren Deputirte in der Herren General , Fruntif

Staaten Verſammlung Bericht / daß ſiedeßemeſn
Tages zuvor mit dem Koͤnigl . Franzzöͤſiſchenſahehn
Herrn Extraordinar - Ambaſſador in Confe . ſſch ſlih
rentz geweſen / und demſelbigen nochmals mit befotben
dienlichen Reden recommendiret haͤtten / daßkuheſfn
er bey ſeinem Koͤnige Fleiß ankehren wolte /
damit die Ratificationes auff den juͤngſt ge⸗
machten Alltantz⸗Tractat dermaleins / nach ſo
vieler / uͤber die beſtimmte Zeit / verſtrichener
Monaten / gegeneinander außgehaͤndiget wer⸗
den moͤchten ; Woraͤuff der Herr Geſandte
geantwortet / daß er hierzu von ſeinem Koͤni⸗

ge keine Vollmacht empfangen haͤtte/ aber

wol darzu / daß / wie er in ſeinem Memorial

angebotten / er einen Guarantie - Tractat / was

anlangte den Tractat wegen Duynkirchen /
als auff einer und was anlagte die mit En⸗

gelland und wegen der Gber⸗Maaſiſchen
Lande getroffene Traͤctaten / als auff der an⸗

dern Seyte / machen / und alsdann die Kati⸗

ficationes uͤber ſolche beyde Tractaten zu einer

gleichen Zeit außwechſeln ſolte : Nichts deſto⸗
weniger hatte derſelbige doch auff ſich genom⸗
men / zu Befoͤrder⸗und Beſchleinigung der

Verlangten Außwechſelung bey ſeinem Koͤni⸗

ge allen muͤglichen Fleiß anzuwenden / wobey

er ſie auch deſſen verſichert haͤtte / daß Se .

Maj . uͤberall in dero Reichen Ordre ge⸗
geben haͤtte / daß beſagter Alliant ; ⸗Tra⸗
ctat / ſeiner Form und Innhalt nach⸗
eben ſo wol werckſtellig gemacht werden

ſolte / als oh die Katilicationes bereits ge⸗

geneinander außgewechſelt worden waͤ⸗
W
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ren . Solchem nach ward fuͤr gut befunden /
die in der Verſammlung mit anweſenden Her⸗

erſuchen / daß ſie noch mit eheſtem ihrer Her⸗
ren Principalen Vollmacht / umb den Duyn⸗
kirchiſchen Tractat mit in die bewußte Gua⸗

rantie einzuſchlieſſen / außwuͤrcken / und hier⸗
von in der Verſammlung auffs baldeſte Er⸗

oͤffnung thun wolten . Man haͤtte meynen ſol⸗
len / es wurde an auffrichtiger Unterhaltung
die Alliance / im geringſten kein Mangel zu be⸗

fuͤrchten ſeyn/ weil man ſchier zwey gantze Jahr
daran gearbeitet hatte / damit man ſie ja net

und klar haben / und alſo allem Zweiffel und

dunckelem Verſtande vorkommen moͤchte.
Aber ſie war kaum recht außgemacht / ſo er⸗

ſchien allſchon das Widerſpiel daraus . Ein

Theil beſchuldigte den andern / daß er das jeni⸗

ge/ was beſchloſſen worden / nicht in acht neh⸗
me / woruͤber in den folgenden Jahren 1664.
und 65. noch mehr geklaget ward ; Und dieſes
iſt ein alter Brauch : Ein jeder legt ihm ein

Ding auß nach ſeinem Willen .
Unterdeſſen lieſſen der Kaͤyſerl. und der

— —
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Koͤnigl. Engellaͤndiſche Extraordinar - En —

voyen / vder Abgeſandte bey dem HerꝛnAm⸗

baſſador d ' Eſtrades vernehmen / ober ihnen /

wenn ſie ihn beſuchen wuͤrden / die rechte / als

die Oberhand geben wolte ; Er aber antworte —

te / daß er von ſeinem Koͤnige außdruͤckliche
Ordre haͤtte / die E&xtraordinar⸗Envoyes an⸗

derſt nicht / als wie Reſidenten / zu empfa⸗
hen und zu tractiren ; Alſo blieben ſie zuruͤ⸗
cke.

Den 3. und 5. Martij ( Neuen Calenders )
hielt der Her : Abgeſandte d ' Eſtrades beydes
bey Ihren Hoch⸗Moͤg . den Herꝛen General —

Staaten / und auch bey den Herꝛen Provin⸗
cial⸗Staaten von Holland / abſonderlich umb
die Keſtitution der Maltheſer Guͤter an / zu

welchem Ende er eine zimliche weitlaͤufftige
Deduction einlieferte .

Den andern Tag hernach aber recommen⸗

dirte er deß Herꝛn Biſchoffs zu Muͤnſter
Prætenſion auff Borckelo / mit vermelden /
daß ſein Koͤnig ingleichem dieſe Sache mit

groſſer Atfection den juͤngſthin in Franck⸗
reich geweſenen Herin Abgeſandten dieſes
Staats recommendiret hätte ; Man ſolte re⸗

flexion nehmen ſo wol auff die Juſtitz / als auff
die Alliance / worinnen der Herꝛ Biſchoff mit

ſeinem Koͤnige ſtunde .
Und eben deßwegen befand ſich von dem

Herꝛn Biſchoffe der Herr Brabeck / Thum⸗
Dechant zu Muͤnſter / als ein Geſandter / zu

der Zeit allhie im Haage / welcher / unter deß
Herrn d ' Eſtrades recommendation eben

deaſelbigen Tag / bey den Herren General⸗
Staaten mit einem Memorial einkam / worin⸗

nen er von wegen ſeines gnaͤdigſten Herrns /
Ihre Hoch⸗Moͤg . freundlich erſuchte / daß/

gleich wie derſelbige jederzeit mit dem hieſigen
Staat vertrauliche Freund und Nachbar⸗

ren Deputirte der reſpective Provincien zu

ſchafft gepflogen / ſie hingegen auch von ſich
dergleichen ſpuͤhren laſſen / ſeinem billich und

rechtmaͤſſigen Anſuchen ſtatt geben / und die

zum Fuͤrſtenthum und Stifft Muͤnſter gehoͤ⸗
rige Herꝛſchafft Borckelo mit ihrer Gegend
und Zugehoͤr ( deren ſich weyland Grafe Joſt
von Limburg / im Jahr 1616 , mit Ih . Hoch⸗
Moͤg. Waffen / nemlich der Provintz Gelder⸗
land Huͤlffe / eygenmachtig / undunbefugter
Weiſe angemaſſet ) gebuͤhrend wieder abtret ;
ten wolten / in Betrachtung / daß dieſe Keſti⸗
tution allbereits vorhero / im Namen der Roͤ—

miſchen Kaͤyſerl. Majeſt. wie auch geſampter
Chur⸗Fuͤrſten und Staͤnde deß Reichs / mit

kraͤfftigen und grüͤndlichen remonſtrationi -

bus , oͤffters guͤtlich geſucht und vorgetragen
worden : Zu dem auch Se. Koͤnigl. Maj . in

Franckreich ſelber ſolches durch derozeſand⸗
ten Ihren Hoch⸗Moͤg . unter anderen mit an⸗

deuten laſſen / daß der Herr Biſchoff und ſein
Stifft Muͤnſter das Ihrige wieder bekom⸗

men moͤchten . Dannenhero lebte Se. Fuͤrſtl .
Gn. der guten Zuverſicht / ſie wuͤrden Ihro /
und der Aller⸗Chriſtlichſten Majß . Interpoſi -
tion , wie auch umb der unter ſich von vielen

Jahren her gehabter Verſtaͤndnůs / und mehr
anderer hohen Inſichten willen / damit freund⸗
lich zugefallen ſeyn / in Anſehung / daß ihre Be⸗

fugnuͤs maͤnniglichen vor Augen geſtellt wor⸗

den und gnugſam bekannt / ja dadurch inſon⸗
derheit beveſtiget waͤre / daß dieſe Sache / durch

den ordentlichen und von der Gegenparthey
erkieſten Weg deß Rechtens / an dem Kaͤyſerl .
Kammergerichte zu Speyr unlaͤngſt deliniti -

ve außgemacht / und dem Gegentheile abge⸗
ſprochen worden .

I66z.

Die Herren Deputirte von Gelderland Das werck

prætendirten dieſe Sache ſimpliciter uͤber ſich bleibt ſte⸗
zunehmen ; Endlich wurden doch noch einige cken .

Commiſſarien darzu ernennet / mehr 3gieng hierinne dieſes Jahr nicht vor .

Hingegen war wegen ratiticirung deß obge- Ratitica .

dachten mit Franckreich geſchloſſenen Alli⸗ tion kompt

antz⸗Tractats und Außwechſelung der beyder⸗ auß Franckt

ſeyts Ratificationen / wie auch mit Einrich⸗reich an .

tungen der Liſte / oder Verzeichnuͤs derjenigen
Tractaten / ſo zu beyden Seyten gaurantiret

werden ſolten / inſonderheit den Kauff der Ve —

ſtung Duynkirchen betreffend / viel zuthun /

und hatte es das Anſehen / als wolte man alles

dergeſtalt verklammeren und veſt machen/ daß
es wie Stahl dauren und nicht vergehen / auch
die geringſte Dunckelheit darinnen nicht ſeyn
ſolte / damit man ins kuͤnfftig keiner Erlaͤute⸗

rung vonnoͤthenhaben duͤrffte. In dem man

am geſchaͤfftigſten damit umbgieng / kam end⸗

lich mit dem Neuen April von demHerrn Bo⸗

reel / deß Staats Abgeſandten in Paris / die

ſo lange gewuͤnſchte Katification uͤber die / zwi⸗

ſchen dem Koͤnige in Franctreich und den

Herren General⸗Staaten der vereinigten
Niederlande / geſchloſſene Tractaten im

Haage an / daß Ihre Hoch⸗Moͤg daruͤber er —

Sſſſii kennen
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fennen folten / ob ſolche ihnen annemlich waͤre/
oder nicht ?

Selbige nun war alſo eingerichtet : An —

fangs ſtund deß Koͤnigs in Franckreich Ti⸗
tul in ſeiner Sprache / im Teutſchen alſo lau —
tend : Ludwig von Gottes Gnaden / Roͤ⸗

nig ꝛc. Daraufffolgten der Koͤnigl . Herꝛen
Cõmmiſlarien / wie auch der Staatiſchen Her⸗
ren Extraordinar -undOrdinar⸗Abgeſandten /
welche die Alliantz⸗Tractaten gemacht hatten /
ihre Titulund Namen / und dann die Alliantz⸗

Artickel ſelbſten ; Nach denſelbigen aber die

Ratifications - Formalien auch in Frantzzoͤſi⸗
ſcher Sprache / teutſch alſo lautend : So ha⸗
ben Wir mit unſers geheimen Raths

Gutachten fůr genehm gehalten / gebil⸗
lichet und ratiſictret / halten fuͤr genehm⸗
billichen und ratiſieiren hiermit / und in

Beſchrelbung

Krafft deſſen / ſo wir mit unſerer eygenen
Hand unterſchrieben / obeingeruͤckte Tra⸗
ctaten / und einen jeden vorherſtehenden
Artickel derſelbigen ; Geloben und ver⸗

ſprechen bey vnſeren Koͤnigl . wahren
Worten und Treuen / alles das jenige /

was darinnen begriffen / unverbruͤchlich

von Punct zu Punet / ſeinen Worten und

Innhalt nach / zu halten / und demſelbi⸗

gen nach zukommen / auch nichts / weder

directè noch indirectè , darwider zu han⸗
deln / noch handeln zulaſſen : denn das iſt
unſer Will und Wolgef allen . Zu Urkund

deſſen / haben wir dieſes unſer Sigel da⸗

ran hencken laſſen . Gegeben in Paris
den 20 . Tag deß Monats Martij / im

Jahr nach vnſers Heylandes Jeſu Chri⸗
ſti Geburt / J66 . unſerer Reiche aber im

20 . Jahr .
Verzeich⸗Die andere Poſt hernach uͤberſchickte der zzoge in Lochringen / wegen deſſen Wie⸗

nuͤs „Cie, Her : Boreel auch eine Acte , unterſchrieben dereinſetʒung in ſeine Guͤter / verglichen
von dem Herꝛn de Lomenie , betreffend die

Guarantie aller der jenigen Tractaten / ſo der

Koͤnig in Franckreich / Vermoͤge deß oben

H5 . Gen . auff der 76 . Seyte / befindlichen dritten Ar⸗

lickels der damals im Jahr 1662. geſchloſſenen
Alliantz Tractaten / von den Herꝛen General⸗

Staaten zu guarantieren begehrte / in welcher

Acte begriffen
. Die beyden Tractaten auff gerich⸗

tet zu Queraſque in Piemont / den 6 . Apri⸗
lis und jo . Junij 363 . zwiſchen deß Roͤm .

4

Raͤyſers und deß Koͤnigs in Hranckreich

Mantua betreffend .

ge zu S

Platzes Pigerola auff 6 . Monat an den

3. Der Tractat wegen eygenthuͤmli⸗

bevollmaͤchtigten Geſandten /die Strit⸗

tigkeiten der Hertzogen zu Savoyen und

2 . Der Tractat mit dem Herꝛn Hertzo⸗

Zavoyen wegen Verſetzung deß

Roͤnig in Franckreich / geſchehen den jg.
Octob . j63 ) .

cher Erhandlung der Stadt und deß Ca⸗

ſtels Pignerola / auff gerichtet zu Turin⸗

en F. Jul . j635 .

Niederlaͤndiſche
4 . Der Tractat / ſo zu Peronne / dend 105

Jul . j645 . getroffen worden / die Prote .

ction deß Printzen von Monaco betref⸗
fend .

F . Der Tractat / ſo zu Munſter ge⸗
ſchloſſen worden / den 28 . Octob . J648 .

ſampt dem Nuͤrnbergiſchen Executions⸗
Receſſe , vollzogen den 2. Jul . 3650 .

6 . Die mit den Schweitzeriſchen Can⸗

tons / ſenyt dem Jahr 365 . verneuerte

Alliantz⸗Tractaten .

J . Der Pyreneiſche Tractat zwiſchen

Franckreich und Spanien auff gerichtet /

den 7 . Sepr . 689 .
8 . Der Haagiſche Tractat / welcher

den 2 . Jun . 3659 . zwiſchen F§ranckreich /

Engelland und den Herꝛen General⸗

Staaten der vereinigten Provincien / zů

Vermittelung deß Friedens zwiſchen

Schweden und Daͤnemarck / beliebet

worden .
9 . Der Tractat / ſo zu Coppenhagen /

den . May 3660 . zwiſchen Schweden

und Doͤnemarck / auff der dreyen Staa⸗

ten / Franckreich / Engelland und der ve

einigten Niederlande Vermittelung / ge⸗
troffen worden .

o . Der Gliviſche Tractat / geſchloſ⸗
ſen zwiſchen Schweden Polen und
Chur⸗Brandenburg / durchFrantzoͤſiſche
Vermittelung .

j . Der Tractat / ſo zwiſchen der Kron

Franckreich und der Republie von En⸗/
gelland / Schott⸗ und Irꝛland / denz .

Uctob . geſchloſſen worden .

12 . Der Tractat / welcher zwiſchen
dem Koͤnig in Franckreich und dem Her⸗

worden / den letzten § ebr . 66 ) .
3 . Der Alliantz⸗ Freundſchaffts⸗und

Commercien⸗Tractat / auff gerichtet zwi
ſchen Franckreich und Se weden / zukon

tainebleau , den j5 ; . G ct . 366) .

4 . Der Alliantz⸗Tractat zwiſchen
dem Roͤnige vnd Herꝛn Churfůͤrſten zu

Trier / geſchloſſen 3u Fontainebleau , den

Z. Oct. 3663.

37 . Der Rheyniſche Alliantz⸗ Tractat
vom 3õ. Aug. 3658 . ſampt deſſen Verlaͤn⸗

gerung vom̃ jz . Aug . 3660 . und der Mit⸗
einſchlieſſung deß Hertzogs zu Zweybruͤ⸗
cken.

36. Die fernere Verlaͤngerung deß
be⸗

ſagten Allianrʒ/Cractatẽ vom Jõ . Aug .
1663 . biß zum 3q . Aug. 667.

7 . Der Tractat / ſo mit dem Herin
Ertzhertzog Ferdinando von Inſpruct
verglichen worden / betreffend die Jah⸗

lung dreyer Millionen wegen del Ellcl⸗
ſes / dem Muͤnſteriſchen Friedensſchluſſe
zu

folge .
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Is .DerTractat mit dem Boͤnige von

Engelland / den Verkauff der Veſtung
Duynkirchen betreffend .

Die Herꝛen General⸗Staaten merckten bey

dieſer vorhergehenden Verzeichnus ſo viel an /
und uͤberſchrieben ſolches auch ihrem Geſand⸗

ten / dem Herꝛn Boreel / zur Nachricht nach

Paris/ daß ſie nemlich nicht begreiffen koͤnten/
auß was fuͤr Meynung man von Seyten der

Kron Franckreich den jenigen Tractat mit

auffgeſetzt haͤtte / welcher vor dieſem mit dem

protectore Cromwel und der Republic von

Engelland / Schott / undIrꝛland gemacht
worden . Ob es nun zwar Ihren Hoch⸗Moͤg —

eygentlich zukaͤme / ſolchem Auffſatze zu wider⸗

ſprechen/ maſſen der Staat wiſſentlich verbun⸗

Der Mal⸗
heſer Sa⸗
chebleibt

hochun⸗

lußge⸗
hachk,

reſenten

den waͤre / alle ſolche Rechte / ſo Franckreich
nun oder nachgehends / Zeit waͤhrender Alltan⸗

ſee/ daraus moͤchte gewinnen koͤnnen / zu gua -

rantiren ; So koͤnten ſie gleichwol auchnicht
ſehen/ was fuͤr ein Recht Se . Maj . itziger Zeit

daraus ziehen koͤnte / oder was Schein es haͤt⸗
te / daß ſelbige nach dieſer Zeit einigen Vortheil

davon wuͤrde haben koͤnnen. Derohaͤlben ſol⸗

te der Herꝛ Abgeſandte Achtung drauff geben/
mie weit ſichs mit den zur guarantie auffge⸗

zeichneten Tractaten thun laſſen wolte : Ge⸗

ſtalt man von etlichen keine gnugſame Wiſſen⸗
ſchafft haͤtte/ noch wenn ſie geſchloſſen worden /
weil der Tag und das Jahr nicht darbey ſtuͤn⸗

de / noch viel weniger / wenn ſie durch die Kati —

ſication ihre letzte Vollkommenheit bekomien

haͤtte / als worauff die Sache eygentlich be⸗

ſtünde . Was aber anlangte die Copey / oder

den Auffſatz der Katification uͤber den juͤngſt⸗

hin mit dem Koͤnige in Franckreich getroffe⸗
nen Tractat / ſo lieſſen Ihre Hoch⸗Moͤg . ihnen
ſolchen wolgefallen / und moͤchte der Herꝛ Ab⸗

geſandte ſo dann mit der Außwechſelung fort⸗
fahren .

Nachdem dieſelbige in Paris geſchehen /
war zwiſchen Franckreich und dem hieſigen
Staat noch uͤbrig zuvergleichen auff der einen
Seyte die Sache von Maltha / und auff der
andern die exceſſe und Beſchwerden beym
Faß⸗Gelde / wie auch bey der Chran⸗Com⸗

pagnie . Die Herꝛen General⸗Staaten lieſ⸗
ſen im Julio die Provincien ernſtlich ermah⸗
nen / daß ſie dermaleins ein Ende an dem

Maltheſer⸗Weſen maͤchenwolten . Deßwe⸗
gen bedanckte ſich der Herꝛ Abgeſandte dEſtra .

des gegen Ihren Hoch⸗Moͤg . und erſuchte ſie
nicht weniger noch ferner ernſtlich / daß ſie ſol⸗
ches auch thaͤtlich vollziehen und ins Werck ſe⸗
zen wolten / ſo wol umb der lieben Gerechtig⸗
keit/ als auch umb deß willen / weil der Koͤnig
ſo groſſes Verlangen daͤrnachtrüge. Nichts

deſtoweniger ſchrieben die Herꝛen General —

Staaten / im Auguſto / ihrem Geſandten / dem

HerꝛnBoreel / zu / daß er ferner weit und ſon⸗
der einigen Anſtand wieder alle beyde Stuͤcke

ſteiff anhalten ſolte .
Endlich ward ( umb noch den letzten Be⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichten .

der
Ober⸗Maaſiſchen Lande/ imJahr 1661 .

wird auß⸗
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ſchluß und Zuſatz an die abgehandelteAlliantz⸗
Tractaten zu hencken ) mit dem Außgange die⸗

ſes Jahrs / Ih . Hoch⸗Möog. Agent de Heyde /
mit ſovielen guͤldenen dampeten nach Paris
geſchickt / als Commiſſarien / von wegen deß
Koͤnigs / bey den beſagten Tractaten geweſen /

umb ſelbige damit fuͤr die gehabte Muͤhe zu

verehren ; doch ſolte er dargegen kein Geſchen⸗
cke noch Verehrung annehmen .

Mit Spamen gab es deßjenigen halben /
was dieſer Staat mit ſelbiger Krone noch vol⸗

lends außzumachen hatte / ſo ſchwere Weit —

1663 .
fuͤr die Koͤ⸗

nigl . Fran⸗
tzoͤ. Com⸗

miſſarien .

Koͤnigl.
Spaniſche
Natifica -

tion über
laͤufftigkeit nicht / und ward den 7. 17 . Martijſ

3 den Tauſch
mit dem Her ꝛn Richart ſeines Koͤnigs Kati - der Ober⸗

fication gegen die Staatiſche / uͤber den wegen Maaſi.
ſchen Lande

geſchloſſenen Tractat / außgewechſelt . Es ka⸗

men zwar nachgehends auß den vertauſchten

Landen ſelbſten von beyden Seyten / ehe man

ſich recht in die Gebraͤuche ſchicken konte / einige
Klaͤgenvor ; Abervon keinem ſonderlichen Ge⸗

wichte / und der Koͤnig in Spanienſelber er⸗

wieſe ſich aͤuſſerlich gantz freundlich und leutſe⸗
lig gegen dem Staat / indem er Ihren Hoch—⸗
Moͤg . die Heurath und Verloͤbnus ſeiner In⸗
fantin Tochter mit dem Roͤm . Kaͤyſer ſchrifft⸗
lich zuwiſſen that .

gewechſelt .

So wolte auch der Koͤnigl. Geſandte / Von Der Koͤnig
Eſtevan de Gamarra , ſeine vollłkomene Gunſt⸗/ in Spa⸗

Gewogenheit zuerkennen geben / und nahm nien hut

deßwegen bey den Herꝛen General⸗Staaten
dem Staat
der Infan⸗

eine beſondere Andientz/ worinnen er unter an⸗ tin Heurat
deren Complimenten muͤndlich vorbrachte / mit dem

daß er haͤtte in Perſon kommen wollen en leür Roͤm Kay⸗
illuſtre aſſembleẽ pour deliyrer la lettre de S. ſex ʒũ wiſ

Maj . par la quelle LL . SS . Verront la particu -
liere conflance qu' elle prend en leur affe -

ction , leur communiquant cet advis comm ' a

ſes bons Amis & Allies , qui ne pourront man -

quer des esjouir de ce bon heur , & de pren -
dre une grande part dans la joye de ſa Majeſtè ,
la quelle leur à voulu donner en cette occa -

ſion , ainſi qu' elle le fera en toutes auttes, cette

nouvelle marque de ſa Royale amitiè & bien

veillance ; das iſt : In ihre anſehentliche
Verſammlung / umb ſich uͤber Sr . Maj .

Schreiben zu bereden / in welchem dann

EE . Herꝛl . zuerſehen haben werden das

ſonderbare Vertrauen / welches dieſelbige
in dero Affection ſetzet / welche Nachricht

Sie dero guten Freunden und Allürten

mittheilen wollen / damit auch ſelbige
nicht unterlaſſen moͤchten / ſich uͤber die⸗

ſes gute Glůck zuerfreuen / und an Sr .

Maj . Freude einen vroſſen Antheilzu ha⸗
ben / als welche ihnen / bey dieſer Gele⸗

genheit ( dergleichen ſie auch in allen an⸗

ſen .

deren zuthun geſonnen iſt ) dieſes neue

Kennzeichen dero Koͤnigl . Freundſchaft
und Wolgewogenheit hat geben wollen .

ö

Die Herꝛen General⸗Staaͤten lieſſen den DerStaat

Herꝛen Geſandten / durch den Herin Brae⸗ antwortet

chel / als welcher zu der Zeit in der Verſamm⸗drauf / und

—w˖2 lung /

—
—
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lung præſidirte / mit geziemenden und zur Sa⸗

che ſich ſchickenden Gegen⸗Complimenten be⸗

antworten / auch an den Koͤnig ſelbſten hoͤflich
zuruͤck ſchreiben / und ihrem Reſidenten zu

Madrit / dem Herꝛn Reede von Renswou⸗
de / anbefehlen / ſolchen Brief dem Koͤnige
ſelbſten zu ůberꝛeichen / und ſein Wort muͤnd⸗

lich darbey vorbringen .
Nach dieſem klagte der Herꝛ Abgeſandte /

daß man von hinnen Contrebande· Wahren
nach Portugall fuͤhren / und die Spaniſche
Commiſſions⸗Fahrer / durch deß Staats

denn die Spaniſche konten uͤbel verdauen / daß
der hieſige Staat ſie nicht mit Portugall al⸗

lein gehen laſſen wolte / ſondern in Blocqui⸗
rung der Portugiſiſchen Kuͤſte hinderte / da es

doch der Staat vor dieſem ſelber auff der Kuͤ⸗

ſte von Flandern alſo gemacht haͤtte/ und noch
alleweil in Indien uͤberall alſo machte . Dem

Herꝛn Abgeſandten nun wegen deſſen einiges
Vergnuͤgen zu geben / ward ein Placat ange⸗

ſchlagen / und in ſolchem alle Zufuhr von Con⸗
trebande - Wahren nach Portugall verbot⸗

ten ; Er aber war damit nochnicht zu friede /
ſondern begehrte dieſe Clauſul mit hinein ge⸗

ſetztzu haben/ daßallen in dieſes Staats Dien⸗

ſten ſtehenden Krigs⸗oder Convoyſchiffen ver⸗
botten ſeyn ſolte / die Kaufffahrdeyſchiffe hieſi⸗
ger dande / wenn ſie mit Contrebande⸗ Wahren
beladen waͤren / zubeſchirmen und zuverhin⸗
dern / daß die von deß Koͤnigs in Spanien
Flotte / oder die jenigen / welche mit deſſelbigen
Commiſſion verſehen waͤren / ſelbige nicht vi⸗

ſitiren duͤrfften . Der HerꝛAbgeſandte hielt
auch in einemandern Memorial an / daß die

den Spaniſchen Commiſſions⸗Fahrern einige

Zeit her / durch deß Staats Kriegsſchiffe abge⸗
nomimnene Fregatten mit Unkoſten und Schad⸗
loß eylends wieder gegeben werden moͤchten ;
Von hieſiger Seyte aber legte man ihm zwey

andere Memorialia vor / in deren einem lauter

Contraventiones enthalten / wie nemlich / al⸗

lein in dieſem Jahre / von Spaniſcher Seyte /
auff ſiebenzehenerley Art und Weiſe wider

den Tractat de Marine gehandelt / und von

dieſer Seyte die Reparation und Erſetzung
deß erlittenen Schadens umbſonſt geſucht

daß Ihre Hoch⸗Moͤg. ſeynt dem der Tractat

de Marine mit dem Koͤnig in Spanien ge⸗

ſchloſſen worden / jederzeit ſonderliche Sorge
getragen / daß demſelbigen von dieſer Seyte
in allen Puncten nachgelebt werden moͤchte.
Alſo waren und blieben dieſes / Klagen zwi⸗

ſchen Nachbaren gar gemein / worinnen der

Wb gemeiniglich unrecht haben
muß .

Beſchreibung

der Koͤnig ſeiner Perſon
Kriegsſchiffe / angreiffen und auffbringen

lieſſe ; Ja der Koͤnig ſchrieb deßwegen ſelber
an die Herꝛen General⸗Staaten / daß doch ſol⸗
che Sachen / die dem vor dieſem zu beyden

Seyten auffgerichteten Tractat de Marine zu⸗

wider lieffen / abgeſchafft werden moͤchten :

ſich anfangen ſolte .

worden . In dem Andern ward angewieſen /

Der hieſige Staat war gleichwol ſelbernoc

Exe⸗

gab der Koͤnigl.
Portugiſiſche Abgeſandte / Herꝛ Genſ
Miranda / bey dem Staat zuvernehmen / daß

daheim in ſeinem
Reiche vonnoͤthenhaͤtte / und in deſſen der
Herꝛ Diego Lopes de Ulhoa allhie zurüͤck ver⸗
bleiben wuͤrde / darumb wolte er umb ein
Schiff zu ſeiner Uberfahrt gebetten haben,

Damit ward ihm bald gewillfahrt / mit der Ab⸗

raͤiſe aber verweilete ſichs noch biß in den Mar⸗
tium hinein . Unterdeſſen ſahe der HerꝛAb⸗
geſandte wol / daß die hieſige Oſt⸗Indiſche
Compagnie ſeinem Koͤntge vor der Jeit / da
die Feindſeligkeiten auffhoͤren ſolten / einen
Vortheil ablauffen wuͤrden : derohalbentrieb
er ſehr darauff / daß der Friede auſſerhalb Eu⸗
ropa mit dem 25. Octob. deß zuruͤck gelegten

Jahrs Anfang nehmen moͤchte / und zu dem
Ende ließ er eine etwas weitlaͤufftige Schriff /
unter dem Titul einer Deduction , beydem

Staat eingeben / unb zuerweiſen/ daß beſagter
Friede / laut deß 6. 26. und ſeparaten Arti⸗
ckels / in den andern Theilen der Welt / auſſer ,
halb Europa / vondem gemeldten Tage an/

Kurtz vor dem Abzuge
kam der Herꝛ Abgeſandte mit noch einem Me⸗
morial ein / worinnen er neben einigen anderen

Sachen eben dieſen Termin nochmals ſuchte/
welches ſein Begehren aber die Herꝛen Gen.

Staaten erſt etlichen gewiſſen Deputirten auß
ihrem Mittel zu uͤberſehen/ zu examinirenund
davon Bericht zuthun / uͤbergaben. Der Herꝛ
Abgeſandte wolte deß Berichts nicht erwar⸗

ten / ſonden raͤiſete mit den gewoͤnlichen Cere⸗
monten ( aber ohne neues Præſent / weil er

ſchon zuvor eines empfangen hatte ) von hin⸗
nen nach Portugall ab / hinterlaſſend den

Herꝛn Ulhoa , welcher nachgehends / wegen

der noch uͤbrigen Strittigkeiten / unterſchled⸗
liche Conferentzien hatte / und den 14 . 4 . Junij
drauff ein Memorial bey der Generalttaͤt ein⸗

reichte / worinnen erſich beklagte / daß ſeynt
dem getroffenen Friede ein Portugiſiſches
Schiff / kommend von dem Eylande NMadlera,

durch ein Seelaͤndiſches Kriegsſchiff / wiedet

den ſechſten Artickel deß Friedensſchluſſes / ge⸗
nommen und noch nicht wieder gut gethan
worden : Neben dem begehrte er auch zuwiſſen

die eygentliche Zeit / von was fuͤreinem Tage
an der Termin zu Auffhebung der Feindſeliz⸗
keiten auſſer Suropa genommen werden ſolte ;
Und uͤberdas beſchwerte er ſich auch noch uͤber

das ihm eingehaͤndigte Inventarium der Bra⸗

ſilianiſchen Schulden in dem 25. Artickel be⸗

dungen / welches ſo beſchaffenwaͤre / daßer

91
nicht allerdings richtig mit Portugall :
obſchon zu beyden Seyten chenc
und auch die Kariticationes daruͤber gegenein⸗
ander außgewechſelt worden / ſo waren doch
noch die
cution und Vollziehung deß beſagten Fried

betreffend / zu ſchlſchen unl außtuhz
Gleich anfangs deß Januartj

nich.
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Staats⸗Geſchaͤffte .

nicht draus kommen koͤnte. Die Herꝛen Ge⸗

neral⸗Staaten ſchrieben wegen deß erſten

ernſtlich an die Admiralitaͤtin Seeland / umb

ihnen einen eygentlichen Bericht von dem ge⸗

nommenen Schiffe zuzuſchicken ; das Zweyte
ward uͤbergangen / und das Dritte / nemlich

das Inventarium , den Herꝛen von Gmme⸗

ren / benlſionario Kudolphi und Staveniſſe
uͤberlaſſen / daß ſie deßwegen mit dem Herꝛn
Ulhoa weiter conferiren ſolten . Der Herꝛ
Ulhoa trieb ſolchem nach immer inſtaͤndiger

auff eine Erklaͤrung / wenn nemlich der Friede
ſich eygentlich anfangen ſolte ? Man gab ihm
den 20 . 10 . Anguſtizur Antwort / daßderſelbi⸗

geAnfang nehmen muͤßte mit der Publication ,

welche auff den 14 . 4 . Mart . dieſes Jahrs ge⸗

fallen / maſſen die Ratificationes den 14. 4 .

Decembr . deß zuruͤck gelegten Jahrs gegen

einader außgewechſelt worden/ und das alles

Vermoͤge deß in dem Friedensſchluſſe enthal⸗
tenen ſechſten Artickels : denn man ſuchte

hierdurch die Eroberung der Stadt Couchin

( oder Cochin )zu lalviren und frey zumaͤchen/
weil man ſchon Nachricht hatte / daß ſelbige
uͤberzogenworden / und vor der Publication in

der hieſigen Oſt⸗Indiſchen Compagnie Ge⸗

walt kommen waͤre . Aber der Herꝛ Ulhoabe —
ſtund / wie zuvor der Her; Abgeſandte auch/
guff dem Widerſpiele / und ſolche ſeine Mey⸗
nung zu behaupten / kam er den 19 . 9 . Sept . mit

einem zimlich weitlaͤufftigen Memorialein .
Zu Außgang deß Septembris fand ſich der

Herꝛ Franciſco Ferreira Rebello allhie im

die Herꝛen von Iſſelmuyden und Gruys
mit zwey Caroſſen / eine mit vier und die ande⸗

re mit zwey Pferden beſpannt / in der Herꝛen
General⸗Staaten Verſammlung abgeholet /
ulid daſelbſt auff einen mit Tuch uͤberzogenen
Armen⸗Stuhl geſetzt . Sein itziges Anbringen
war noch zur Zeit anders nichts / alsein Com⸗

pliment von ſeines Koͤnigs guter Wolgewo⸗
genheit / den Frieden und alle gute Corꝛeſpon⸗

dentz zu unterhalten ; Darnach erzehlte er die

jůngſthin wider die Spaniſche erfochtene Vi⸗
etorie / und hielt dann umb Commiſſarien an /
welchen er einige wichtige Puneten vorzutra⸗

gen haͤtte / worzu die Herꝛen Huygens und

andere / als zu dem Portugiſiſchen Weſen be⸗

nampte Deputirte / verordnet wurden .

Dieſer Herꝛ Rebello bracht ohne deß Koͤ—

nigs Creditiy auch noch ſonſt ein Schreiben /
1 als eine Antwort an Ihre Hoch⸗Mog . auff ihr

dem Heren Grafen von Miranda mitgegebe⸗

nes Reereditiy , mit daher / worinnen der Koͤ⸗

nig ihnen hinwiederumb zu dem gemachten
Frieden Gluͤck wuͤnſchte / und alles dasjenige /
was gedachter Grafe allhie gethan hatte / lobte

und billichte . In einem dritten Schreiben

fügte er Ihren Hoch⸗Moͤg. zuwiſſen / daß die
Kriegs⸗Bereitſchafften/ ſo die Spanter von

Caſtilien / inſonderheit von Alentejo auß /

wider
i

öAr 6nechen ſosroßwären daß / ober
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wol ſich auff ſeine gerechte Sache / und auff die
Eintracht ſeiner Unterthanen verlieſſe / er den⸗

noch anitzo / da der Krieg je mehr und mehr zu⸗

nehme und aͤrger wuͤrde / als da er zur Krone
kommen / ſich gemuͤſſiget befaͤnde / von wegen
der nahen Verwandnus und Gemeinſchafft
der Intereſſen zwiſchen den vereinigten Pro⸗
vineien und ſeinen Reichen / wie auch umb der

erwieſenen Affection willen / welche der ver⸗

ſtorbene Koͤnig/ ſein Herꝛ Vatter / von Ihren
Hoch⸗Moͤg. empfangen / zu bitten / daß hre
Hoch⸗Moͤg . ihm Huͤlffe leiſten wolten / ſo wie

der Franciſco Ferreira Rebello ihnen naͤhern
Bericht davon geben wuͤrde⸗

Als es nun zur Conterentz kommen ſolte/
gab der Herꝛ Kebello zuvor ſo viel zuverneh⸗
men / daß erin derſelbigen / gleich wie der
Herꝛ Downing / deß Koͤnigs in Engelland
Extraordinar - Envoyẽ , tractiret ſeyn wolte ;

Hierauff ward den 2 . Octobr . (22. Sept . ) in

der Herꝛen General⸗Staaten Verſammlung
ein Schluß gefaßt / daß er eben auff ſolche Art
und Weiſe / wie der Herꝛ Ulhoa , gleichsfalls
Miniſter ſeines Koͤnigs / angenommen und

tractiret werden ſolte . Damit aber war er

nicht zufriede / ſondern ließ die Conterentz gar
vorbey gehen / und den vierten Tag hernach

Ihren Hoch⸗Moͤg ſelbſten ein Memorial uͤber⸗

reichen / worinnen er umb eine Geld⸗Hůlffe /
alsdiefuͤr ſeinen Koͤnig wurde amdienlichſten
ſeyn / und auch deſto beſſer verborgen gehalten
werden koͤnnen/ anhielte .

Sobald der Koͤnigl . Spaniſche Geſandte

dieſes erfuhr / kam er ungeſaumt den⸗Octob .
( 29. Sept ) mit einem Memorial dargegen ein /

umb Ihre Hoch⸗Moͤg . von aller Huͤlffe abzu —

mahnen . Er haͤtte aber deſſen nicht bedurfft ;
dennes war ſchon den Tag zuvorher relolviret
und beſchloſſen worden / dem Herꝛn Rebello

zur Antwort anzuzeigen / daß er der Sachen
Beſchaffenheit / deßgleichen die mit anderen

Koͤnigen gemachte Tractaten / wie auch das

Intereſſe der Commercien unddie Schifffahrt
dieſer dande durchaus nicht zulaſſen wolten /

dem Koͤnig in Portugall einigen Succurs
oder Geld⸗Hůlffe zu verwilligen / ſondern

daß er / Herꝛ Rebello ,im Namen und von we —

gen Ihrer Hoch⸗Moͤg erſucht werden ſolte / bey
ſeinem Koͤnig und wo es vonnoͤthen ſeyn wol⸗

te / alle gute und kraͤfftige Dienſte anzuwen —

den / damit der juͤngſthin zwiſchen ſeinem Koͤ—

nige und dem hieſigen Staat auffgerichtete
Friedens⸗Tractat in allen Stücken von Punct
zu Puncte gehalten und vollzogen werden

moͤchte/ worinnen Ihre Hoch⸗Moͤg. ihrer ſeyts
nichts an ſich ermangeln laſſen wuͤrden . Hier⸗
mit ward dem Herꝛn Kebello gute Naͤcht ge⸗
ſagt / und Gluck und Heyl auff die Raͤiſe ge⸗
wünſcht .

Der Herꝛ Rebello aber wolte doch ſo leer

noch nicht vonhinnen ſcheiden / und uͤbergab
den 3. 13 . Octob . ein neues Memorial , worin —

nen er ſchleinige Widerabtrettung der Stadt

Cochin

1663 .

Solche
Huͤlffe ſoll

beſtehen in
Gelde .

Wird aber
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abgeſchla⸗

gen ,
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Cochin und anderen daran ligender Laͤnde⸗

teyen ſuchte / weil ſelbige durch der Oſt⸗In⸗
diſchen Compagnie Waffen / wie der den s .

und 26. Artickel deßFriedensſchluſſes / einge⸗

nommen worden / maſſen die Ratification all⸗

Wird auch

Downing
præſentirt

dem Staat

die Scha⸗

Gen . Sta⸗

ten fordern
von den ih⸗

ſchon den 25. Julij 1662 . haͤtte außgewechſelt
werden koͤnnen / wofern es nicht an Jh . Hoch⸗

Moͤg. gemangelt haͤtte / auß welchem Verzuge
dann die Einnahme der Stadt Cochin erfol⸗

get zu einer ſolchen Zeit / worinnen / den Rech⸗
ten nach / die Feindſeligkeiten ſchon haͤtten
auffhoͤren koͤnnen : Waͤre nun der Koͤnig/ ſein

Herꝛ / verbunden / von Feindſchafft abzuſtehen /

und das abgenommene wieder zu geben/ ſo lege

Ihren Hoch⸗Moͤgingleichem ob / die Stadt

Cochin wieder abzutretten / maſſendieſes keine

obligatio reciproca waͤre/ welche nicht æquali⸗
ter gehalten wuͤrde .

Hierauff ward in aller Eyle und noch den⸗

ſelbigen Tag beſchloſſen / daß Ihre Hoch⸗Moͤg.
bey ihrer vorigen den 28 . 10 . Aug genomme⸗
nen / und dem Herꝛn Ulhoa eingehaͤndigten
Reſolution verblieben / daß nemlich der Friede
auſſerhalb Europa ſeinen Anfang von der Pu -

blication deß geſchloſſenen Friedens⸗Tra⸗
ctats / Vermoͤge deß s. Artickels / nehmen muͤß⸗
te / und ſolte der Herꝛ Rebello nochmals / wie
vor / umb ſeine gute Dienſte erſucht werden.
Damit zog er in der Stille davon / und ließ die

Strittigkeiten in ihrer bißherigen Unrichtig⸗
keit hencken.

Eben ſo wenig konten Engelland und der

hieſige Staat einander recht verſtehen uͤber

dem / was bey den im verwichenen Jahre abge⸗

handelten Tractaten war außgeſetzt worden .

Solchem allem nun ſeine abhelfliche Maſſe zu⸗

geben / kam der Ritter Georg Downing / als

ein Koͤnigl . Extraordinar - Envoyẽ , dieſen

Sommer / auß Engelland wieder heruͤber in

den Haag / und erneuerte im September ſeine

Klagen wegen der Schiffe Bon - Avonturaund

Bon· Eſperance , mit dem Erſuchen / daß den

Theil dran habenden doch einmal Vergnuͤgen
gegeben / und der Schade gut gethan werden

moͤchte; Neben dem zeigte er auch an / daßer /

nach dem 15 . Artickel deß juͤngſt gemachten
Tractats / bereit waͤre / von wegen deßKoͤnigs /
eine Verzeichnuͤs aller der jenigen Schaͤden / ſo

deſſelbigen Unterthanen von denen hier zu

Lande erlitten / zu uͤberliefern / und dargegen
eine dergleichen Verzeichnůs von dieſer Seyte
zuempfangen / und deßwegen mit Ihrer Hoch⸗

Moͤg. Commiſſarien in freundlich Conterentz

zu tretten .

Das Erſte belangend / ward beſchloſſen / daß
dieſes Memorial in Abſchrifft der Præſidial -

hieſiger dande zugeſchickt / und derſelben Be⸗

richt davon eingeholet werden ſolte; Wegen

deß Zweyten ward manſchluͤſſig / an alle die

Provincien / deßgleichen an alle Admiralitaͤts⸗

Collegia , wie auch an diePræſidial - Kammern

der Oſt⸗undWefſt⸗ Indiſchen Compagnien

Beſchreibung

Kammer der Oſt⸗Indiſchen Compagnie ö

ſelbſt die Compagnie ihre Logien / oder Han⸗

̃ —

Niederlaͤndiſchſ —
dieſer Lande / und analſe unter der GeneraltzJ 63 .
Gebiete gelegene Staͤdte zuſchreiben / daß alef

und jede bey den Ihrigen ſolche Prætenſiones ,
als / Vermoͤge deß 1ß.Artickels / von der En⸗

gellaͤndiſchen Nation wuͤrden koͤnnen gefor⸗
dert werden / auffſetzen laſſen / und dann uͤber⸗

ſchicken wolten . Es verweilete ſichaberhiermit
ein gute Zeit .

Unterdeſſen war der Herꝛ Downing bald Engez388 8 8 4 U
mit einem andern Klag⸗Memorial wider diefuchkhh
hieſige Weſt⸗Indiſche Compagnie fertig / Stari⸗

als welche durch die ihrige in Guinea auff der de Nß

Africaniſchen Kuͤſte / zwey Schiffe / CharlesNnen
und Jacques genannt / der Koͤnigl. Avontu-Sune
riers⸗Compagnie von Engelland zugehoͤſſdonn
rig / als ſie an ſelbige Orte kommen / in ihrer en zug

Handelſchafftgehindert haͤtteʒ derohalben ſol / Schff

te beſagte Weſt⸗Indiſche Compagnie den

Intereſſirten Engellaͤndernihren hierbey gelit ,
tenen Schaden wieder erſetzen .

Die Herꝛen General⸗Staaten lieſſen hier⸗ Dersle

auff dem Heren Downing eine ſchrifftlicheſenſchuh
Antwort / unter dem 18 . 8. Octobris zukom / h
men / dahin gehend / daß von den Bedientender diſched

hieſigen Weſt⸗Indiſchen Compagnie dort pagune

zu Lande/ inſonderheit auff der Kuͤſte von Gui⸗ dere

nea / nichts / was die Schiffe Charles und Jac⸗ Gaght

ques anlangt / begangen worden/ wasnicht
45

das Recht aller Voͤlcker und die Nothdurfft
eines jedes zugelaſſen haͤtte : denn obwol be⸗

namte beyde Schiffe / als ſie auff die Kuͤſte
dorthin kommen / durch der CompagnieSchif⸗
fe/ auff einigen Plaͤtzen / nemlich vor Comam
und Capo - Coxſo ( aber ſonſt vor keinen an⸗

deren mehr ) an ihrer Handelſchafft waͤren

verhindert worden / ſo koͤnte man darumb doch

nicht ſagen / daß ihnen etwas unbilliches wi⸗

derfahren / weiln die Compagnie gnugſame
und begruͤndete Urſachen darzu gehabthaͤtte /

in Erwegung / daß die von ketu , vor dreyen
Jahren oder laͤnger/ ſich auff fremder Natio⸗

nen Anhetzen / wider die Compagnie als Feinde
erzeigt / und ſelbige auß ihrer Veſtung Capo
Corſo getrieben / und darnach auch die von

Comany gelegene Handels⸗Plaͤtze gleicher ge —

ſtalt angefallen / in Brand geſteckt / und unter⸗

ſchiedliche Bediente getoͤdtet haͤtten / worauff

dann die Compagnie / umb ſich ihres Scha⸗
dens zu erholen / diegemeldte Plaͤtze/ mitſchwe⸗

Elgeban
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ren Koſten/ belaͤgern laſſen / auch ſo langebe⸗
laͤgert gehalten haͤtte / biß die ihrige endlich
durch die von Fetu wieder in ihren vorigenſ

Beſit der Veſtung Capo - Corſo eingeſeßt

worden / zu welchem Ende die von Comany

noch belaͤgert gehalten wuͤrden . Dieweil dann
auſſer dem Port deß dandes Comany/ Akitaki
genannt / und auſſer dem Platze Ampem , wo⸗

delshaͤuſer haͤtte/ ſonſt kein Mittel oder Gele⸗
genheitwaͤre / in dieſelbige dandſchafft zů kom

men und Handelſchafft zutreiben / gleichwie
auch auſſer Capo - Corſo und anderen der

Compagnie zuſtaͤndigen Schantzen ſonſtkein
Zu⸗

laSach
Gichf

fihet.
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FJZugang in das Koͤnigreich Fetu offen ſtün⸗
de ; So haͤtten die von der Compagnie die

beyden Engellaͤndiſche Schiffe mit gutem

Rechte abgehalten / und nach den beläͤger⸗

ten Orten nicht handeln laſſen / ſonſten

aber waͤre weder ihnen / noch einigen ande⸗

ren Engellaͤndiſchen Schiffen / unverweh⸗

ret geweſen / andere PlaͤtzedeßKoͤnigreichs
Fetu / oder der dandſchafft Comany / zubeſu—
chen .

Dahingegen kam der Her: Downing am

J. 17. Novemb . mit neuen Klagen ein / daß

von den beſagten Compagnie / wieder erſetzt
werden ſolte .

Die Herꝛen Directores , oder Vorſteher /
bdiſche

herantwoꝛ⸗

8
lil ſichmit

bey der erſterwaͤhnten Oſt⸗Indiſchen Com⸗

lonpagni pagnie hier zu dande aber verantworteten die⸗

ſe geklagte Behinderung bey Ihren Hoch⸗

Moͤg . zum Voraus und ſo viel ihnen davon

Bchuf , bewußt / biß ſie mit der kuͤnfftigen Retour⸗

ſahet . Flotte von den ihrigen auß ſelbigen Orten

beſſere Nachricht wuͤrden bekomnmen haben /
kuͤrtzlich damit / daß das eine Schiff / Hoo⸗

pewel genannt / zwar von Suratte / nach

Cochin gekommen / umb Pfeffer zu handeln /
und durch der Compagnie Kriegsmacht da⸗

von abgehalten worden / aber zu einer ſolchen

Zeit/ da Cochin ſchon belaͤgert geweſen / da

dann in belaͤgerte Plaͤtze dergleichen Zugang
nicht geſtattet werden koͤnte.

Das andere Schiff / Leopard genannt /
waͤre erſt nach der Eroberung der Stadt Co⸗

chin davor kommen / in Meinung / dieſer Ort

waͤre noch Portugiſiſch / und hierauffhaͤtte es

angehalten / daßes nach Porca ſegeln moͤchte/
welches ihm aber gleich anfangs abgeſchlagen

Unterthan dieſes Koͤnigreichs / ſich auch gantz

und gar haͤtte ergeben gehabt : Im übrigen
waͤre man den Engellaͤndern mit aller Ehrer⸗
bietung begegnet ; daß man aber ſie unter waͤh⸗

render Belagerung / da auff die zwantzig

Kriegsſchiffe vor Porcg und auff ſelbiger
Kuͤſte gelegen / umb die belaͤgerte Plaͤtze zum

Gehorſam zubringen / haͤtte hinein laſſen ſol⸗
len / wuͤrde kein Kriegsverſtäͤndiger / noch
jemand von geſunder Vernunfft und unpar⸗

theyiſchem Verſtande / gut heiſſen ; So waͤ⸗

ren ſie auch nachgehends nach Eroberung
nicht mehr ſchuldig geweſen / die Engellaͤnder
landen und handeln zulaſſen / geſtalt die En⸗

gellaͤnder an ihrem eigenen Exempel in den

Caribiſchen Eylanden ſelbſten abnehmen

koͤnten allwo ſie alle Niederlaͤndiſche / die

ſich auch noch in raumer See umb ſelbige
Lande/ welche ſie inne haͤtten / nur blicken lieſ⸗

zwey andere Engellaͤndiſche Schiffe / Hoo⸗

chn pewel und Leopard / eben auch in ihrer ben .
151

Handlung / durch die von der Oſt⸗Indi⸗

ſchen Compagnie / vor Cochin und Porca /
dern / und gieng es in dieſem Stüůck alſo zu /

gehindert worden / mit Begehren / daß den wie es gemeiniglich zu geſchehenpflegt: Wer

Engellaͤndern ihr dabey gelittener Schade der Staͤrckſte und Maͤchtigſte iſt / der

worden / weiln der Radia , Regent in Porca /

nach Eroberung der Stadt Cochin / als ein

den Sack ; oder / Der Staͤrckere ſcheret

ſen / wegnehmen und contilcirten : uͤber wel⸗

ches alles ihnen noch dieſes angebotten wor⸗

den / daß man ihren Pfeffer und andere Mit⸗
tel / ſo fie in Porca haben moͤchten / in Nieder⸗

laͤndiſchen Schutz nehmen / auch gar ineige —
nen Niederlaͤndiſchen Schiffen von dar abho⸗
len / und auff ihr Schiff laden wolte : Endlich
haͤtte man ihnen auch dieſes zugeſtanden / daß
ſie mit ihrem Schiffe Leopard ſelber nach
Porca ſegeln / und den Pfeffer einnehmen
maͤchten / ſolten aber ihr Handels - Comptoir
und fernern Umbſchlag gaͤntzlich einziehen /
und keine neue Handelſchafft mehr trei⸗

Alſo klagte immer ein Theil uͤber den an⸗

hat auch die ſtaͤrckſte und kraͤfftigſte Ar⸗

gumenta und Beweißthuͤmer / oder wie

man SpruͤchwortsWeiſe zu ſagen pflegt :
Der Staͤrckere ſteckt den Schwaͤchern in

dem Schwaͤchern den Bart . In Oſt⸗
Indien und Guinea waren die Niederlaͤn⸗

diſch⸗Oſt⸗ und Weſt⸗Indiſche Compa⸗
gnien am ſtaͤrckſten ; in America aber die En⸗
gellaͤndiſche / darumb klagten die von der hie⸗
ſigen Niederlaͤndiſchʒ ⸗Weſt⸗ Indiſchen
Compagnie / zu Außgange dieſes Jahrs / bey
Ihren Hoch Moͤg. gewaltiglich uͤber die En⸗

1663 .

gellaͤndiſche Nation und deren Verfahren in

America / womit ſie ihren Colonien in Neu⸗

Niederland / als deß Staads ie bee
unertraͤglich fielen / hieſſen ſolches unbilliche
Proceduren / Tyranneyen und Gewalt⸗

thaten / wovon aber die eygentliche Klage in

dem naͤchſt folgenden 1664 . Jahr / unter dieſer
Rubric der Niederlaͤndiſchen Staats⸗

Geſchaͤffte umbſtaͤndlich zuvernehmen / als

woſelbſt nicht allein dieſe / ſondern auch alle

vorhergehende Klagen und Ableihnungen
nochmals und weitlaͤufftiger widerholet wer⸗

den .

Schweden ließ ſich durch den Reſidenten
Appelbom auch bey dem hieſigen Staat uͤber

die Weſt⸗Indiſche Compagnie allhte zu

Lande beklagen wegen deßjenigen Unfugs und

Unrechts / ſo die ihrige der Schwediſch⸗

Africaniſchen Compagnie zugefuͤgt / indem

ſie ihr das Schiff Chriſtina / auff der Kuͤſte
von Guinea / weggenommen haͤtten und noch

behielten / auchihre Commercien nach ſelbigen
Orten gaͤntzlichbehinderten . Aber nochgroͤſ⸗

ſeres Geſchrey und Klagen entſtund daruͤber /
als im Oetober die Naͤchricht einlieff / daß die

Veſtung Capo - Corſo nunmehr wieder in der

Niederlaͤndiſch⸗Weſt⸗Indiſchen Compa⸗

gnie Gewalt kommen waͤre/ ſo daß deß Staats

Reſident Heinſius bey dem Koͤnigl . Hofe zu

Schweden

ſucht beym
Staat von
der Weſt⸗

Indiſchen
Compagni
das Schiff
Chriſtina /
wie auch

Capo⸗Cor⸗
ſo wieder .

Stockholm in ſeinen Geſchaͤfften wenig oder

nichts außrichten konte / weil ihm ( wie er ſich
in ſeinen Schreiben beklagte ) dieſe Sache mit

Tett Capo-
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Der Weſt⸗

Indiſchen
Compagni
Bericht /
wie Capo⸗
Corſo in

in Guinea

ihr zugehoͤ⸗
re

1046

Capo - Corſo ſtaͤts vorgerückt ward . Zu dem

ſo kam die Kron Schweden auch ſelber durch
den Herꝛn Silberkron ( denn der Herꝛ Ap⸗
pelbom war ſchon im Mayen nach Hofe ver⸗
raͤiſet ) bey dem Staat klagend ein/ daß beſag⸗
te Beſtung der Schwediſch⸗Africaniſchen
Compagnie / als welche ſie bey voriger Zeit be⸗

ſeſſen / wieder eingeraumet werden moͤchte.
Aber die von dem Weſt⸗Indiſchen Hauſe
zu Amſterdam verantworteten ſich und die

ihrige deßwegen bey Ihren Hoch - Moͤg.
ſchrifftlich / anzuzeigen / daß beſagte Veſtung
mit gutem Fug und Rechte von den Nieder⸗

laͤndern beſeſſen wuͤrde / was auch die Schwe⸗
den dargegeneinwenden moͤchten : Und dieſe
Remonſtration ward dem Herꝛn Reſidenten
Heinſio in Abſchrifftzugeſchickt / daß er ſich de⸗

ren bey dem Koͤnigl. Hofe zur Nachricht bedie⸗

nen koͤnte ; der Verlauff hiervon aber darin⸗

nen alſo erzehlet:
Anfangs waͤre dieſe Veſtung Capo- Corſo,
auff Schwediſche Commiſſion der Nie⸗

derloͤndiſch⸗Weſt⸗Indiſchen Compagnie
entwaͤltiget / und einige Jahre lang vorent⸗

halten / nachgehends aber / zu den Zeiten
deß zwiſchen den Kronen Schweden und

Daͤnemarck / entſtandenen Krieges / durch
einen Heinrich Carloff / mit Daͤniſcher
Commiſſion / denSchweden / im Jahr 1679 .
wieder abgenommen / und der Niederlaͤndi⸗

ſchen Compagnie von neuem eingeraumet
worden ¶ ſie aber haͤtte ſelbige nicht lange be⸗
halten : denn die natuͤrlichen Einwohnerdeß
Landes Guinea haͤtten / unter Anfuͤhrung

deß Jan Claeſſen / welcher den Titul eines

Dahy , oder Feldherꝛns deß Koͤnigreichs Fetu
( von anderen auch Futu genannt ) die Nie⸗

derlaͤndiſche Compagnie gezwungen / den

Ort / nachdem ſie ihn nur ſechs Wochen ein⸗

gehabt / wieder zuverlaſſen / und zwar auff deß
Feldherꝛns Verſprechen / daß / wenn er ſeine

odtenwuͤrde begraben haben / er die Beſtung
wieder abtretten wolte .

Nachdem nun von der Compagnie der be⸗

ſtimmten Zeit abgewartet / nach ſolcher aber

je laͤngerje mehr gemerckt haͤtten / daß ſie von

dem gedachten Jan Claeſſen betrogen wor⸗

den / waͤre endlich gezwungen geweſen / ſolche
Veſtung / ſo nur einen kleinen Zugang zur

See haͤtte / alſobald mit ihren Schiffen zu

Waſſer zu blocquiren und einzuſchlieſſen / wel⸗

ches ſie vier Jahr lang nach einander gethan
haͤtten/ unter welcher Zeit die Niederlaͤndiſche
Schiffe von denen von Comann fort und fort
beſchloſſen worden / welche auch der Compa⸗
gnie daſelbſt gelegene Handelshauß in Brand
geſteckt / den Commiſſarium mit allen ſeinen
Leuten todt geſchlagen / und ihre Koͤpffe nach
Capo - Corſo gebracht haͤtten; welche Feind⸗
ſchafft noch lange wuͤrde gewaͤhret haben /
wenn der Jan Claeſſen nicht den ro . Auguſti

Beſchreibung Niederlaͤndiſche
bigen zugleich alle Unruhe zwiſchen den Ein⸗
wohnern deß Koͤnigreichs Fetu und der

Niederlaͤnſchen Nation mit abgeſtorben
waͤre .

Nach deß Jan Claeſſen Tod haͤtte ſich der
Koͤnig zu Fetu / als der keinen Verſtand ge⸗
habt/ dieſen Platz zu behaupten / durch hierzu
ſubordinirte und angeſtelte Daͤnen/ vornem⸗
lich aber Engellaͤnder / mit Gifft und Gaben
dahin bewegen laſſen / daß er ſich entſchloſſen
gehabt / den Theunis Adrians Vos / einen

Einwohner dieſes Staats / ſamptſeinem Un⸗
ter⸗Commiſſario und Alliſtenten / welche durch
deß Jan Claeſſen Verguͤnſtigung / auff
Schwediſche Commiſſion / ſichin der Ve⸗
ſtung Capo· Corſo auffgehaͤlten haͤtten / hin⸗
weg zubringen / und als gemeldter Vos mit
dem Aſliſtenten den à2. May juͤngſthin / auß

ſchuͤſſen gegangen / haͤtte er den Unter⸗Com⸗
miß beym Kopff nehmen / und die andern ab⸗

1662 . mit Todt abgegangen / und mit demſel⸗

ziehen laſſen / welche miteinander zu den Nie⸗
derlaͤndern kommen waͤren / damit ſie vor

den wuͤtenden Schwartzen / welche von den

ſubordinirten Daͤnen und Engellaͤndern
alſo angereitzet worden / ſicher ſeyn moͤchten :

Hierauff haͤtten Daͤnen und Engellaͤnder
( weil ein jeder Theil vermeint gehabt/ die de⸗
ſtung Capo - Corſo in ſeine Gewalt zubekom ,
men / und der Fruͤchtedeßvonihnenangezün⸗
detenFeuers zu genieſſen ) tapffer mit Geſchen ,
cken und Gaben gegeneinander geſpielet / und

den Koͤnig von Fetu ( als welcher eigentlich
gewußt / zu welcher Parthey er ſich kehren
ſolte ) ſchier dahin gebracht gehabt / daßder
eine Theil der Veſtung Meiſter worden waͤre/

wenn nicht die Soͤhne deß Jan Hennequa , ſo
vor dieſem Koͤnig zu Fetu geweſen / und deß

Jan Claeſſen Bruder / wie auch deſſelbigen
eigene Soͤhne / ſo jederzeit ein Mißfallen an

ſolcher Unbillichkeit gehabt / kommen wwaͤren /

und vor dem Koͤnig außgeſagt haͤtten / daß
dieſer Ort der Niederlaͤndiſchen Compagnie

zugehoͤrete / und von Jan Claeſſen ſelbſten
wie

der abzutretten verſprochen worden / weiln

ſolcher den Niederlaͤndern ſo lange Zeit mit

Unrecht vorenthalten worden / und die Bil⸗
lichkeit mehr/ als die Geſchencke / Statt finden
muͤßte ; Alſo haͤtten ſie ſich ſolchem Vorneh⸗
men widerſetzt / und den Koͤnig bewogen/ daß
die Veſtung den 12 . 2 . May / der Niederlaͤn⸗

diſchon Compagni wieder eingeraumet wor⸗

den waͤre .

Iln Decemb lief vom Koͤnige in Schwe⸗
den ſelbſten ein Schreiben an die Herꝛen bze⸗
neral⸗Staaden ein / worinnen Se . Maj . Ihre
Hoch⸗ Moͤg. umb eine gute Beſchleinigung

und Vergnuͤgung wegen deß Schiffs Chriſti⸗
na ernſtlich erſuchte / warumb nachgehends
auch der Herꝛ Silberkron ſtarckanhielt . Es

ward aber dieſes Jahr uͤber in dieſer Sache
nichts eroͤrtert .
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Staats⸗Geſchaͤffte .

Was dieſer Staat mit Daͤnemarck noch zu⸗

beſchlichten gehabt / iſtdroben unter den Daͤni⸗

ſchen Geſchichten beruͤhret worden.
Es kam auch von der Koͤnigin Chriſtina

von Schweden ein Itallaͤniſcher Grafe /
ebem Eualdo mit Namen / in Geſandſchafft daher
dul für in den Haag / von dem Staat einige Huͤlffe

fůt die Republie Venedig wider den Tuͤrcken

zu begehren / welche Verꝛichtung er ſonſt auch

bey allen andern Chriſtlichen Potentaten /
Fürſten / kepubliquen/ und ſo gar auch bey den

freyen Reichs⸗Staͤdten in Teurſchland / ent⸗
wender allbereits obgelegt / oder noch abzule⸗

gen hatte ,

Aber die Art und Weiſe ſolcher Abſendung

ſchiene zuerkennen zu geben / daß die am mei⸗

ſten darbey Intereſſirte ſelbige am wenigſten
achteten / wiewol die Geſandtſchafft an und

mochte außgewuͤrckt haben ) war gleichſam ein

Circular - Schreiben ; damit zog er uͤberall

herumb / Huͤlffe fuͤr die Republie Venedig
außzubitten / da es doch das Anſehen hatte / als
ob die Republic ſelber kein Theil daran haben
wolte / dieweil ſie ihm kein Creditiy mit gege⸗

benhatte .

Nun hatte zwar die Koͤnigin / als eineguͤti⸗

ge Princeſſin / ihn damit verſehen / aber / wie es

ſchiene / nicht mit denzur Geſandtſchafft be⸗

duͤrfftigen Mitteln / weil ſie ſelber nicht viel

üͤbriges hatte : und er mußte ihm auch ſelbſt
nicht viel guts von Verꝛichtung eingebildet
haben/ weiln er ſich dieſer Geſandtſchafft / als

eines modi acquirendi , gebrauchte / umb auff

Denn wo er hinkam / konte man weniger nicht
thun / als ihn mit ſeinen Leuten frey halten / in

Anſehung daß er ein Grafe / und von einer Koͤ⸗

nigin wegen einer ſo loͤblichen Sache abge⸗
ſchickt war .

Dieweil er aber kein Creditiv von der Re⸗

publie ſelbſten bey ſich hatte / ſahe man alsbald /

daß dieſe Abſendung nur alſo von ſelbſten ge⸗

ſchmiedet worden ; Und damit er gleichwol
ſolche Raͤiſe außhalten koͤnte / gebrauchte er

ſich dieſes Fundes : Wo er an Hoͤfe oder in

vornehme Staͤdte kam / befragte er ſich nach
der vornehmſten Beampteten ihren Namen /
und nach den merckwuͤrdigſten Sachen / und

gab dann vor / daß er etwas davon zu Papier
bringen / und hernach drucken laſſen wolte /

umb hierdurch ihren Ruhm und Namen bey
der Nachwelt unſterblich zumachen . Das

frey Tractament konte man ihm nicht wol ab⸗

ſchlagen / wenn man ſich ſchon uͤberall im

Hauptwerck entſchuldigte / weil die Gefandt⸗
ſchafft nicht nach der Materie beſchaffen war /
und wo man ihn gern frey halten wolte /
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ſcheuete er ſich nicht / ſolches zu begehren .
Aber damit hatte er doch noch nicht gnug / und

mußte er auch Raͤiſegeld haben ; Derohalben
gab er vor / er wolte ſeine Relation gern dru⸗
cken laſſen / und das würde Geld koſten : Alſo
forderte er allenthalben eine gute Summa

Geldes / und ſolches war ſein Zehrpfenning ;
von ſeiner Relation aber hat man noch nie et⸗

was geſehen .

Allhie im Haage ward ſein Creditiv un⸗

foͤrmlich / und dem Stylo nicht gemaͤß befun⸗
den : denn Schweden pflegt die Herꝛen Ge⸗
neral⸗Staaten Celſos Potentes ( das iſt :
Hoch⸗Moͤgende ) zu tituliren / in dieſem
Creditiv aber ſtund nur Meſſieurs les Eſtats ,
das iſt : Herꝛen Staaten . Eines andern

Creditivs zu erwarten / fiel dem Geſandten
zu koſtbar / und weil er auch ſonſt ſahe / daß er

für ſich ſelbſten nur ein Interludium war auffmit ſeiner gerühmten Relation hieſiges Orts
ſo viele in dieſem Stuͤcke angewandte ernſtli⸗ keinen guten Marckt haben wuͤrde / verꝛaͤiſete

che Muͤheund Arbeit : denn ſein Creditiv ( ſo ſer nach Amſterdam / und ließ daſelbſt ein

er vielleicht ſelber von der Koͤnigin Chriſtina kleines Tractatlein drucken de la hace fra le

Corone , und dedicirte ſolches dem Herꝛn
Grafen zu Oldenburg / ſatzte auch ſein Bild⸗

nuͤs auf das Titulblatt / weil er wußte / daß
der Herꝛ Grafe den Ruhm haͤtte / daß er

vor anderen ſonderlich milde und freygebig
waͤre .

1663.

Der Ge⸗

ſandte wiꝛd

ſchlecht an⸗

geſehen .

Der Staat bekamn hierzwiſchen auch mit

dem Herꝛn Hertzoge zu Savoyen etwas zu⸗

thun / und das umb der ſo genanten Wal⸗

denſer willen / von welchen im Septemb . ein

Schreiben einlief / worinnen ſie Ihre Hoch⸗
Moͤg. gar beweglich erſuchten / daß / weil bey

Sa voyen und ihnen in Pignarola getroffen /
und la Patente Pignerol genennet worden /

ſolche Weiſe durch die Welt zukommen .
—

allein der Herꝛ Servient „ deß Koͤnigs in

Franckreich Abgeſandter / nebenſt der Re⸗

formirten Schweitzer ihrem Abgeſandten /
und den vom Hertzoge daͤrzu verordneten

Commiſſarien / zu gegen geweſen / und aber

der vornemſte Streit waͤre/ ob derſelbige Ver⸗
gleich in allen ſeinen Puncten wol oder uͤbel

gehalten worden / welcher nun anitzo durch
alle drey Staaten wiederumb von neuem uͤ⸗

berſehen werden ſolte / der erſte und die letz⸗

tern aber einerley Religion waͤren / ſo daß
der Schweitzeriſche fuͤr die Waldenſer zu

ſchwach fallen wuͤrde / Ihre Hoch⸗Moͤg . doch

nebenſt dem Koͤnig in Engelland / ihre Ge⸗

ſandten an den Savoyiſchen Hof nach Tu⸗

rin ſchicken wolten / wohin die Herꝛen

Schweitzer die ihrige abzuſenden auch ent⸗

ſchloſſen waͤren / umb allda die armen unter⸗

druckten Leute in ihrer Sache ſchuͤtzen zuhelf⸗
fen / und den Tractaten mit beyzuwohnen /
damit der wahre Innhalt deß Vergleichs
forthin recht und wol beobachtet werden

moͤchte.

Der Hertzog aber ſchrieb auch an den Staat /

dem Vergleiche / ſo zwiſchen dem Hertzoge in Savoyen ,

Waldenſer
ſuchen deß

taats
Vermitte⸗

lung bey
dem Her⸗
tzoge zu

Der Her⸗
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und zwar wider die Waͤldenſer / ſchalt ſel⸗

bige fuͤr Rebellen und meineydige Leute / wel⸗

che auff Anſtifften und Anreitzen etlicher mit

Urtheil und Recht auß dem Lande verbanne⸗

ter Perſonendie Waffen ergriffen / diebenach⸗
barte Thaͤler durchſtreifft / geheiligte Oerter
entheiliget und gepluͤndert / andere gehorſa⸗

me Unterthanen todt geſchmiſſen / und andere

ungebuͤhrliche Gewaltthaͤtlichkeiten / gantz

ohne die geringſte Urſache / veruͤbethaͤtten/ in

Erwegung deſſen Ihre Hoch⸗Moͤg . ſich nicht
einlaſſen wolten / ſolchen verbannten und wi⸗

der ihre Souverainen Fuͤrſten rebelliſchen Un⸗

terthanen / bey ſolcher Beſchaffenheit / da ſie
keines weges umb der Religion / ſondern bloß
und allein ihres Meineyds und Rebellion wil⸗

len angegriffen worden / ſo leichtlich keinen

Unterhalt und Beyſteuer ( wie die Rede gien⸗

ge ) zu geben .

Die Herꝛen General⸗Staaten antworteten
hie rauff dem Hertzoge mit gar nachdencklichen
Reden / wie uͤbel Se . Hoheit unterꝛichtet / und

daß die armen Verfolgten keine Rebellen ( wie
man ſie titulirte ) auch Ihre Hoch⸗Moͤg. nie⸗

mals gemeint geweſen waͤren/ dergleichen Leu⸗

te wider ihren Souverain zu vertretten ; Baͤ⸗

ten demnach / man wolte in ſo ſchwerer Sa⸗

che rechte Kundſchafft einziehen / und ſolche
gewiſſen Richtern / die mit Rechte nicht koͤn⸗

ten verworffen werden / uͤbergeben und

examiniren laſſen vonſolchen deuten / welche
nicht von dem Gegentheile der Bedrangten
herꝛuͤhrten .

Die Provintz Utrecht war in dieſer Sa⸗

che mitleidend / und ließ durch ihre Herꝛen
Deputirte in der Herꝛen General⸗Staaten

Verſammlung vorbringen / daß man auß
Chriſtlichem Mitleiden wegen der groſſen
Noth / und deß erbaͤrmlichen und in voller

Ungelegenheit ſchwebenden Zuſtands / wo⸗

ſrinnen die Reformirte Religions⸗Genoſſen
in den Piemontiſchen Thaͤlern ſich zů dieſer
Zeit befaͤnden/ fuͤr gut angeſehen haͤtte /ſie /

Deputirte / zu bevollmaͤchtigen / wegen Ihrer
Ed. Moͤg. der Herꝛen Staaten von der Pro⸗
vintz Utrecht / in der Verſammlung der Ge⸗
neralitaͤt darauff zu treiben / daß fuͤr ſolche
Bedrangte eine Petition durch den Staats⸗

Rath an die geſampte Provincien gethan wer⸗

den moͤchte / da dann ſie / Deputirte / in das

Quotum , oder den jenigen Antheil / ſo der

Provintz Utrecht zukommen wuͤrde / ohne
Widerꝛuff bewilligen ſolten / in Hoffnung / die
Herzen Deputirte der übrigen Provincien
würden dieſes gute und heilige Werck der

Barmhertzigkeit / zu Erhaltung der armen

Verfolgten / die ſich in Hoͤlen und Bergen /
nackend und bloß / ohne alle Huͤlffe/ behelffen
muͤßten / ingleichem in ſchleinigſte Berath⸗
ſchlagung ziehen. Dieſe anderen Provincien
aber wolten ſich erſt noch weiter daruͤber be⸗
dencken .

Veſchrebung
Die Stadt Hamburg ließ / wie in dem

vorigen Sommer / alſo auchnoch in dieſem
Jahr / durch den Herꝛn Aitzema / Hanſeſtaͤd⸗
tiſchen Reſidenten im Haage / bey dem Staat
abermals anhalten / daß ſie und ihre Schiffe
mit in die Tractaten / ſo mit den Barbari⸗
ſchen Seeraͤubern gemacht worden / einge⸗
ſchloſſen werden moͤchte ; Hieraber verzoͤger⸗
te man auß Gewinnſucht / weil man Wunder
meinte was fuͤr einen Fiſch man gefangen
haͤtte/ und was fuͤr einen Genteß man vor an⸗
deren Nationen wuͤrde zihen koͤnnen/ die
Antwort und Reſolution von Zeit zu Zeit /
und ſchickte die Sache von einer Admiralttaͤt
zur andern / biß man vermeinte mit den
Raͤubern klar und richtig zuſeyn / und dann

gab man dem Herꝛn Reſidenten ſchrifftlich ei
nen hoͤflichenAbſchlag / unter dieſer Entſchul⸗
digung : daß die mit den StaͤdtenAlgier und

Thunis auffgerichtete Tractaten nur eine
Correction oder Verneuerung der vormals

gemachten Tractaten waͤren / worein die

Stadt Hamburg noch nie begriffengeweſen /
noch auch bey zeiten darumb haͤtte anhalten
laſſen ; So waͤre auch die Sache nicht meht
in ihrem vorigen Stande / und muͤßte zuvor /

wegen ſolcher Einſchlieſſung / mit den beyden
Staͤdten/ Algier und Thunis / ſelbſtengere⸗
det und traetiret werden / welches / wegen der

fernen Abgelegenheit beſagter Staͤdte und
Nation / unmuͤglich waͤre / in Anſeh/und Be⸗
trachtung / mit was fuͤr Muͤhe / Sorge und

übergroſſen Unkoſten Ihre Hoch⸗Moͤg . fuͤr
ſich ſelbſten und ihre Unterthanen mit denſel ,
bigen deuten haͤtten tractiren muͤſſen / ehe ſie
ſolche zu einem Schluſſe bringen koͤnnen :
Sonſten wolten ſie doch / bey vorfallenden
Begebenheiten / der Stadt Hamburg und

deren Einnahmen alle nachbarliche Freund ,
ſchafft und Huͤlffe erweiſen / ſoviel gegenwaͤt⸗
tiger Zeit Gelegenheit und der Sachen Be⸗
ſchaffenheit wuͤrdenleiden koͤnnen. Aber bald
hernach ward offenbar / daß man einen ſchlüͤ
pfrigen Aal beym Schwantze gefaßt / und mit

denTractatennichts gefangen hatte : denndie

Raͤuber ſprungen auß ſolchem Neßze / ehe ſie
einmal recht drinne waren / wie bereits droben

angefuͤhret worden / und drunten unter den

außlaͤndiſchen Geſchichten umbſtaͤndli⸗
cher zuvernehmen .

Eslieſſen auch die geſampte Hanſe⸗Staͤd⸗
te / nach Ankunfft deß KoͤniglichenFranzoͤſi,
ſchen Extraordinar⸗Geſandten / Grafens von

Eſtrades , durch den Herꝛn Aitzema / bey ihm
anhalten / daß ſie in die / zwiſchen Franckreich
und dieſem Staat / im verwichenen Jahr ge⸗
ſchloſſene Tractaten mit eingenommen wer⸗

den moͤchten/ welches der Herꝛ Aitzema auch/
ſchon in dem vergangenen Jahre / bey den Her⸗
ren Gen . Staatengeſucht hatte / maſſen ſolches
von dem Koͤnige in ſeinem mit den gemeld⸗
ten Staͤdten / im tE/y . gemachtem Tractate /

N . StaatsGef
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ſo außdruͤcklich verſprochenworden . Der

Herꝛ Abgeſandte aber ſagte / dieſes muͤßte bey
dem Koͤnig ſelbſten geſucht werden / und wolte

er die Sache beſter maſſen recommendiren .

Gleichwol war nachgehends derſelbige Tra⸗

ctat vom Jahr 1655. weder in deß Koͤnigs noch
in deß hieſigen Staats Regiſter derjenigen
Tractaten / wobey ein Theil den andern gua -

rantiren ſolte / nicht zuſehen . Und hiermit

ſchwingt ſich die Hiſtoriſche Feder auff dahin
von hinnen weg/ umb zu beſchreiben /

Was in dem Koͤnigreiche
Franckreich / theils / und zwar vor⸗

nemlich an dem Koͤnigl. Hofe / bey An⸗

hoͤr/ und Abfertigung frembder Geſandten /
Abhandlung hoch - angelegener Buͤndnuͤſſe
und Vertraͤge mit außlaͤndiſchen Potentaten
und Staaten / Einrichtung ſelbſt eygener Re⸗

giments⸗Verbeſſerung / und ſonſt bey anderen /
ſo wol zur Luſt und Kurtzweil angeſtellten Er⸗
goͤtzungen / als wichtigen Staats - Geſchaͤff⸗
ter ; Theils auch anderswo / durch das gantze

Land/ hin und wieder / in mancherley Faͤl⸗
len und Begebnuͤſſen / dieſes Jahr

uͤber / denckwuͤrdigſt vor⸗

gegangen .

Aß die Strittigkeiten der Koͤni⸗

ge und Potentaten dieſer Welt ſo
ſchwer zu entſcheiden ſeyen / daß offt⸗

mals auch nur die geringſte Clauſulden gan⸗

ßen Handel verderbe / ſonderlich wennes die

Ehre und den Reſpect angehe / deſſen war der

Koͤnig in Franckreich mit den droben auff
der 795 . und 820. Seyte / erwaͤhnten / und zwi⸗

ſchen ihm und dem Pabſt noch obſchweben⸗
den Mißhelligkeiten / zu der Zeit ein klares und

unverwerffliches Zeugnüs : Denn weil der

Pabſt darbey blieb/ daß er ſich nicht außdruͤck⸗

lich erklaͤren wolte / daß der Cardinal Imperial
nicht als ein Delinquent und Miſſethaͤter ab⸗

geſetzt und verwieſen worden / ſondern nur

Sr. Koͤnigl. Mʒaj. in Franckreich zugefallen ;
So blieb auch das gantze Streitweſen auff die⸗

ſem Stuͤcke dergeſtalt ſtecken / daß der Koͤnig
ſich rund auß erklaͤrte/ daß / weil der Pabſt ſei⸗
ne Freundſchafft nicht ſuchte / er ſo dann auch
ſeinen Friede nicht begehrte / zu welchem Ende

taͤglich zwiſchen dem Koͤnige und deſſen gehei⸗
enen Staats Miniſtris / den Herꝛen Colbert /
Tellier und Lyonne / geheimen Rath gehal⸗

ten / von anderen aber ein gantzes Regiſter ſol⸗
cher widerwilligen Sachen / die zwiſchen den

Paͤbſten und den Koͤnigen in Franckreich /

ſeynt Koͤnig Carls deß Achten / Zeiten her/
vorgegangen / zu Papier gebracht ward / umb

dem Koͤnig zu uͤberliefern . Es wurden auch
ſchon allenthaben hin beſondere Currirer auß⸗

geſchickt / die Bundsgenoſſen der Kron
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chen Se . Maj bewogen wůrde / mit dem Pabſt

einige Koͤnigl. Kriegsvoͤlcker/ Regimenter⸗
und Compagnien⸗weiſe / nach den Italiaͤni⸗
ſchen Graͤntzen.

Man fieng auch an deß Pabſts Authoritaͤt
und Hoheit einiger maſſen zubeſchneiden / und

ließ den ſtrittigen Artickel von deß Pabſts in -

fallibilitaͤt / oder / daß der Pabſt nicht irꝛen

koͤnte / wieder auff die Bahn bringen / woge⸗

gen der General⸗Procurator / Monſ . Talon/

einsmals an einem Sonnabend / und zwar
den 10 . 20. Jan . in dem Parlament zu Paris /
eine vortreffliche Oration that / und darinnen

anzeigte / daß die Janſeniſten ſolcher Mey⸗
nung ſich jederzeit tapffer widerſetzt haͤt⸗
ten .

Hierauff nun ließ der Hof wider denſelbi⸗
gen Artickel und deſſen Behauptung / welcher
bißher von den Jeſuiten in dem Collegio zu

Clermont , und denen in Navarra in den

Schulen Du Droit Canon , wie auch von eini⸗

gen Sorbonniſten in der Sorbonne , oder ho⸗
hen Schule zu Paris / gantz offentlichverfoch⸗
ten worden / ein Decret ergehen / deß Inhalts :
daßforthin alle in der Sorbonne , dieſe Opi⸗
nion zuverfechten / verbotten / und dahingegen

gebotten ſeyn / ſolche Theſes zuaͤndern / und

vielmehr das Gegentheil zu behaupten Und

wofern den jenigen / die das letztere thun wol⸗

ten / rationes ermangeln wuͤrden / wolte der
Hof ihnen ſolche verſchaffen . Und hiermit
ſolte allen von der Sorbonne anbefohlen ſeyn /

dieſes Decret in ihre Archiyen zu regiſtriren /
bey Straffe / daß man wiedrigen falls ſonder⸗

lich gegen ſie verfahren wuͤrde ; darumb ward

allſchon dem Herꝛn Grandin , als er in ſeinen
Theſibus erweiſen wolte / daß der Pabſt das

Haupt uͤber die Concilia waͤre / ſolches zu⸗

thun verwehret .
Montags den2 .12, Februarij / kamen et⸗

liche Deputirte von der Sorbonne ins Par⸗
lament / allwo der Paſtor von S . Andrer

das Wort fuͤhrte / und ſo viel zu erkennen

gab / daß ſie daher abgefertiget worden /
den Hof zu erſuchen / daß er ihnen die Ur⸗

ſache deß wider ſie ergangenen Decrets ent⸗

decken wolte . Der Herꝛ Talon antwortete :

Er verwundere ſich uͤber die Art ihres An⸗

ſinnens / der Hof waͤre nicht ſchuldig je⸗

manden die Urſachen ſeines Urtheils zu mel⸗

den .

Nichs deſtoweniger fuͤhrte er ſie in die

groſſe Kammer / allwo ihnen fernere Au —

dientz gegeben ward . Der Paſtor von S .

f

1663 .

zubrechen . Mitler weile marſchirten allbereits

Deß

Paßge o.fallibilitàͤt
wird vom

Frantzoͤſi⸗
ſchen Hofe
verworffen

Die Sor⸗
bonne zu
Paris ſetzt
ſich darwi⸗
der / aber

vergeblich .

Andrer brachte dann vollends vor / was ihm
anbefohlen worden / und bath den Hof in aller

Unterthaͤnigkeit / ihme zu ſagen / obes Theolo⸗
giſch oder Politiſch zu verſtehen / daß man die

bewußten drey Propolitiones in ihren Theſib .

verworffen haͤtte? Im Theologiſchen Verſtan⸗
de gienge die Sache den Hofnichts an / ſondern

Tett iij kaͤme
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